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I Einleitung

1 Weshalb der Abbau umweltschäd-
licher Subventionen notwendig ist 

Für die Deutschen ist der Umweltschutz nach
dem Arbeitsmarkt das wichtigste Problem in
Deutschland

1
. Die Qualität der Umweltgüter -

wie Klima, Wasser, Boden oder Luft - hat in der
Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Dies spie-
gelt sich auch in den öffentlichen und privaten
Ausgaben für den Umweltschutz wider: Für
Gewässerschutz, Abfallentsorgung, Luftreinhal-
tung und Lärmbekämpfung gaben Staat und
Unternehmen im Jahr 2003 zusammen 34,1 Mrd.
€ aus

2
.

Von einer nachhaltigen Haushaltspolitik aus
einem Guss, die systematisch den Umweltschutz
fördert und Umweltschutzbelange bei allen
staatlichen Einnahme- und Ausgabeentscheidun-
gen berücksichtigt, ist Deutschland jedoch noch
weit entfernt. Ein zentrales Problem stellt dabei
die Subventionspolitik dar. Bereits 2001 kam die
OECD in ihrem Umweltprüfbericht für Deutsch-
land zu dem Ergebnis, dass hierzulande etwa 
35 % der Subventionen als potenziell umwelt-
schädlich gelten

3
. Nach den Berechnungen des

Umweltbundesamtes in diesem Bericht sind in
Deutschland im Jahr 2006 Subventionen im Um-
fang von knapp 42 Mrd. €

4
als umweltschädlich

einzustufen. Von einem Abbau dieser Subventio-
nen würden sowohl die öffentlichen Haushalte
als auch die Umwelt sehr stark profitieren. Pro-
minente Beispiele sind die Befreiung des gewerb-
lichen Flugverkehrs von der Energiesteuer, Ener-
giesteuerermäßigungen für das Produzierende
Gewerbe und die Landwirtschaft, die Eigenheim-
zulage und die Agrardieselvergütung.

Der Staat greift mit Subventionen an vielen Stel-
len in den volkswirtschaftlichen Produktionspro-
zess und in die individuellen Konsumentschei-
dungen der Haushalte ein. Die Begründungen

hierfür sind vielfältig, nur selten jedoch sind die
Eingriffe ökonomisch auch gerechtfertigt. In
aller Regel verstoßen Subventionen gegen das
allgemeine – nicht nur umweltpolitisch zu ver-
stehende – Verursacherprinzip: Marktwirtschaft
kann nur funktionieren und auch „gerecht“ sein,
soweit Produzenten und Konsumenten jeweils
die vollständigen Kosten ihres Handelns tragen.
Subventionen laufen diesem Prinzip zuwider.
Stattdessen führen sie dazu, dass die Verursacher
einen Teil der einzelwirtschaftlichen Kosten der
Produktion und des Konsums nicht selber tra-
gen, sondern der Gesellschaft aufbürden. Sub-
ventionen verzerren somit den Wettbewerb mit
der Folge, dass die Input- und Produktmärkte
suboptimal arbeiten und volkswirtschaftlich inef-
fiziente Marktergebnisse entstehen.

Die Umwelt steht meist kostenlos zur Verfügung.
Infolgedessen berücksichtigen Produzenten und
Konsumenten oft nicht die Umweltfolgen ihrer
Handlungen, was zu Übernutzungen und Schädi-
gungen der verschiedenen Umweltgüter - wie
Klima, Luft, Boden, Wasser und weiterer natürli-
cher Ressourcen führt. Auch die Gesundheit der
Menschen sowie die Tier- und Pflanzenwelt –
speziell die biologische Vielfalt – sind betroffen.

Die dadurch entstehenden Kosten muss nicht
der Verursacher, sondern die gesamte Gesell-
schaft tragen. Umweltschädliche Subventionen
verschärfen dieses grundsätzliche Problem der
externen Umweltkosten. Sie knüpfen direkt an
umweltschädliche Produkte, Produktions- und
Verhaltensweisen an oder begünstigen diese
indirekt. Dadurch wird zusätzlich zu Lasten der
Umwelt produziert und konsumiert. Umwelt-
schädliche Subventionen ziehen zusätzlich Aus-
gaben für die Schadensbeseitigung nach sich
und konterkarieren so die Anstrengungen für
den Umweltschutz, den die Gesellschaft an ande-
ren Stellen mit großem Aufwand betreibt. Sub-
ventionen behindern nicht zuletzt auch einen
wirksamen Klimaschutz, etwa, indem sie fossile
Energieträger – wie Kohle oder Gas – verbilligen.

3

__________ 
1 Kuckartz u.a. (2006) 
2 Statistisches Bundesamt (2007a), Tab. 12.17.2 Ausgaben des Produzierenden Gewerbes, des Staates und der privatisierten öffent-

lichen Unternehmen für Umweltschutz nach Umweltbereichen, S. 317
3 OECD (2001), S. 129. Basis des Anteils der potenziell umweltschädlichen Subventionen sind hier die Finanzhilfen und Steuerver-

günstigungen gemäß des 17. Subventionsberichts der Bundesregierung (1999). Die Angabe bezieht sich auf das Subventionsvo-
lumen.

4 Diese Summe setzt sich überwiegend aus Subventionen des Bundes zusammen. Berücksichtigt sind außerdem Subventionen,
die der Bund zusammen mit den Ländern - im Rahmen von Gemeinschaftssteuern und Kofinanzierungen - gewährt oder an
denen er über die Rahmengesetzgebung beteiligt ist. Die umweltschädlichen Teile folgender Subventionen sind im Rahmen
dieses Berichts nicht quantifizierbar und somit in der Summe von knapp 42 Mrd. € nicht enthalten: die Subventionierung der
Kernenergie (vgl. 1.2.10), die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (vgl. 3.2.4), die Agrar-
förderung der Europäischen Union (vgl. 4.2.1) und die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" (vgl. 4.2.2).



Deshalb fordert das Kyoto-Protokoll explizit die
Abschaffung von Subventionen, die die Redukti-
on von Treibhausgasemissionen behindern

5
.

Subventionen sind zum Teil auch deshalb abzu-
bauen, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit
umweltschädlicher Techniken stärken. Der Scha-
den für die Umwelt entsteht in diesem Fall
dadurch, dass umweltfreundliche Techniken im
Lauf der Zeit geringere Entwicklungsmöglichkei-
ten und schlechtere Marktzugänge haben. So
kommt zum Beispiel die EU-Kommission zu dem
Schluss, dass erst der Abbau umweltschädlicher
Subventionen im Energiesektor gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für die verschiedenen Ener-
gieträger schaffen würde

6
. So lassen sich die

Marktchancen erneuerbarer Energien verbes-
sern. Ohne Subventionsabbau erfordern die
beschriebenen Marktverzerrungen auf der ande-
ren Seite eine verstärkte Förderung innovativer,
umweltschonender Techniken. Ein mit dem
Abbau umweltschädlicher Subventionen einher-
gehender Wandel der Wirtschaft in Richtung
umweltgerechterer Produktionsweisen würde
langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen stärken und hätte auch geringere
Umweltschäden und damit niedrigere zukünfti-
ge Umweltschutzausgaben zur Folge. Umwelt-
schädliche Subventionen verursachen somit eine
zukünftig höhere Belastung des Staatshaushalts,
während Subventionen, die die Umweltqualität
verbessern, tendenziell den Staatshaushalt künf-
tig über geringere Kosten zur Beseitigung von
Umweltschäden mindern.

Die gegenwärtige Subventionspraxis fördert gro-
ßenteils nicht eine nachhaltige Entwicklung,
weder aus ökologischer noch aus ökonomischer
Sicht. Deshalb ist die Integration von Umwelt-
schutzaspekten in die staatliche Subventionspoli-
tik dringend notwendig. Bisher spielt die syste-
matische Überprüfung der Wirkungen auf
Umweltgüter wie Klima, Luft, Wasser, Boden,
Gesundheit oder biologische Vielfalt bei der
Gestaltung der Finanzhilfen, Steuervergünstigun-
gen oder anderer Begünstigungen kaum eine
Rolle. Der vielfach geforderte Abbau von Subven-
tionen schlägt sich – falls überhaupt – meist in

der pauschalen Kürzung staatlicher Förderungen
nieder. Im Gegensatz zu dem Subventionsabbau
nach dem „Rasenmäherprinzip“ trägt der geziel-
te Abbau jener Subventionen, die ihren eigentli-
chen Zweck verfehlen und/oder negative Neben-
effekte haben – zum Beispiel die Schädigung
von Umweltgütern -, zu einer nachhaltigen
Finanzpolitik bei. Deshalb ist ein umweltbezoge-
nes Subventionscontrolling erforderlich, das –
neben der Überprüfung des Subventionserfolgs –
bei allen Subventionen mögliche negative Wir-
kungen auf Umweltgüter systematisch unter-
sucht.

2 Subventionen und (nahe) Verwandte

Weder in der finanzwissenschaftlichen Literatur
noch in der Praxis ist der Begriff „Subvention“
einheitlich und eindeutig definiert. Grundsätz-
lich sind Subventionen Begünstigungen der
öffentlichen Hand an Unternehmen ohne markt-
liche Gegenleistung

7
. Davon ausgehend gibt es –

je nach Institution und Untersuchungszweck –
enge oder weite Abgrenzungen von Subventio-
nen. Dabei kann man zunächst zwischen explizi-
ten und impliziten Subventionen unterscheiden.

Explizite Subventionen sind unmittelbar – im
Falle von direkten Finanzhilfen und Steuerver-
günstigungen – oder potenziell (bei Bürgschaf-
ten und Garantien) budgetrelevant. Diese
Abgrenzung wählt auch der Subventionsbericht
der Bundesregierung, den das Bundesministeri-
um der Finanzen auf der Grundlage des Stabili-
täts- und Wachstumsgesetzes von 1967 alle zwei
Jahre aufstellt

8
. Dabei gelten als Finanzhilfen

Geldleistungen des Bundes an Stellen außerhalb
der Bundesverwaltung. Steuervergünstigungen
sind laut Subventionsbericht spezielle steuerliche
Ausnahmen von bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen, die für die öffentliche Hand zu Minder-
einnahmen führen. Diese Definition ist in man-
chen Fällen jedoch zu eng. Denn sie berücksich-
tigt nicht, dass eine Subvention auch in der Aus-
klammerung bestimmter Aktivitäten von der
Besteuerung bestehen kann. Für die Existenz
einer Steuersubvention ist daher nicht der Wort-
laut des Gesetzes entscheidend, sondern ob die

4

__________ 
5 UNFCCC (2007), Artikel 2, Abschnitt 1, a) v)
6 Europäische Kommission (2005), S.6
7 Darüber hinaus können auch Hilfen an private Haushalte als Subventionen gelten, falls sie mittelbar dem Wirtschaftsgesche-

hen zurechenbar sind, gezielt bestimmte Wirtschaftszweige begünstigen oder die Faktorkosten senken. Hierzu zählen in jedem
Fall die bei der Wohnungsbau- und Sparförderung gewährten Vergünstigungen sowie die Entfernungspauschale. Im Fall der
Entfernungspauschale geht diese Abgrenzung über den Subventionsbegriff des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes hinaus. Vgl.
BMF (2007), 21. Subventionsbericht, S. 8, 112 u. 115.

8 BMF (2007), 21. Subventionsbericht, 2007, S. 8 f.



Begünstigung dem prinzipiellen Ziel und der
Begründung der Steuer entspricht. Ein Beispiel
hierfür ist die Energiesteuervergünstigung für
Dieselkraftstoff im Vergleich zu Benzin, die der
Subventionsbericht nicht als Subvention aus-
weist. Dies führt zu Wettbewerbsverzerrungen,
die die Umwelt belasten. Allerdings ist nicht jede
Steuervergünstigung automatisch eine unge-
rechtfertigte Subvention. Zum Beispiel sind im
Rahmen der Ökosteuer Steuersatzdifferenzierun-
gen nach Umweltschädlichkeit der Energieträger
nicht als Subventionen anzusehen, weil sie – im
Gegensatz zu den Ausnahmeregelungen für das
Produzierende Gewerbe – dem Besteuerungs-
zweck folgen.

Zu den impliziten Subventionen zählen alle Ver-
günstigungen, die in verdeckter Form auftreten
und keine direkte Budgetwirkung haben. Dazu
gehören nicht in Anspruch genommene Bürg-
schaften und Garantien, gezielte Begünstigun-
gen im Rahmen staatlicher Regulierung oder die
staatliche Bereitstellung oder Beschaffung von
Gütern, Leistungen und Rechten zu Preisen, die
nicht den Marktpreisen entsprechen. Implizite
Subventionen können sowohl umweltrelevante
Auswirkungen als auch indirekt budgetwirksame
Rückwirkungen haben und sind daher bei der
Analyse umweltschädlicher Subventionen eben-
falls zu betrachten.

Allerdings sollte der Begriff der impliziten Sub-
ventionen nicht auf die unzureichende Internali-
sierung externer Kosten ausgeweitet werden. Die
mangelnde Internalisierung externer Kosten
geht zwar – ebenso wie Subventionen – zu Las-
ten der Gesellschaft, sie stellt jedoch vielfach ein
allgemeines Problem unzureichender Umweltpo-
litik dar und ist nicht auf die gezielte Begünsti-
gung Einzelner zurückzuführen. Die vollständige
Internalisierung externer Kosten

9
stellt eine

übergeordnete Handlungsmaxime dar, die über
die Subventionspolitik und diesen Bericht
hinausgeht

10
.

Um alle Begünstigungen umweltschädigender
wirtschaftlicher Aktivitäten zu erfassen, ist die
Anwendung eines weiten Subventionsbegriffs
sinnvoll. Als Subventionen gelten grundsätzlich
alle staatlichen Sonderregelungen, die erwerbs-

wirtschaftlich orientierte private und öffentliche
Unternehmen oder deren Produkte partiell
begünstigen und dabei keine oder nur eine
geringere als marktübliche Gegenleistung
erfolgt. Dies verändert die relativen Güter- und
Faktorpreise und behindert eine verursacherge-
rechte Zuteilung der einzelbetrieblichen Kosten.
Dafür sind notwendigerweise – neben den expli-
ziten – auch die impliziten Subventionen zu
berücksichtigen.

Jede Definition, jede Erweiterung oder Ein-
schränkung des Subventionsbegriffs ist mit
methodischen und normativen Problemen ver-
bunden. Entscheidend ist letztlich die Eignung
des gewählten Subventionsbegriffs in Bezug auf
das jeweils formulierte Erkenntnisziel. Der hier
zugrunde gelegte weite Subventionsbegriff
gewährleistet, dass staatliche Handlungsdefizite
und Fehlentwicklungen im Umweltbereich bei
der Subventionsanalyse umfassend erkennbar
werden.

Neben den umweltschädlichen Subventionen
sind für die Umweltpolitik auch solche Subven-
tionen relevant, die den Umweltschutz fördern
sollen. Dieser Bericht betrachtet jedoch aus-
schließlich umweltschädliche Subventionen. Für
diese thematische Abgrenzung spricht, dass die-
se Subventionen gravierende Wettbewerbsverzer-
rungen zu Lasten der Umwelt verursachen und
hier daher dringender Überprüfungs- und
Abbaubedarf besteht. Zudem besitzen sie mit
fast 42 Mrd. € im Jahr 2006

11
ein viel größeres

Ausmaß als umweltfördernde Subventionen
12
.

Allerdings existiert zwischen dem Vorhanden-
sein umweltschädlicher Subventionen und dem
Bedarf an umweltfördernden Subventionen ein
Zusammenhang. Denn je weniger umweltschäd-
liche Subventionen den Umweltverbrauch
begünstigen, umso weniger muss der Staat
dadurch entstehende Wettbewerbsverzerrungen
und Fehlsteuerungen mit Hilfe Umweltschutz
fördernder Subventionen bekämpfen.

3 Vorgehensweise 

Subventionen begünstigen wirtschaftliche Aktivi-
täten, die die Umwelt in vielfältiger Weise beein-

5

__________ 
9 vgl. UBA (2007) sowie Maibach u.a. (2007)
10 Bei anderen Fragestellungen kann es jedoch sinnvoll sein, neben den Subventionen zusätzlich externe Kosten zu betrachten,

beispielsweise wenn es um Wirkungen von staatlichen Maßnahmen auf den Wettbewerb der Energieträger geht.
11 Vgl. Fußnote 4
12 So betrugen die von Sprenger und Rave (2003) auf der Basis des 18. Subventionsberichts der Bundesregierung für das Jahr

2000 quantifizierten Finanzhilfen und Steuervergünstigungen, die zum Teil dem Umweltschutz zugute kommen, nur rund 4,3
Mrd. €.



trächtigen können. Dieser Bericht analysiert, wie
Subventionen negativ auf die Umweltgüter Kli-
ma, Luft, Boden, Wasser, menschliche Gesund-
heit, Artenvielfalt und Landschaft sowie natürli-
che Ressourcen wirken. Damit nutzt er jene
Bewertungskriterien, die auch der Umweltver-
träglichkeitsprüfung zugrunde liegen. Der
Bericht analysiert Subventionen und ihre
Umweltwirkungen in den Bereichen Energiebe-
reitstellung und -nutzung, Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen sowie Landwirtschaft, weil sie
die größten Umweltprobleme verursachen und
am stärksten von umweltschädlichen Subventio-
nen profitieren. Der Bericht konzentriert sich
auf die wichtigsten Subventionen des Bundes
und betrachtet Förderprogramme auf Landes-
und kommunaler Ebene nur am Rand.

Die Analysen verdeutlichen, wie vielfältig und
vernetzt die Umweltwirkungen der Subventionen
sind. Es ist mitunter schwierig, einen unmittelba-
ren Kausalzusammenhang zwischen Subvention
und Umweltschaden herzustellen. Weil die Effek-
te - wegen der induzierten Verhaltensänderun-
gen der Wirtschaftssubjekte und der Vielzahl
der Randbedingungen - kaum zu isolieren sind,
ist es noch schwieriger, die Wirkungen der ein-
zelnen Subventionen auf ein bestimmtes
Umweltgut zu quantifizieren. Darüber hinaus
wirken die umweltschädlichen Subventionen nur
selten auf ein einzelnes Umweltgut, sondern
beeinträchtigen mehrere Umweltfaktoren gleich-
zeitig. Dies liegt an der Komplexität der ökologi-
schen Zusammenhänge und der Vernetzung der
Umweltgüter. Beispielsweise wirkt die Entfer-
nungspauschale verkehrserzeugend, was zu
Emissionen an klimaschädlichem Kohlendioxid
(CO2), Luftschadstoffen und Lärm führt. Sie gibt
außerdem Anreize zur zunehmenden Zersied-
lung der Landschaft, einer der Hauptursachen
für den Verlust an biologischer Vielfalt. Die Zer-
siedelung der Landschaft wiederum führt indi-
rekt zu weiteren verkehrsbedingten Umweltbe-
lastungen - etwa, weil die zurückzulegenden
Fahrtstrecken länger werden und sich die Rah-
menbedingungen für den öffentlichen Verkehr
verschlechtern.

Angesichts der Schwierigkeiten, den einzelnen
Subventionen die verschiedenen Umweltscha-
denswirkungen quantitativ zuzurechnen, stellt
dieser Bericht die Wirkungsbeziehungen zwi-
schen den Subventionen und ihren umwelt-
schädlichen Auswirkungen rein qualitativ dar.
Selbstverständlich quantifizieren wir aber die
Subventionen soweit möglich. Einheitlicher

Bezugszeitraum ist das Jahr 2006.

Der folgende Hauptteil der Studie dokumentiert
die wichtigsten umweltschädlichen Subventio-
nen. Er ist in die Kapitel

1. Energiebereitstellung und -nutzung, 
2. Verkehr, 
3. Bau- und Wohnungswesen sowie 
4. Landwirtschaft 

gegliedert. Zu Beginn jedes Kapitels steht ein
Abschnitt, der eine Übersicht über die negativen
Wirkungen der Subventionen auf die betrachte-
ten Umweltgüter gibt. Die folgenden Abschnitte
stellen die wichtigsten umweltschädlichen Sub-
ventionen aus dem jeweiligen Bereich vor. Teil
III beschreibt, wie ein umweltorientiertes Sub-
ventionscontrolling zu einem systematischen
Abbau umweltschädlicher Subventionen und zu
einer nachhaltigen Subventionspolitik beitragen
kann. Im Anhang sind die beschriebenen Sub-
ventionen als Faktenblätter dargestellt, um einen
schnellen Überblick zu bieten.

II Die wichtigsten umwelt-
schädlichen Subventionen 

1 Energiebereitstellung und -nutzung

1.1 Wirkungen auf die Umwelt

Die derzeitige Energieversorgung beruht stark
auf fossilen und nuklearen, also nicht-erneuerba-
ren Energieträgern. Sie ist nicht nachhaltig,
denn sie verursacht erhebliche Umweltbelastun-
gen und -gefährdungen. Bereits bei der Gewin-
nung fossiler und nuklearer Energieträger ent-
stehen Schäden in den Abbau- und Fördergebie-
ten. Hierzu zählen großflächige Landschaftszer-
störungen und damit verbundene Artenverluste,
Bodensenkungen und Bergschäden beim Kohle-
abbau unter Tage, Beeinträchtigungen des Was-
serhaushalts und der Trinkwasserversorgung
sowie Staubbelastungen. Darüber hinaus birgt
der Transport fossiler und nuklearer Energieträ-
ger hohe Umweltrisiken. Es drohen Boden-,
Gewässer- und Küstenverschmutzungen entlang
der Verkehrswege sowie gravierende Schäden als
Folge schadhafter Pipelines, Havarien von Öltan-
kern und Gasexplosionen.

Die so genannten Endenergien – hauptsächlich
elektrischer Strom, Wärme, Brennstoffe und
Kraftstoffe – werden vor allem aus den nicht-
erneuerbaren Primärenergieträgern Kohle, Erd-

6



öl, Erdgas und Uran gewonnnen. Die mit der
Energiebereitstellung, -umwandlung und -nut-
zung verbundenen Umweltprobleme sind vielfäl-
tig. Jeder Energieträger hat aus Umweltschutz-
sicht seine spezifischen Vor- und Nachteile und
ist je nach Energie-, Kohlenstoff- und Schadstoff-
gehalt unterschiedlich umweltschädlich.

Bei der Verbrennung fossiler Energieträger zur
Bereitstellung von Strom, Heizwärme und indus-
trieller Prozesswärme entstehen Luftschadstoffe
– zum Beispiel Schwefeldioxid, Stickstoffoxide,
Kohlenmonoxid oder Staub sowie das Treibhaus-
gas CO2. Luftschadstoffe beeinträchtigen die
menschliche Gesundheit, führen zur Versaue-
rung und Eutrophierung von Gewässern und
Böden, schädigen die Natur sowie Gebäude, Kul-
turgüter, zum Beispiel Denkmäler. CO2 ist das
Treibhausgas, welches den höchsten Anteil am
anthropogenen Treibhauseffekt und damit der
aktuellen globalen Erwärmung hat. Das Klima-
schutzziel, die Treibhausgasemissionen in
Deutschland bis 2020 um 40 % (im Vergleich zu
1990) zu senken, ist mit der gegenwärtigen Ener-
gieversorgung nicht zu erreichen. Negative Fol-
gen des Klimawandels sind zum Beispiel häufi-
geres Auftreten von Hitzeperioden, Dürren,
Starkniederschlägen und die Intensivierung tro-
pischer Stürme, der Anstieg des Meeresspiegels,
der Rückgang der Eis- und Schneebedeckung
sowie Versauerung der Ozeane. Beeinträchtigun-
gen des Klimas haben global weit reichende,
nachteilige Wirkungen auf Ökosysteme, gefähr-
den die menschliche Gesundheit, bedrohen die
biologische Vielfalt und haben in vielen Sekto-
ren wirtschaftliche Einbußen zur Folge, etwa in
der Land- und Forstwirtschaft oder im Tourismus.

Die Kernenergie weist aus Umweltschutzsicht
ebenfalls erhebliche Nachteile auf. Sie kann
hohe Strahlenbelastungen und infolgedessen
schwere Gesundheitsschäden verursachen. Im
Kraftwerksbetrieb besteht das Risiko von Unfäl-
len, und die Frage der langfristigen Endlagerung
radioaktiver Abfälle ist nach wie vor ungeklärt.

Energiewirtschaft und Industrie tragen erheblich
zur Umweltbelastung bei. Die Energiewirtschaft
vereinigt - in der Abgrenzung des deutschen
Treibhausgasinventars - die öffentliche Stromer-
zeugung, die zentrale Wärmeerzeugung – zum
Beispiel in Heizwerken –, die Raffinerien und die
Kokereien. Die Energiewirtschaft ist in Deutsch-
land die größte Emittentin des Schwefeldioxids

(55 %) und des CO2 (46 % der energiebedingten
CO2-Emissionen im Jahr 2005). Die Kraftwerke
haben mit 41 % aller energiebedingten CO2-
Emissionen daran den größten Anteil. Die Indus-
trie betreibt ebenfalls Kraftwerke zur Eigenver-
sorgung, bezieht jedoch den größten Teil ihres
Stroms aus Kraftwerken der öffentlichen Versor-
gung. Sie verbrauchte im Jahr 2005 fast die Hälf-
te des gesamten Stroms und verursachte ein
Drittel der Treibhausgasemissionen in Deutsch-
land

13
.

Neben den genannten Umweltbelastungen und
Risiken ist die gegenwärtige Energienutzung
auch deshalb nicht nachhaltig, weil Erdöl, Erdgas,
Kohle und Uran nicht erneuerbar sind und über
kurz oder lang zur Neige gehen. Der hohe Res-
sourcenverbrauch schränkt die Nutzungsmöglich-
keiten künftiger Generationen stark ein, denen
die Rohstoffe nicht mehr zur Verfügung stehen
werden. Dies sollte sich in den Preisen dieser
natürlichen Ressourcen stärker widerspiegeln.

Alle Glieder der Wertschöpfungskette – von der
Gewinnung über die Umwandlung bis zur Nut-
zung von Energieträgern – sind Gegenstand
expliziter oder impliziter Subventionen. Dafür
gibt es in den folgenden Abschnitten zahlreiche
Beispiele. Subventionen, die bei – gewerblichen
oder privaten – Energienutzern zu einer Sen-
kung der Energiekosten führen, begünstigen
deren Energieverbrauch. Denn dies verringert
die ökonomischen Anreize der Nachfrager, Ener-
gie sparsam und effizient einzusetzen. Beispiele
sind zahlreiche Ausnahmen und Ermäßigungen
bei der Energie- und Stromsteuer für Unterneh-
men des Produzierenden Gewerbes sowie der
Land- und Forstwirtschaft (vgl. Abschnitte 1.2.1
bis 1.2.3 und 1.2.6 bis 1.2.8). Subventionen im
Energiebereich sind ebenso als umweltschädlich
zu bezeichnen, sofern sie den Wettbewerb zwi-
schen den Energieträgern zu Gunsten relativ
umweltschädlicher Energieträger verzerren und
auf diese Weise einen nicht nachhaltigen Ener-
gieträgermix herbeiführen. Dabei handelt es
sich häufig um Subventionen der Energieträger
Kohle und Kernenergie (vgl. Abschnitte 1.2.4 bis
1.2.6, 1.2.9 und 1.2.10).

Ferner sei darauf hingewiesen, dass auch Sub-
ventionen im Verkehrs- und Bauwesen teilweise
negative Rückwirkungen auf die energiebeding-
ten Umweltbelastungen haben (vgl. Kapitel 2
und 3). So führt zum Beispiel die indirekte För-

7

__________ 
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derung der Zersiedelung – etwa mit Hilfe der
Entfernungspauschale oder der Eigenheimzulage
– zu einem Wachsen der Netzlängen der Infra-
strukturen pro Kopf der Bevölkerung. Vor allem
die Fern- und Nahwärmenetze werden ange-
sichts abnehmender Siedlungsdichte unrentabel.
Dies untergräbt die künftigen Potenziale der
Kraft-Wärme-Kopplung und verringert die Mög-
lichkeiten der CO2-Emissionsminderung mit Hilfe
einer effizienten Energienutzung. Zur langfristi-
gen Senkung der CO2-Emissionen ist also der
Abbau umweltschädlicher Subventionen in ande-
ren Bereichen ergänzend notwendig.

1.2 Die wichtigsten umweltschädlichen Sub-
ventionen der Energiebereitstellung und -
nutzung

1.2.1 Strom- und Energiesteuer-Ermäßigungen für
das Produzierende Gewerbe und die Land- und
Forstwirtschaft

Unternehmen des Produzierenden Gewerbes
sowie der Land- und Forstwirtschaft sind nur mit
60 % der Regelsteuersätze für Strom und die
Heizstoffe Erd- und Flüssiggas sowie bei Heizöl
mit rund 73 % des Regelsteuersatzes belastet,
um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit
nicht zu gefährden. Insgesamt sind circa 120.000
Unternehmen begünstigt. Darunter befinden
sich viele Unternehmen, die weder hohe spezifi-
sche Energiekosten aufweisen noch stark im
internationalen Wettbewerb stehen. Diese Aus-
nahmeregelung hat zwar das Bundesverfassungs-
gericht bestätigt

14
und die EU-Kommission beihil-

ferechtlich genehmigt
15
, sie ist aber aus Umwelt-

schutz- und Wettbewerbssicht zu weitreichend.
Die Anreize zum energiesparenden Verhalten
bleiben wegen der Steuerermäßigung weit hin-
ter denen in anderen Wirtschaftsbereichen, wie
dem Handels- und Dienstleistungssektor, und in
privaten Haushalten zurück. Dass der Hand-
lungsbedarf gerade aus Klimaschutzsicht erheb-
lich ist, zeigen beispielhaft folgende Zahlen: Von
1993 bis 2005 steigerte die Industrie als größter
Abnehmer ihren Stromverbrauch überdurch-
schnittlich um rund ein Drittel. Die CO2-Emissio-
nen aus Industrieprozessen haben sich im Jahr
2006 gegenüber 2005 – auch wegen des Wirt-
schaftswachstums – um 4,2 Mio. Tonnen deut-

lich erhöht, das waren 5,4 % mehr als im Jahr
davor.

Der Energieverbrauch und die Treibhausgasemis-
sionen, die das Produzierende Gewerbe verur-
sacht, lassen sich erheblich senken – zum Bei-
spiel mit Stromsparen und einem Wechsel der
Energieträger. Es besteht ein großer Nachholbe-
darf bei der Verbesserung der Energieeffizienz,
insbesondere bei Querschnittstechniken - wie
etwa elektrischen Antrieben, Druckluftsystemen,
Dampferzeugung, Pumpen und Ventilatoren
sowie Beleuchtung. Gerade bei den vielen, in
Industrie und Gewerbe betriebenen Elektromoto-
ren bestehen große wirtschaftliche Stromspar-
möglichkeiten, die allein 10 % des gesamten
deutschen Stromverbrauches und damit rund 
5 % der gesamten deutschen Treibhausgasemis-
sionen ausmachen. Jedoch bestehen in den
Industriebetrieben – nicht zuletzt wegen der
gewährten Steuervergünstigungen – zu geringe
steuerliche Anreize zur energieeffizienten Pro-
duktion.

Im Jahr 2006 betrug die allgemeine Steuerver-
günstigung für das Produzierende Gewerbe
sowie für die Land- und Forstwirtschaft insge-
samt 

22,,116633  MMrrdd..  €€

(1,85 Mrd. € Stromsteuer plus 313 Mio. € Mine-
ralölsteuer

16
). Bis Ende 2006 bezog sich die

40%ige Steuerermäßigung nur auf die Strom-
und Ökosteuersätze, die zwischen 1999 und
2003 eingeführt und angehoben wurden. Seit 
1. Januar 2007 beziehen sich die Ermäßigungen
jedoch auf die gesamten Energiesteuersätze für
Heizstoffe, also inklusive der bereits vor 1999
bestehenden Mineralölbesteuerung. Für Strom,
der vor 1999 ohnehin nicht besteuert wurde,
sowie Erd- und Flüssiggas bedeutet dies weiter-
hin einen Ermäßigungssatz von 40 %, für Heizöl
– wegen der Einwände der Europäischen Kom-
mission – einen Ermäßigungssatz von 26,7 %.
Aber wegen der auf die gesamten regulären
Steuersätze verbreiterten Berechnungsbasis sin-
ken Steuerbelastung und Steuereinnahmen.
Nach ihrer Ausweitung ab Anfang 2007 umfasst
diese Subvention schätzungsweise knapp 
2,3 Mrd. € jährlich.

8

__________ 
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Diese Steuervergünstigung ist abzubauen. Das
heißt, die Steuersätze sind auf das Niveau der
anderen Wirtschaftsbereiche sowie des Haus-
haltssektors anzuheben. Auf diese Weise sind die
steuerlichen Anreize zu energiesparendem Ver-
halten im Produzierenden Gewerbe sowie der
Land- und Forstwirtschaft deutlich zu verstärken.
Der Abbau der Steuervergünstigung erhöht auch
das Steueraufkommen und erweitert gemäß der
Konzeption der Ökologischen Steuerreform

17
die

Spielräume zur Senkung der Rentenversiche-
rungsbeiträge und/oder zur Finanzierung von
Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes.
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, die
nach diesem Subventionsabbau von der Ökologi-
schen Steuerreform netto belastet sind, können
bis zum Jahr 2012 den Spitzenausgleich in
Anspruch nehmen.

18

Falls der Staat weiterhin Energiesteuervergünsti-
gungen gewähren sollte, dürfen diese nur noch
Betriebe erhalten, die ein verifiziertes Energie-
managementsystem einführen, dabei ein Ener-
giesparprogramm erarbeiten und zumindest
jene Energiesparmaßnahmen implementieren,
die sich aus einzelwirtschaftlicher Sicht lohnen,
das heißt, die rentabel sind und sich in ange-
messener Zeit amortisieren. Auf diese Weise
wäre sichergestellt, dass die Betriebe als Gegen-
leistung für die Steuerermäßigungen Energieein-
sparungen und energieeffiziente Produktions-
weisen realisieren.

1.2.2 Spitzenausgleich bei der Ökosteuer für das
Produzierende Gewerbe

Zusätzlich zur allgemeinen Strom- und Energie-
steuer-Ermäßigung um 40 % der Regelsätze (vgl.
Abschnitt 1.2.1) erhalten Unternehmen des Pro-
duzierenden Gewerbes 95 % ihrer verbleiben-
den Ökosteuerzahlungen erstattet, die über die
Entlastungen bei den Rentenversicherungsbeiträ-
gen hinausgehen. Begünstigt waren dadurch im
Jahr 2005 circa 22.000 vergleichsweise energie-
intensiv produzierende Unternehmen. Diese
Begünstigung soll deren Belastungen aus Öko-
steuer wegen des internationalen Wettbewerbs
vermeiden. Die aus dieser Regelung resultieren-
den Grenzsteuersätze betragen für Strom nur 

3 % des normalen Stromsteuersatzes und in
Bezug auf den Ökosteueranteil von Erd- und
Flüssiggas – wegen der ab 2007 ausgedehnten
allgemeinen Steuerermäßigung – sogar weniger
als 3 % der regulären Ökosteuersätze. Konkret
bedeutet dies, dass die betreffenden Unterneh-
men für eine zusätzlich verbrauchte Kilowatt-
stunde Strom nicht mehr rund 2 Cent, sondern
nur noch 0,06 Cent Ökosteuer zahlen müssen. 

Der Spitzenausgleich hatte im Jahr 2006 einen
Umfang von 

11,,9944  MMrrdd..  €€

und betrugt somit circa ein Zehntel der gesam-
ten Ökosteuereinnahmen von jährlich rund 
18 Mrd. €. Die Steuerausfälle beliefen sich 2006
auf 1,7 Mrd. € bei der Stromsteuer und 240 Mio. €
bei der Mineralölsteuer

19
. 

Der Spitzenausgleich schwächt den Anreiz zum
energiesparenden Verhalten in den begünstigten
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes
sehr stark. Aus Gründen des Klimaschutzes ist
diese Sonderregelung bei der Ökosteuer deshalb
von Grund auf reformbedürftig. Die beihilfe-
rechtliche Genehmigung des Spitzenausgleichs
der Europäischen Kommission lief Ende 2006
aus. Er wurde jedoch im Juni 2007 mit rückwir-
kender Gültigkeit ab Anfang 2007 bis Ende 2012
nahezu unverändert verlängert

20
. 

Aus Umweltschutzsicht ist es sinnvoll, den Spit-
zenausgleich abzuschaffen und somit die stark
ermäßigten marginalen Steuersätze zu erhöhen,
um den Anreiz zur Verminderung des Energie-
verbrauchs und der Treibhausgasemissionen zu
steigern. Dies birgt die Gefahr, dass besonders
energieintensive Unternehmen, die im interna-
tionalen Wettbewerb stehen, mit Energiesteuern
unzumutbar belastet und in ihrer Existenz
gefährdet würden. Dies lässt sich jedoch mit
einer Härtefallregelung vermeiden, die spätes-
tens nach dem Jahr 2012 an die Stelle des Spit-
zenausgleichs treten sollte. Solche Härtefallrege-
lungen gibt es beim Emissionshandel (Härtefall-
klausel gemäß § 7 Abs. 11 ZuG 2007) und gab es
beim „Kohlepfennig“ in den 90er Jahren.

9

__________ 
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Das Konzept der Ökologischen Steuerreform besteht darin, einerseits den Faktor Energie durch eine steuerliche Verteuerung von Kraft- und Heiz-
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den Faktor Arbeit durch eine Senkung des Beitragssatzes in der Rentenversicherung zu entlasten und dadurch mehr Beschäftigung zu schaffen.
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1.2.3 Steuerentlastung für bestimmte energie-
intensive Prozesse und Verfahren

Im seit August 2006 neu gefassten Energiesteuer-
gesetz (und analog im Stromsteuergesetz) gibt es
aus Gründen der internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit neue steuerliche Ausnahmetatbestände,
deretwegen viele energieintensive Prozesse steu-
erfrei bleiben. Grundsätzlich sind Energieerzeug-
nisse mit zweierlei Verwendungszweck (beispiels-
weise Energieträger für die Stahlerzeugung, die
dort auch als Ausgangsstoff verwendet werden)
und für die Verwendung in mineralogischen
Verfahren (zum Beispiel in der Grundstoff- und
Baustoffindustrie) von der Energiebesteuerung
befreit. Steuerbefreit sind im Einzelnen die Elek-
trolyse, chemische Reduktionsverfahren, Prozes-
se der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie
die thermische Abfall- und Abluftbehandlung.
Ebenfalls befreit sind Prozesse der Glas-, Kera-
mik-, Ziegel-, Zement- und Kalkindustrie, die Her-
stellung weiterer Baustoffe - Gips, Kalksandstein,
Porenbetonerzeugnisse, und Asphalt - sowie
mineralischer Düngemittel. Diese unbefristeten
Befreiungen sind nach der EG-Energiesteuer-
richtlinie zulässig, aber nicht zwingend

21
.

Die Steuervergünstigungen für die genannten
Prozesse, die aus Energie- und Stromsteuergesetz
resultieren, beziffert der 21. Subventionsbericht
der Bundesregierung auf insgesamt 

332222  MMiioo..  €€  jjäähhrrlliicchh
2222
..

Da bei den begünstigten industriellen Prozessen
überhaupt keine steuerlichen Anreize zum spar-
samen Umgang mit Energie wirken, sind die
pauschalen Befreiungen für die genannten che-
mischen, metallurgischen und mineralogischen
Produktionsverfahren zu streichen. Es sollten
spätestens nach dem Jahr 2012 die regulären
Energiesteuersätze und die vorgeschlagene Här-
tefallregelung gelten

23
. Letztere sollte gezielt sol-

che Unternehmen unterstützen, die die energie-
steuerbedingten Mehrkosten wegen des hohen
internationalen Wettbewerbsdrucks nicht über-
wälzen können und dadurch in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten. Um die Besteuerungslü-
cke zu schließen, sollte die EU den Anwendungs-
bereich der EG-Energiesteuerrichtlinie auch auf
die genannten chemischen, metallurgischen und

mineralogischen Produktionsverfahren und die
Herstellung von Baugrundstoffen ausdehnen.

1.2.4 Steinkohlesubventionen

Der deutsche Steinkohlebergbau war mit rund
1,7 Mrd. € im Jahr 2006 und einem Anteil von
fast 30 % nach wie vor der größte Empfänger
direkter Finanzhilfen des Bundes. Darin enthal-
ten waren im Jahr 2006 knapp 1,6 Mrd. €
Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle
zur Verstromung, zum Absatz an die Stahlindus-
trie und zum Ausgleich der Belastungen infolge
von Kapazitätsanpassungen sowie Anpassungs-
gelder des Bundes für Arbeitnehmer des Stein-
kohlebergbaus in Höhe von nahezu 130 Mio. €.
Hinzu kamen im Jahr 2006 21 Mio. € „Berg-
mannsprämien“ aus dem Lohnsteueraufkommen
und 572 Mio. € Finanzhilfen des Landes Nord-
rhein-Westfalen, so dass das Subventionsvolumen
im Jahr 2006 

22,,228855  MMrrdd..  €€

betrug
24
. Bei einer Fördermenge von 20,7 Mio.

Tonnen an Steinkohle waren im Jahr 2006 noch
35.400 Menschen im deutschen Steinkohleberg-
bau beschäftigt – rein rechnerisch entfielen also
2006 auf jeden Arbeitnehmer über 64.500 € Sub-
ventionen. Wegen der Verschiebung von Zah-
lungszeitpunkten auf das jeweilige Folgejahr in
Verbindung mit der Begleichung ausstehender
Verpflichtungen aus dem Kohlekompromiss von
1997 (so genannte „Bugwelle“) im Jahr 2006
steigt das Volumen der Finanzhilfen des Bundes
für den Steinkohlebergbau zwischen 2005 und
2008 sogar um 245 Mio. €.

Am 7. Februar 2007 einigten sich der Bund
sowie die Länder Nordrhein-Westfalen und Saar-
land mit der RAG AG und der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) grund-
sätzlich darauf, die Steinkohlesubventionen
abzubauen und den subventionierten Steinkohle-
bergbau bis Ende des Jahres 2018 sozialverträg-
lich zu beenden

25
. Ab 2009 stellen der Bund mit

rund 15,6 und das Land Nordrhein-Westfalen
mit rund 3,9 Mrd. € weitere Subventionen in
Höhe von rund 19,5 Mrd. € – ohne Berücksichti-
gung von Anpassungsgeldleistungen – bereit.

10
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Dies soll das Steinkohlefinanzierungs-gesetz fest-
schreiben. Allerdings wird der Deutsche Bundes-
tag im Jahr 2012 zu überprüfen haben, ob die
Vereinbarung zur Beendigung der subventionier-
ten Steinkohleförderung unter den Gesichtspunk-
ten der Wirtschaftlichkeit, der Sicherung der
Energieversorgung und der übrigen energiepoli-
tischen Ziele fortbestehen soll.

Die Kosten der Steinkohleförderung sind in
Deutschland im Vergleich zu den Gestehungs-
kosten in anderen Ländern so hoch, dass der Stein-
kohlebergbau in Deutschland nur mit dauerhaf-
ten Subventionen weiter bestehen könnte. Neben
der ökonomischen Unsinnigkeit dauerhafter
Erhaltungssubventionen erzeugt der Kohleabbau
auch gravierende Umweltprobleme und Folge-
kosten. Aus Kohlebergwerken entweicht das
besonders klimaschädliche Treibhausgas Methan.
Bergehalden sind aufwändig abzudichten, um
eine Gefährdung des Grundwassers zu verhin-
dern. Durch Bergsenkungen entstehen erhebli-
che Schäden an Gebäuden und Verkehrsanlagen.
Der sinkende Boden verursacht Überschwemm-
ungsrisiken, die man mit Deichbau und Pumpen-
systemen dauerhaft eingrenzen muss. Aus diesen
Gründen entstehen so genannte Ewigkeitslasten.
Die Regelungen des Steinkohlefinanzierungsge-
setzes

26
zur Finanzierung der Ewigkeitskosten

durch die RAG-Stiftung schließen nicht aus, dass
der Bund und die Revierländer in der Zukunft
einen Teil der Ewigkeitslasten übernehmen müs-
sen, was eine weitere Subvention bedeuten wür-
de. Denn sofern das Stiftungsvermögen nicht
ausreichte, müssten die Revierländer Nordrhein-
Westfalen und Saarland für die Ewigkeitslasten
eintreten und der Bund könnte sich mit einem
Drittel daran beteiligen. Die Fokussierung der
deutschen Elektrizitätswirtschaft auf Kohle behin-
dert tendenziell die Entwicklung einer nachhalti-
gen Energieversorgung in Deutschland. Selbst
falls ein Ende der deutschen Steinkohleförde-
rung zunächst zu einer Substitution durch Koh-
leimporte führen sollte, so wäre der Verzicht auf
die Steinkohlesubventionen ein wichtiges Signal
für eine langfristig klimagerechte Energiepolitik,
die einen Energieträgermix erfordert, der weni-
ger CO2 –Emissionen verursacht als bisher.

Aus diesen Gründen sind die Steinkohlesubven-
tionen stärker und schneller als bisher geplant

zu reduzieren. Dies würde die öffentlichen Haus-
halte erheblich entlasten und finanzielle Freiräu-
me für die verstärkte Förderung erneuerbarer
Energien und der rationellen Energieverwendung
schaffen, zum Beispiel bei der energetischen
Gebäudesanierung. Hieraus würden – neben
geringerer Treibhausgasemissionen – auch posi-
tive Beschäftigungswirkungen resultieren

27
. Das

Land Nordrhein-Westfalen – das von einem
Abbau der Steinkohlesubventionen besonders
betroffen ist – plant die Sanierungsrate auf jähr-
lich 3 % des Gebäudebestandes zu verdreifachen
und hat hierfür – zusätzlich zum bundesweiten
Gebäudesanierungsprogramm der KfW-Banken-
gruppe - Gelder bereitgestellt. Als Folge der För-
derung der energetischen Gebäudesanierung
rechnet die Landesregierung mit bis zu 100.000
zusätzlichen Arbeitsplätzen

28
. Die wirtschaftli-

chen Nachteile eines Abbaus der Steinkohlesub-
ventionen wären dagegen relativ gering, denn
die Exportchancen deutscher Bergbautechnik
sind auf einem globalen Markt durch den Sub-
ventionsabbau nicht gefährdet. Die kostengünsti-
ge Kohleversorgung der deutschen Elektrizitäts-
wirtschaft und der Stahlindustrie wäre auch
ohne heimische Steinkohle gegeben, denn die
weltweiten Kohlereserven sind sehr hoch. Zudem
sind die Versorgungsrisiken gerade bei Steinkoh-
le relativ gering, da die Vorkommen weltweit
verteilt sind und sich zu einem erheblichen Teil
auch in politisch stabilen Staaten befinden.

Sowohl ökonomische als auch ökologische Argu-
mente sprechen dafür, die Steinkohleförderung
schnellstens – spätestens 2012 oder früher – zu
beenden

29
. Die über diesen Zeitpunkt hinaus

gewährten Subventionen sind zur Minderung
der Folgeschäden des Bergbaus sowie zur Förde-
rung von Beschäftigung und Innovation zu ver-
wenden. Zumindest sollte man im Zuge der für
das Jahr 2012 vereinbarten Überprüfung der
Grundsatzentscheidung zur Beendigung der
Steinkohlesubventionierung nicht über eine Ver-
längerung der Förderung des Steinkohleberg-
baus über das Jahr 2018 hinaus, sondern über
eine Verkürzung beraten. Dabei sind - neben
wirtschaftlichen und energiepolitischen Gesichts-
punkten - auch die Umweltwirkungen des Stein-
kohlebergbaus als Entscheidungskriterium zu
berücksichtigen.
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1.2.5 Begünstigungen für die Braunkohlewirtschaft

Die deutsche Braunkohlewirtschaft erhält auf
verschiedene Art und Weise Subventionen. Da es
sich in den wenigsten Fällen um direkte Finanz-
hilfen oder Steuervergünstigungen handelt,
gehen diese Begünstigungen nicht aus dem Sub-
ventionsbericht der Bundesregierung hervor. Sie
sind schwierig zu identifizieren und quantifizie-
ren

30
. Besonders bedeutsam ist die Freistellung

des Braunkohletagebaus von der Förderabgabe
für Bodenschätze sowie von Wasserentnahme-
entgelten.

Laut Bundesberggesetz sind auf bergfreie Boden-
schätze 10 % des Marktpreises als Förderabgabe
zu zahlen. Die Länder können diesen Satz variie-
ren oder bestimmte Rohstoffe befreien. Auf
Grundlage alter Rechte ist der Braunkohletage-
bau von dieser Förderabgabe gänzlich ausge-
nommen. In Deutschland wurden 2006 rund 176
Mio. Tonnen Braunkohle gefördert

31
. Eine Förder-

abgabe in Höhe von 10 % des Preises von etwa
10 €/t

32
würde daher 176 Mio. € pro Jahr ausma-

chen.

In den meisten Bundesländern mit Tagebauen
(außer Sachsen-Anhalt) ist für die Entnahme von
Grundwasser ein Entgelt zu zahlen. Die Wasser-
rahmenrichtlinie der EU fordert die Deckung
der Kosten für so genannte Wasserdienstleistun-
gen einschließlich des Umwelt- und Ressourcen-
verbrauchs nach dem Verursacherprinzip zumin-
dest für die Bereiche Haushalte, Industrie und
Landwirtschaft. Darin ist zwar keine Verpflich-
tung zur Erhebung kostendeckender Wasserent-
nahmeentgelte seitens des Staates enthalten.
Sofern jedoch die durch die Sümpfungen hervor-
gerufenen Umweltbeeinträchtigungen nicht mit
Umweltauflagen vollständig kompensierbar sein
sollten, bliebe ein Bedarf, die Umwelt- und Res-
sourcenkosten den Verursachern anzulasten. Das
in Deutschland dafür bislang einzige Instrument
ist das Wasserentnahmeentgelt, das die meisten
Länder erheben. Aber alle Bundesländern, die
diese Abgabe erheben, befreien die Entwässe-
rung der Braunkohletagebaue – sofern das Was-
ser nicht kommerziell genutzt wird – von diesem
Entgelt. Die Subventionierung des unentgeltli-
chen Wasserverbrauchs beträgt mindestens 20
Mio. € jährlich

33
, falls man die – zwischen den

Bundesländern differierenden – Wasserentnah-
meentgelte als Richtwerte für die Kosten der Res-
sourcennutzung ansetzt.

Mit dem Verzicht auf die Erhebung der Förder-
abgabe für Bodenschätze sowie der Freistellung
von den Wasserentnahmeentgelten begünstigen
die Bundesländer die Braunkohle implizit durch
die unentgeltliche oder verbilligte Nutzung von
Ressourcen um jährlich insgesamt

mmiinnddeesstteennss  119966  MMiioo..  €€..

Braunkohle ist der fossile Energieträger mit der
höchsten Klima-, Umwelt- und Gesundheitsbelas-
tung. Zu den gravierenden Tagebaufolgen
gehört die Zerstörung des natürlichen Grund-
wasserhaushalts, was mit Schädigungen von
Trinkwasserbrunnen, Feuchtgebieten und deren
Pflanzen- und Tierarten verbunden ist. Der hohe
Flächenbedarf des Braunkohle-Tagebaus führt zu
großräumiger Zerstörung der Landschaft und
Siedlungen. Bei der Stromerzeugung aus Braun-
kohle sind die spezifischen Klimafolgekosten am
größten, weil es sich um den fossilen Energieträ-
ger mit den höchsten klimaschädlichen CO2-
Emissionen pro Energieeinheit handelt.

Aus Sicht des Umweltschutzes ist es deshalb not-
wendig, die implizite Begünstigung der Braun-
kohle abzubauen. Dies würde langfristig dazu
beitragen, den Anteil der Braunkohle-Verstro-
mung im Energieträgermix zu senken und
damit den Schadstoff- und CO2-Ausstoß sowie die
weiteren Umwelt- und Gesundheitsfolgen der
Braunkohlewirtschaft zu mindern. Für Braunkoh-
le ist die Förderabgabe in Höhe von 10 % des
Marktwertes zu erheben. Der Abgabensatz läge
dann bei circa 1 €/Tonne Braunkohle. Für den
Braunkohletagebau sollten die Länder auch Was-
serentnahmeentgelte erheben. Die Abgabe sollte
die Umwelt- und Ressourcenkosten der Grund-
wasserentnahme decken und in der Tarifgestal-
tung eine sinnvolle Weiterverwertung des geho-
benen Wassers begünstigen. Das Land Sachsen-
Anhalt sollte das in § 47 seines Wassergesetzes
vorgesehene Wasserentnahmeentgelt auch tat-
sächlich erheben. Neue und bestehende Braun-
kohlekraftwerke und -tagebaue sollten weder
explizite noch implizite Subventionen erhalten,
die dem Verursacherprinzip widersprechen. 
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DIW (2007a), S. 114
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Lechtenböhmer u.a. (2004), S. 42 u. S. A 34. Der Preis für Braunkohle unterliegt nur relativ geringen Schwankungen.
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1.2.6 Energiesteuervergünstigungen für Kohle

Kohle blieb – im Gegensatz zu anderen Heizstof-
fen wie Heizöl und Erdgas – in Deutschland lan-
ge Zeit unbesteuert. Für den Großteil der Kohle,
die der Strom- und der Stahlerzeugung dient,
gilt das auch weiterhin. Für die Stromerzeugung
hat die Bundesregierung die Besteuerung der
fossilen Energieträger Gas und Öl zum 1. August
2006 abgeschafft, so dass hier die Besteuerung
aller fossilen Primärenergieträger entfällt. Die
Energiesteuerrichtlinie lässt aber eine Besteue-
rung der zur Stromerzeugung eingesetzten Ener-
gieträger aus umweltpolitischen Gründen weiter-
hin zu. Die Anlagen der Stahlerzeugung, die
einen bedeutenden Teil der Steinkohle verwen-
den, nehmen am Emissionshandel teil und sind
als energieintensive Prozesse von der Energiebe-
steuerung ausgenommen. Diese Steuerbefreiung
stellt eine ungerechtfertigte Begünstigung der
Stahlproduktion und ihres Energieträgers Kohle
dar, solange der Emissionshandel die dabei her-
vorgerufenen externen Kosten nicht hinreichend
internalisiert.

Nur für den kleinen Anteil Kohle, der zur Wär-
meerzeugung dient, führte die Bundesregierung
wegen der europäischen Energiesteuerrichtlinie
im Rahmen des Energiesteuergesetzes seit dem
1. August 2006 die Besteuerung ein. Der Steuer-
satz beträgt 0,33 €/Gigajoule (GJ) - bezogen auf
den Heizwert. Er entspricht dem Mindeststeuer-
satz der EG-Energiesteuerrichtlinie für die priva-
te Verwendung von Kohle. Die Steuereinnahmen
aus der Kohlesteuer betrugen im Jahreszeitraum
von August 2006 bis Juli 2007 nach Abzug der
Steuerermäßigungen (hauptsächlich für
bestimmte energieintensive Prozesse und Verfah-
ren, vgl. Abschnitt 1.2.3) 14,72 Mio. €

34
. Dieses

Aufkommen erbringt aber vorerst nur die
gewerbliche Verwendung, weil die Kohlesteuer
für private Haushalte aus sozialen Gründen bis
zum 31. Dezember 2010 ausgesetzt bleibt. Bei
einem Kohleverbrauch der privaten Haushalte
für Heizzwecke von circa 1,4 Mio. Tonnen Stein-
kohleeinheiten (SKE) oder 42 Mio. GJ im Jahr
2006

35
entgeht dem Staat wegen der Steueraus-

setzung ein Aufkommen von knapp 14 Mio. €
jährlich. 

Der Steuersatz von 0,33 €/GJ spiegelt die von der
Kohlenutzung ausgehenden Umwelt- und

Gesundheitsbelastungen durch Schwefeldioxid,
CO2 und Feinstaub nicht hinreichend wider. Die
zu geringe und für Privathaushalte fehlende
Besteuerung der Kohle ruft im Wärmemarkt
Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der emissi-
onsärmeren, aber besteuerten Energieträger
Heizöl und Erdgas hervor. Dies bevorzugt den
Einsatz der Kohle, obwohl Kohle der umwelt-
und klimaschädlichste fossile Heizstoff ist.

Um eine solche Wettbewerbsverzerrung zu ver-
meiden und eine hohe umweltschutzorientierte
Lenkungswirkung der Energiebesteuerung zu
gewährleisten, sollte sich der Steuersatz für alle
fossilen Energieträger zu 50 % am Energiegehalt
und zu 50 % an der CO2-Emissionsrelevanz ori-
entieren. Als Referenzgröße für die Höhe des
Steuersatzes im Wärmemarkt lässt sich der aktu-
elle Steuersatz für leichtes Heizöl von 61,35
€/1000 Liter zugrunde legen. Nach dieser
Berechnung liegt der angemessene Steuersatz
für Kohle bei 1,98 €/GJ (entspricht 0,715
Cent/kWh) und damit sechsmal höher als der
derzeit gültige. Auf der Grundlage dieses Steuer-
satzes resultiert ein jährliches Subventionsvolu-
men für die zur Wärmeerzeugung eingesetzte
Kohle von nahezu

115577  MMiioo..  €€,,

davon entfallen 73,6 Mio. € auf den zu gering
besteuerten gewerblichen und 83,2 Mio. € auf
den steuerbefreiten privaten Kohleverbrauch.
Zur Beseitigung umweltschädlicher Begünstigun-
gen der Kohle auf dem Wärmemarkt und zur
Verbesserung der umweltschutzbezogenen Len-
kungswirkung ist die Kohlesteuer schrittweise
auf den Steuersatz von 1,98 €/GJ anzuheben. Er
sollte sowohl für die betriebliche als auch die
private Verwendung gleichermaßen gelten. Zur
Linderung sozialer Härten ist die Einführung der
Kohlesteuer für Privathaushalte mit einem effek-
tiven Umrüstprogramm für die - häufig alten
und ineffizienten - Heizungsanlagen zu flankie-
ren. Private Haushalte, die ihre Kohleheizung
durch eine neue, umweltfreundliche Heizung
ersetzen, sollten einen Zuschuss zu den Kosten
der Umrüstung erhalten. Für den Ersatz umwelt-
schädlicher Nachtspeicherheizungen sieht die
Bundesregierung ein solches Umrüstprogramm
bereits vor

36
.
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1.2.7 Herstellerprivileg für die Produzenten von
Energieerzeugnissen 

Das so genannte Herstellerprivileg des Energie-
steuergesetzes erlaubt es Betrieben, die Energie-
erzeugnisse produzieren - also zum Beispiel Raf-
finerien, Gasgewinnungs- und Kohlebetriebe -,
für ihre Produktion Energieträger steuerfrei zu
verwenden. Dies betrifft sowohl auf dem eige-
nen Betriebsgelände hergestellte als auch fremd-
bezogene Energieerzeugnisse - wie Mineralöle,
Gase oder Kohle. Die Bundesregierung rechnet
im 21. Subventionsbericht mit jährlichen Steuer-
ausfällen von

440000  MMiioo..  €€
3377
..

Raffinerie- und andere Prozesse der Herstellung
von Energieerzeugnissen sind häufig sehr ener-
gie- und emissionsintensiv. Wegen des Hersteller-
privilegs fehlen für solche Verfahren steuerliche
Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz und
infolgedessen zur Verminderung der Treibhaus-
gas- und Luftschadstoffemissionen. Daher ist die-
se Begünstigung der Hersteller von Energieer-
zeugnissen nicht sachgerecht. Am Markt erhältli-
che Brennstoffe – wie leichtes Heizöl oder Gas –
sollten auch im Falle ihres Einsatzes in Herstel-
lungsbetrieben der regulären Energiebesteue-
rung unterliegen. Für die Raffinerien, Gasgewin-
nungs- und Kohlebetriebe sollten insoweit diesel-
ben energiesteuerlichen Regelungen

38
gelten wie

für andere energieintensive Unternehmen des
Produzierenden Gewerbes.

Im Gegensatz dazu sind nicht marktfähige Stoffe
wie Destillations- und Konversionsrückstände aus
Raffinerien auch weiterhin nicht zu besteuern.
Ziel muss es bleiben, dass der Einsatz solcher
Rückstände in geeigneten Anlagen mit wirksa-
mer und umfassender Abgasreinigung am Raffi-
neriestandort (oder in dessen Nähe) erfolgt. Eine
Besteuerung würde Anreize verstärken, diese
Rückstände unkontrolliert für anderweitige, aus
Umweltschutzsicht besonders schädliche Nutzun-
gen – etwa als Bunkeröl – zu verwenden.

Zu berücksichtigen ist, dass das Herstellerprivi-
leg EU-weit besteht und die europäische Energie-

steuerrichtlinie die Besteuerung eigenerzeugter
Energieträger ausschließt

39
. EU-rechtlich möglich

ist derzeit nur die Besteuerung zugekaufter
Energieträger. Eine steuerliche Ungleichbehand-
lung eigenerzeugter und fremdbezogener Ener-
gieträger innerhalb eines Raffineriebetriebs
kann sowohl positive als auch negative umwelt-
und klimaschutzbezogene Wirkungen haben

40
.

Letztendlich überwiegt die positive Anreizwir-
kung der Besteuerung im Hinblick auf den spar-
samen und effizienten Energieeinsatz. Daher ist
– unter Berücksichtigung der Energiesteuerricht-
linie – auf kurze Sicht zu fordern, fremdbezoge-
ne Energieträger in Herstellungsbetrieben der
regulären Energiebesteuerung zu unterziehen.
Mittel- und langfristig müssen jedoch auch
marktfähige eigenerzeugte Brennstoffe der
Besteuerung unterliegen. Dazu ist eine Aufhe-
bung des Besteuerungsverbots für eigenerzeugte
Energieträger in der EG-Energiesteuerrichtlinie
anzustreben.

1.2.8 Energiesteuerbefreiung für die nicht-energe-
tische Verwendung fossiler Energieträger

Energieträger, die nicht als Heiz- oder Kraftstoff
dienen, sind von der Energiebesteuerung ausge-
nommen. Mineralöle werden als Rohstoffe etwa
zur Produktion von Kunststoffen, Lacken, Löse-
mitteln oder Düngemitteln verwendet. Erdgas ist
Rohstoff in der Ammoniakherstellung. Dazu
kommen nicht-energetisch genutzte Raffinerie-
produkte - wie Bitumen und Schmierstoffe. Im
Jahr 2006 betrug das Gesamtvolumen der nicht-
energetischen Energieverwendung in Deutsch-
land 1020 Petajoule, das waren 7 % des gesam-
ten Primärenergieverbrauchs

41
. Setzt man als

Referenzmaßstab den Steuersatz für leichtes
Heizöl von 61,35 €/1000 Liter (entspricht 1,69
€/Gigajoule) oder den Steuersatz für Erdgas von
5,50 €/Megawattstunde (entspricht 1,53 €/Giga-
joule) an, ergibt sich ein Subventionsvolumen
von jährlich

11,,66  bbiiss  11,,77  MMrrdd..  €€..

Die Steuerbefreiung für die nicht-energetische
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__________ 
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BMF (2007), 21. Subventionsbericht, S. 83 u. S. 246
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Vgl. Abschnitte 1.2.1 und 1.2.2.
39

Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom, Art. 21, Abs. 3, Satz 1

40
Die steuerlichen Anreize zur energieeffizienten Gestaltung der Produktionsprozesse wirken aus Klimaschutzsicht grundsätzlich
positiv. Die Steuer kann jedoch auch die Substitution eines verhältnismäßig klimagerechten Energieträgers (zum Beispiel Erd-
gas) durch einen verhältnismäßig klimaschädlichen Energieträger (zum Beispiel Heizöl) auslösen und somit negative Umwelt-
wirkungen haben.

41
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (2006b)



Verwendung fossiler Rohstoffe ist nicht gerecht-
fertigt, weil auch die stoffliche Nutzung endliche
Ressourcen beansprucht und im Verlauf des Pro-
duktlebenszyklusses Abfälle und Treibhausgas-
emissionen entstehen. Selbst bei der Produktion
und Nutzung chemischer und petrochemischer
Erzeugnisse bilden sich Treibhausgase, weil
dabei Kohlenstoff oxidiert und als CO2 ent-
weicht. Die genannten negativen Umweltauswir-
kungen spiegeln sich nicht in den Preisen wider.
Es sind deshalb steuerliche Anreize zu schaffen,
um fossile Energieträger auch als Grundstoff effi-
zienter einzusetzen und durch erneuerbare Roh-
stoffe zu ersetzen sowie Abfall und Treibhausgas-
emissionen zu vermeiden. Nicht-energetisch
genutzte Energieträger sind gemäß ihrer
Umwelt- und Ressourcenbeanspruchung zu
besteuern. Eine solche Regelung sollte aus Grün-
den der umweltpolitischen Wirksamkeit und der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit möglichst
EU-weit oder in einer Gruppe von Vorreiterstaa-
ten eingeführt werden.

1.2.9 Kostenfreie Zuteilung der CO2-Emissionshan-
delszertifikate 

Im Rahmen des europäischen Emissionshandels
hatte sich Deutschland für die Handelsperiode
2005 bis 2007 entschieden, die CO2-Emissionszer-
tifikate den Anlagen der Energiewirtschaft und
der Industrie kostenlos zuzuteilen, also nicht zu
veräußern. Diese Zuteilungspraxis ermöglicht es
den Betreibern der am Emissionshandel teilneh-
menden Anlagen, CO2 kostenfrei zu emittieren,
sofern sie nicht mehr als die ihnen zugeteilten
Zertifikate benötigen

42
.

Da die innerhalb des Emissionshandelssektors
vergebenen Emissionsrechte knapp und zugleich
handelbar sind, erhalten die Emissionsrechte am
Markt einen Preis

43
. Für die Unternehmen bedeu-

tet dies, dass sie einen veräußerbaren Vermö-
genswert in Form eines Verschmutzungsrechts
vom Staat geschenkt bekommen. Außerdem
erhalten sie die Möglichkeit, nach Maßgabe der

sich am Markt bildenden Zertifikatspreise
Opportunitätskosten in ihre Produktionskosten
einzukalkulieren. Viele Energieversorger haben
dies getan und die Opportunitätskosten zu
einem großen Teil auf die Strompreise aufge-
schlagen. Die kostenlose Vergabe der Emissions-
rechte hat bei den Energieversorgungsunterneh-
men per saldo zu Zusatzgewinnen in Milliarden-
höhe geführt. Zugleich verzichtete der Staat
durch die kostenlose Vergabe der Emissionsrech-
te auf erhebliche Einnahmen.

Die kostenlose Vergabe von Emissionsrechten
erfüllt somit alle in Kapitel I 2 genannten
wesentlichen Kriterien einer impliziten Subventi-
on (indirekte Budgetwirkung, staatliche Bereit-
stellung von Rechten zu Preisen, die unterhalb
des Marktpreises liegen).

Bei einem konservativ geschätzten durchschnitt-
lichen Zertifikatspreis von 5 €/Tonne CO2 in der
ersten Handelsperiode

44
und 499 Mio. Zertifika-

ten betrug das Subventionsvolumen für deutsche
Anlagenbetreiber im Jahr 2006 insgesamt knapp

22,,55  MMrrdd..  €€..

Die Umweltwirkungen dieser Subvention sind
schwierig zu beurteilen. Da die Art der Zutei-
lung keine Rückwirkung auf das festgelegte
Emissionsbudget hat, stellt die kostenlose Verga-
be an sich keine umweltschädliche Subvention
bezüglich der CO2-Obergenze dar. Allerdings ent-
stehen wegen der kostenlosen Zuteilung indirekt
umweltschädliche Rückwirkungen auf den Ener-
gieträgermix und den Bau neuer Kraftwerke.

Emissionszertifikate, die nicht versteigert wer-
den, sind nach anderen Allokationsregeln auf
die Anlagen aufzuteilen. Für die erste Handels-
periode 2005 bis 2007 erfolgte die Zuteilung kos-
tenlos auf der Basis historischer Emissionen
einer Referenzperiode (Grandfathering). Dies
setzte nur sehr geringe Impulse für die Ände-
rung des CO2-intensiven Energieträgermixes im
Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung. Die
kostenlose Zuteilung und der Allokationsmecha-
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Die Einführung des Emissionshandels ist ein Regimewechsel, der das Verursacherprinzip für CO2 -Emissionen einführt und die
originäre Verteilung der Verschmutzungsrechte fundamental ändert. Es ist den betroffenen Anlagenbetreibern nun nicht
mehr gestattet, CO2 zu emittieren, es sei denn, sie haben dafür Berechtigungen. Die eingeführte Emissionsobergrenze bedeu-
tet nicht zugleich, dass Emissionen auch weiterhin kostenlos möglich sein müssen. Stattdessen könnte der Staat die Emissions-
rechte auch veräußern. Die europäische Emissionshandelsrichtlinie sieht schon für die erste Handelsperiode die Möglichkeit
vor, 5% des Volumens zu veräußern, und Deutschland wird in der zweiten Handelsperiode 40 Millionen Berechtigungen veräu-
ßern. Grundsätzlich ist ab der dritten Handelsperiode eine vollständige Veräußerung denkbar. 

43
Hierin liegt auch ein zentraler Unterschied zur - ebenfalls kostenlosen - Vergabe von Verschmutzungsrechten im Rahmen ord-
nungsrechtlicher Instrumente.

44
Der Preis für die Emissionszertifikate schwankte im Zeitraum 2005 bis 2007 sehr stark: von anfangs 20 € über 30 € in der Spit-
ze bis unter 1 €/Tonne CO2 im Verlauf des Jahres 2007. Zum Zweck der Bewertung des durchschnittlichen Subventionsvolu-
mens ist ein Preis von 5 €/Tonne CO2 eine konservative Schätzung.



nismus erhöhen mittel- bis langfristig die volks-
wirtschaftlichen Kosten weiterer Emissionsmin-
derungen, weil die bisherigen Zuteilungsregeln
die Weichen in Richtung eines nicht nachhalti-
gen Energieträgermixes stellen. 

Die im Nationalen Allokationsplan (NAP II) für
die zweite Handelsperiode vorgesehenen Zutei-
lungsregeln sehen für moderne Gas- und Kohle-
kraftwerke eine weitgehend kostenlose Zuteilung
von Emissionsberechtigungen anhand von
Benchmarks vor, die sich nach den Brennstoffen
Gas und Kohle unterscheiden und an der jeweils
besten verfügbaren Technik orientieren. Bei die-
sem Benchmark-System mit Brennstoffdifferen-
zierung sind die Anreizeffekte zur Verwendung
relativ CO2-armer Energieträger – wie Gas –
allerdings deutlich schwächer als bei einem ein-
heitlichen, rein produktbezogenen Benchmark-
System. Die Beibehaltung eines eigenen Bench-
marks für Kohlekraftwerke dürfte – auch ange-
sichts des anhaltend relativ hohen Preises für
Erdgas – in vielen Fällen weiter den Ausschlag
zur Investition in Kohlekraftwerke geben. Die
aus Umweltschutzsicht wünschenswerte Umstel-
lung der Stromerzeugung auf Gas befeuerte
Kraftwerke bleibt auf diese Weise weiter schwie-
rig. Aus diesem Grund stellt die kostenlose Zutei-
lung von Emissionszertifikaten anhand brenn-
stoffdifferenzierender Benchmarks - zum Beispiel
für Kohlestrom - eine umweltschädliche Subven-
tion zugunsten der Betreiber von Kohlekraftwer-
ken dar.

Die Zuteilung des Emissionsbudgets sollte zumin-
dest auf der Basis eines einheitlichen, produkt-
orientierten Benchmarks erfolgen. Dieser sollte
für Neu- und Bestandsanlagen die selben Werte
haben, damit der Anreiz, alte und ineffiziente
Anlagen mit modernen, effizientien Anlagen zu
ersetzen, vollständig wirksam werden kann.

Langfristig sind alle Zertifikate zu versteigern, da
dies die einzige Möglichkeit ist, tendenziell inef-
fiziente Zuteilungsregeln – wie Grandfathering
oder Benchmarks – zu umgehen und nicht mit
Klimaschutzmaßnahmen verbundene Zusatzge-
winne der Anlagenbetreiber zu verhindern. Die
vollständige Auktionierung wendet das Verursa-
cherprinzip an, indem sie die implizite Subventi-

on beseitigt. Die Einnahmen sollten in den
Staatshaushalt fließen und für Klimaschutzmaß-
nahmen ausgegeben werden. Ein erster Schritt
auf diesem Weg ist die Versteigerung von jähr-
lich 40 Mio. Zertifikaten, die der Deutsche Bun-
destag am 22. Juni 2007 für die Zeit ab 2008
beschloss

45
. Angesichts eines Börsenwertes auf

dem Terminmarkt für die Zertifikate der zweiten
Handelsperiode von über 20 €/Tonne CO2 (Stand
März 2008) ist bei einer Auktionierung von 40
Mio. Zertifikaten mit staatlichen Einnahmen von
über 800 Mio. € pro Jahr zu rechnen. Bei der
Überarbeitung der Emissionshandelsrichtlinie
für die dritte Handelsperiode ist die vollständige
Auktionierung anzustreben. Zumindest ist ein
hoher Mindestauktionsanteil vorzuschreiben, um
den Weg zu einer späteren vollständigen Auktio-
nierung zu ebnen.

1.2.10 Subventionierung der Kernenergie

Die Kernenergie erhielt vor allem zu Anfang
ihrer Nutzung für die Stromerzeugung hohe
explizite Subventionen, insbesondere für die For-
schung. Insgesamt flossen seit dem Beginn der
Förderung im Jahr 1956 bis heute gut 40 Mrd. €
an Ausgaben des Bundes und der Länder in die
nukleare Forschung

46
. Damit wurde die Kern-

energie insgesamt deutlich stärker gefördert als
beispielsweise die erneuerbaren Energien und
die Energieeffizienz, die seit dem Jahr 1974 nur
gut 6 Mrd. € an Forschungsförderung
erhielten

47
.

Im Jahr 2006 standen knapp 400 Mio. € aus dem
Bundeshaushalt für die nukleare Energie-
forschung und die Beseitigung kerntechnischer
Anlagen zur Verfügung

48
. Zusätzlich wird die

Kernkraft in erheblichem Umfang mit impliziten
Subventionen gefördert. Insbesondere die Rege-
lungen zur Haftung bei Unfällen in Kernkraft-
werken sowie zu den - von den Kernkraft-
betreibern gebildeten - Rückstellungen stellen
Vorteile mit subventionsähnlicher Wirkung in
Milliardenhöhe dar.

Dem Verursacherprinzip folgend, müsste der
Verursacher der Risiken aus der Kernkraft-
nutzung die volle Haftung übernehmen. Zwar
haftet der Betreiber eines Kernkraftwerks bei
einem Unfall mit seinem gesamten Vermögen.
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Zuteilungsgesetz 2012
46

DIW (2007b), S. 19, Preisbasis 2006
47

DIW (2007b), S. 53, Preisbasis 2006. Vor dem Jahr 1974 war die öffentliche Forschungsförderung für erneuerbare Energien und
Energieeffizienz vernachlässigbar gering.

48
DIW (2007b), S. 14. Die angegebene Summe setzt sich aus den Förderschwerpunkten „Nukleare Energieforschung“ und „Beseiti-
gung kerntechnischer Anlagen“ zusammen.



Allerdings müssen zur Deckungsvorsorge an
liquiden Mitteln nur 2,5 Mrd. € verfügbar sein
(davon 256 Mio. € aus der Haftpflichtversiche-
rung des Betreibers und 2,244 Mrd. € aus der
Deckungszusage der Betreibergemeinschaft).
Über diesen Betrag hinaus liegt keine Zahlungs-
sicherheit vor – im Falle der Zahlungsunfähig-
keit des Betreibers muss der Staat für den restli-
chen Schaden aufkommen. Eine höhere
Deckungssumme über Haftpflichtversicherungen
ist unter ökonomischen Aspekten nicht möglich,
da die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Aus-
maß eines Störfalls kaum kalkulierbar sind.
Außerdem sind die möglicherweise sehr hohen
Kosten schwierig versicherbar. Schätzungen zu-
folge könnte ein nuklearer Unfall einen Schaden
in Höhe von über 5.000 Mrd. € verursachen

49
.

Der Betreiber trägt das Risiko damit nur zu ei-
nem geringen Teil, die Kosten des verbleibenden
Risikos übernimmt der Staat (und damit die Gesell-
schaft), der auf diese Weise die Kernenergie
implizit subventioniert

50
. Eine Quantifizierung

dieser Subvention ist äußerst schwierig. Schät-
zungen der Begünstigung durch die begrenzte
Versicherungspflicht für Kernkraftanlagen
schwanken zwischen 5 und 184 Cent/kWh

51
.

Hinzu kommen Begünstigungen in Gestalt der
Rückstellungen für die spätere Stilllegung und
Entsorgung der Kernkraftanlagen. Die Betreiber
sammeln diese Rückstellungen über 25 Jahre an
und reduzieren dabei ihr zu versteuerndes Ein-
kommen. Die Rückstellungen können die Unter-
nehmen zur Finanzierung von Unternehmensak-
tivitäten jedoch weiter verwenden. Ab dem 26.
Jahr

52
entsteht der Betreibergesellschaft bis zum

Zeitpunkt der Stilllegung außerdem ein Zinsge-
winn

53
. Eine genaue Quantifizierung der Begüns-

tigung aus Rückstellungen ist zurzeit nicht mög-
lich. Auf Basis einer vereinfachten Modellrech-
nung schätzt das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) den Vorteil, der mit der
derzeitigen Rückstellungspraxis verbunden ist,

auf jährlich mindestens 175 Mio. €
54
. Diese Praxis

ist so zu ändern, dass sie Unternehmen, die
Kernkraftwerke betreiben, durch Rückstellungen
nicht begünstigt. Allerdings schließt die Verein-
barung zwischen der Bundesregierung und den
Energieversorgungsunternehmen zum Ausstieg
aus der Kernenergie eine solche Reform aus

55
.

Zwar ist es wegen der angeführten Schwierigkei-
ten nicht möglich, die Höhe der Subventio-
nierung der Kernkraft insgesamt genau zu
bestimmen. Bisherige Schätzungen deuten
jedoch darauf hin, dass ohne die hohe implizite
Subventionierung - insbesondere die Begrenzung
der Deckungsvorsorge der Haftung - die Kern-
energie als Energieträger nicht konkurrenzfähig
wäre

56
.

Wegen der Gesundheits- und Umweltbelastun-
gen aus dem Uranabbau, der ungeklärten Endla-
gerung der Abfälle, der Gefahr schwerer Störfäl-
le und der möglichen Verbreitung der militäri-
schen Nutzung handelt es sich bei der Kernener-
gie um eine inhärent umweltschädliche Technik.
Auch für den Klimaschutz gibt es effektivere und
effizientere Möglichkeiten, die CO2-Emissionen
zu verringern. So entstehen bei der nuklearen
Stromerzeugung – etwa beim Abbau und der
Anreicherung des Urans für Brennelemente –
mehr Treibhausgase als bei der Nutzung der
Windenenergie

57
. Investitionen in erneuerbare

Energien und Energieeffizienz sind zudem in
der Regel die kostengünstigeren Alternativen.
Bezogen auf die Kosten zur Vermeidung von
Treibhausgasemissionen ist die Kernenergie im
Vergleich meist nicht wettbewerbsfähig

58
. Die

expliziten und impliziten Subventionen der
Kernenergie stärken deren Wirtschaftlichkeit
und führt dazu, dass sie überhaupt einzelwirt-
schaftlich rentabel ist.
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Ewers und Rennings (1992)
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Hausner und Simon (2006)
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vgl. Thomas u.a. (2007)
52

Für die ersten 25 Jahre besteht für die Rückstellungen eine Abzinsungspflicht.
53

vgl. Fouquet und Uexküll (2003)
54

DIW (2007b), S. 39
55

In der Vereinbarung vom 14. Juni 2000 heißt es: "Die Bundesregierung wird keine Initiative ergreifen, mit der die Nutzung der
Kernenergie durch einseitige Maßnahmen diskriminiert wird. Dies gilt auch für das Steuerrecht."
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Irrek (2007)

57
vgl. Fritsche (2007), S. 7. Demnach entstehen pro kWh Strom aus Kernkraft - je nach Herkunft des eingesetzten Urans - 32 bis
65 g CO2-Äquivalente; aus Windkraft - je nachdem ob aus Offshore- oder Onshore-Anlagen - 23 bis 24 g CO2-Äquivalente.

58
Fritsche (2007)



2 Verkehr

2.1 Wirkungen auf die Umwelt

Die durch den Verkehr verursachten Umwelt-
schäden sind vor allem auf die verkehrs-
bedingten Emissionen und die Flächeninan-
spruchnahme zurückzuführen.

Der Verkehr trägt in Deutschland wesentlich zu
Emissionen von CO2 (19 %), Kohlenmonoxid 
(39 %), Stickstoffoxiden (52 %), flüchtigen Koh-
lenwasserstoffen (13 %), Staub (10 %) und Lärm
bei

59
, die vielfältige Umweltschäden zur Folge

haben. Besonders für den Klimaschutz ist der
Verkehr ein wichtiger Sektor. Da in Zukunft die
Verkehrsleistung unter den derzeitigen Bedin-
gungen weiter wachsen dürfte, ist es umso wich-
tiger, dieses Wachstum zu verringern und den
Anteil emissionsarmer Verkehrsträger zu erhö-
hen. Die Emissionen an Stickstoffoxiden und
flüchtigen Kohlenwasserstoffen des Verkehrs tra-
gen wesentlich zur Ozonbelastung in bodenna-
hen Luftschichten bei. Stickstoffoxide sind außer-
dem in hohem Maße für die Versauerung und
Eutrophierung terrestrischer und einiger Gewäs-
ser-Ökosysteme und den nachfolgenden Verlust
an Biodiversität mit verantwortlich. Die verkehrs-
bedingten Luftschadstoffemissionen gefährden
außerdem in erheblichem Ausmaß die menschli-
che Gesundheit. So schädigen erhöhte Feinstaub-
konzentrationen in Innenstädten, zu denen der
Verkehr maßgeblich beiträgt, die Gesundheit der
Menschen – etwa in Gestalt vermehrter Atem-
wegserkrankungen. Auch die akute und chroni-
sche Belastung mit Verkehrslärm zieht gesund-
heitliche Risiken nach sich.

Neben den verkehrsbedingten Emissionen verur-
sachen Flächeninanspruchnahme und Land-
schaftszerschneidung als Folge des Verkehrswe-
gebaus weitere Umweltschäden (vgl. Abschnitt
3.1). Die damit verbundenen Habitatbeeinträch-
tigungen und -fragmentierungen sind eine
bedeutende Ursache des fortwährenden Verlus-
tes an Biodiversität

60
. Zunehmende Zersiedlung,

zu der die Erschließung der Landschaft mit Ver-
kehrswegen beiträgt, führt außerdem zu einer
Umschichtung der Verkehrsleistung hin zum
Pkw, da das Angebot an Bus- und Bahnverbin-

dungen in Gegenden mit niedriger Bevölke-
rungsdichte zunehmend unattraktiv und teuer
wird. Dieser Trend zum Pkw zieht negative öko-
logische Folgewirkungen nach sich. Die Ver-
kehrsinfrastruktur beeinflusst so – neben ande-
ren Faktoren – wesentlich die Anteile der Ver-
kehrsträger an der Verkehrsleistung sowie das
gesamte Verkehrsaufkommen

61
.

Subventionen im Verkehr tragen auf unter-
schiedliche Weise zur Belastung der Umwelt bei.
Die Begünstigung von Kraftstoffen oder
Antriebstechniken mit vergleichsweise schlech-
ten Umwelteigenschaften senkt deren Kosten
und steigert so ihren Anteil an der gesamten
Verkehrsleistung. Ein Beispiel hierfür ist die Steu-
erbegünstigung von Dieselkraftstoff gegenüber
Ottokraftstoff (vgl. Abschnitt 2.2.1). Auch bewir-
ken subventionsbedingt niedrige Kraftstoff- oder
Nutzungskosten, dass nur geringe Anreize für
die Investition in innovative, effiziente Antriebs-
techniken oder Fahrzeuge bestehen - zum Bei-
spiel in der Binnenschifffahrt (vgl. Abschnitt
2.2.4) oder bei der pauschalen Besteuerung der
privaten Nutzung der Dienstwagen (vgl.
Abschnitt 2.2.6).

Die Begünstigung umweltschädlicher Verkehrs-
träger erhöht deren Wettbewerbsfähigkeit, so
dass ihr Anteil am gesamten Verkehrsaufkom-
men wächst. Dies ist beispielsweise bei der steu-
erlichen Begünstigung des Flugverkehrs der Fall
(vgl. Abschnitt 2.2.3 und 2.2.5). Außerdem schaf-
fen Subventionen Anreize zur Steigerung des
Verkehrsaufkommens, indem sie die Kosten des
Verkehrs insgesamt senken. Ein Beispiel hierfür
ist die Entfernungspauschale (vgl. Abschnitt
2.2.2). In Kombination mit Bausubventionen und
einer gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur
erhöhen solche Subventionen die Flächeninan-
spruchnahme, insbesondere in Gegenden mit
geringer Siedlungsdichte. Indirekt werden so der
Ausbau des Verkehrsnetzes und die zunehmende
Zersiedlung unterstützt mit der Folge, dass sich
Transportwege - etwa zwischen Wohnung und
Arbeit - verlängern und das Verkehrsaufkommen
weiter wächst.
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Berechnet für das Jahr 2005 aus Tabelle "Emissionen ausgewählter Luftschadstoffe nach Quellgruppen in Deutschland 1990 -
2005", Umweltdaten online, Zugriff November 2007
http://www.env-it.de/umweltdaten/public/document/downloadImage.do?ident=9253
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BfN (2005)
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EEA (2007), S. 12/13. Die Europäische Umweltagentur kommt in dem aktuellen Bericht zu Verkehrssubventionen in Europa zu
dem Ergebnis, dass insbesondere der Straßenverkehr in der EU von aus öffentlichen Haushalten finanzierten Verkehrswegen
jährlich mit einem dreistelligen Milliardenbetrag profitiert.



2.2 Die wichtigsten umweltschädlichen 
Subventionen im Verkehrssektor

2.2.1 Energiesteuervergünstigung für Dieselkraft-
stoff

Mit 47,04 Cent/l liegt der Energiesteuersatz für
schwefelfreien Dieselkraftstoff um 18,41 Cent/l
unter dem Steuersatz von 65,45 Cent/l für Ben-
zin. Unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer ist
die steuerliche Begünstigung des Dieselkraftstof-
fes noch höher (21,9 Cent/l).

Die niedrigere Besteuerung des Dieselkraftstoffs
ist ein Instrument zur Begünstigung des gewerb-
lichen Straßengüterverkehrs. Um die damit ver-
bundene, ungerechtfertigte Vergünstigung für
Diesel-Pkw auszugleichen, unterliegen diese
einer höheren Kfz-Steuer. Dennoch wächst die
Attraktivität derjenigen Pkw mit Dieselmotoren,
wie der steigende Anteil an Diesel-Pkw im
Bestand (in Deutschland von 13,3 % auf 23,2 %
von 1999 bis Anfang 2007

62
) verdeutlicht. Dies ist

ein Indiz, dass die höhere Kfz-Steuer die geringe-
re Energiesteuer auf Dieselkraftstoff nicht hinrei-
chend ausgleicht.

Bei einer Besteuerung der 33,4 Mrd. l Diesel im
Jahr 2006

63
ergibt die Begünstigung von Diesel-

kraftstoff gegenüber Ottokraftstoff einen jährli-
chen Steuerausfall von

66,,1155  MMrrdd..  €€
6644
..

Aus Umweltschutzsicht ist die Energiesteuerver-
günstigung für Dieselkraftstoff kritisch zu beur-
teilen. Denn ein Diesel-Pkw belastet die Luft im
Mittel etwa zehnmal mehr mit Stickstoffoxid-
emissionen als ein Benziner. Auch bei der Fein-
staubbelastung stellen Diesel-Pkw, die in der
Regel noch nicht über einen Partikelfilter verfü-
gen, wegen der kanzerogenen Wirkung von
Feinstäuben im Vergleich zum Otto-Pkw ein
wesentlich höheres Risiko für die Gesundheit
dar. Nicht zuletzt aus klimapolitischer Sicht ist
die steuerliche Vergünstigung in Höhe von 18,41
Cent/l nicht gerechtfertigt, denn Dieselkraftstoff
hat einen höheren Kohlenstoffgehalt als Benzin
und erzeugt bei der Verbrennung pro Liter etwa

13 % höhere CO2-Emissionen. Wegen dieser
negativen Auswirkungen auf die Umwelt ist die
Ermäßigung des Dieselsteuersatzes schrittweise
abzuschaffen und der Dieselsteuersatz auf das
Niveau des Benzinsteuersatzes anzuheben

65
.

Gleichzeitig mit der Anhebung der Energiesteu-
er für Dieselkraftstoff ist die Kfz-Steuer für Die-
sel-Pkw auf die für Otto-PKW zu senken.

2.2.2 Entfernungspauschale

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können
Aufwendungen für Arbeitswege im Rahmen der
Einkommensteuer mit einem Kostensatz von 
30 Cent je Kilometer einfacher Entfernung zwi-
schen Wohn- und Arbeitsort wie Werbungskos-
ten steuerlich absetzen. Dies senkt die Steuerlast,
sobald der Werbungskosten-Pauschbetrag in
Höhe von derzeit 920 € pro Jahr überschritten
ist. Seit dem Jahr 2007 gilt diese Vergünstigung
erst ab dem 21. Entfernungskilometer. Das Bun-
desverfassungsgericht prüft derzeit, ob diese
Kürzung mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Vergleichbare Steuerentlastungen sind in den
meisten anderen EU-Ländern unbekannt.

Die Entfernungspauschale unterstützt das
Wachstum des Verkehrsaufkommens sowie den
Trend zu langen Arbeitswegen und zur Zersied-
lung der Landschaft. Sie begünstigt damit vor
allem den Pkw-Verkehr, da das Angebot öffentli-
cher Verkehrsmittel besonders in Gegenden mit
niedriger Siedlungsdichte sehr eingeschränkt ist
und deshalb für viele Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer keine Alternative darstellt. Die
Entfernungspauschale wirkt damit dem Klima-
schutz entgegen und trägt zur Belastung mit
Luftschadstoffen und Lärm bei. Die Flächeninan-
spruchnahme infolge der Zersiedlungsprozesse
ist außerdem eine wichtige Ursache für den Ver-
lust an Biodiversität und hat weitere umwelt-
schädliche Wirkungen (vgl. Abschnitt 3.1).

Nach Ergebnissen eines laufenden UFOPLAN-Pro-
jekts

66
betragen die Steuerausfälle als Folge der

Entfernungspauschale im Jahr 2006

44,,3355  MMrrdd..  €€..
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BMVBS (2006), für Zahlen bis 1. Januar 2007: Kraftfahrzeug-Bundesamt (2007a)
63

Statistisches Bundesamt (2007b), Tabelle 1.1
64

Diese Summe berücksichtigt nicht die zusätzlich entstandenen Umsatzsteuerausfälle.
65

Die Senkung des Energiesteuersatzes für Benzin auf das Niveau des Dieselsteuersatzes würde den ökonomischen Anreiz zum
energiesparenden Fahren und zum Kauf verbrauchsarmer PKW verringern und wäre daher aus Klimaschutzsicht negativ zu
bewerten.
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"Monitoringbericht zu klimaschädlichen Subventionen und umweltbezogenes Subventionscontrolling", FKZ 204 14 106; berech-
net mit dem Modell FiFoSiM, für Details zum Modell siehe Fuest et al. (2005) oder Peichl und Schaefer (2006). Diese Summe
bestätigt die Angaben des Statistischen Bundesamts, das die Steuermindereinnahmen durch die Entfernungspauschale für
2005 auf 4 Mrd. € schätzte, siehe auch Statistisches Bundesamt (2005a), S. 20



Nach den oben genannten Berechnungen redu-
ziert sich dieser Betrag wegen der Neuregelung
ab 2007 um circa 3 Mrd. €

67
. Von den verblei-

benden 1,34 Mrd. € entfällt der Großteil auf
Fernpendler mit einem Arbeitsweg bis 50 Kilo-
meter. Nur knapp 5 % aller Pendler legen mehr
als 50 Kilometer zur Arbeitsstätte zurück

68
.

Gegenüber der bisherigen Regelung stellt die
seit 2007 geltende Neuregelung der Entfer-
nungspauschale aus Umweltschutzsicht einen
Fortschritt dar. Um die verbleibenden  Anreize
zu umweltbelastendem Verhalten zu beseitigen,
sollte die Entfernungspauschale jedoch vollstän-
dig entfallen. Eventuell entstehende unzumutba-
re Härten für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer mit sehr langen Arbeitswegen und nied-
rigem Einkommen könnte der Gesetzgeber ver-
meiden, indem er Wegekosten zwischen Wohn-
und Arbeitsort als außergewöhnliche Belastung
bei der Einkommensteuer steuermindernd aner-
kennt. Diese Art der Härtefallregelung sollte
greifen, soweit die Aufwendungen für den
Arbeitsweg – allein oder zusammen mit anderen
außergewöhnlichen Belastungen – die jeweilige
zumutbare Belastungsgrenze

69
übersteigen. Wäre

eine vollständige Abschaffung der Entfernungs-
pauschale und die Umstellung auf eine Anerken-
nung der Wegekosten als außergewöhnliche
Belastung bei der Einkommensteuer nicht reali-
sierbar, so wären auch andere Möglichkeiten
denkbar. Zum Beispiel könnte der Gesetzgeber
die Grenze für steuerlich absetzbare Aufwendun-
gen für Arbeitswege von derzeit 20 Kilometer
auf mindestens 50 Kilometer erhöhen und somit
die Entfernungspauschale nur noch den beson-
ders stark belasteten Fernpendlern gewähren.

Modellrechnungen zeigen
70
, dass eine Abschaf-

fung der Entfernungspauschale die CO2-Emissio-
nen bis 2015 um mehr als 2 Mio. Tonnen und
die Flächeninanspruchnahme um mehr als 30
Quadratkilometer pro Jahr reduzieren könnte.

Um die Steuerlast insgesamt nicht zu erhöhen,
ließen sich parallel die Einkommensteuersätze
senken. Damit wären negative wirtschaftliche
Auswirkungen vermeidbar, während die positi-
ven Effekte für den Klimaschutz größtenteils
erhalten blieben

71
.

2.2.3 Energiesteuerbefreiung des Kerosins

Im Gegensatz zu den von Kraftfahrzeugen und
der Bahn verwendeten Kraftstoffen ist das im
gewerblichen Flugverkehr eingesetzte Kerosin
von der Energiesteuer befreit

72
. Die Emissionen

des Flugverkehrs sind jedoch wegen der Emissi-
onshöhe um das 2- bis 5-fache klimaschädlicher
als bodennahe Emissionen. Dafür sind insbeson-
dere Wasserdampf und Stickstoffoxide verant-
wortlich, die - falls sie in großer Höhe in die
Atmosphäre gelangen - deutlich klimawirksamer
sind als am Boden. Die Flugverkehrsleistung
wächst zudem erheblich schneller als der emissi-
onsmindernde technische Fortschritt in der
Triebwerksentwicklung. Daher werden die
absehbaren technischen Maßnahmen bei weitem
nicht ausreichen, um das heutige Niveau der
Emissionen zu halten oder zu reduzieren.

Die Einführung einer Kerosinsteuer ist deshalb
nicht nur zur steuerlichen Gleichbehandlung
der Verkehrsträger notwendig, um so Wettbe-
werbsverzerrungen zu vermeiden, sondern ist
auch als Maßnahme für den Umweltschutz wich-
tig. Grundsätzlich ist Kerosin nach dem im Ener-
giesteuergesetz dafür vorgesehenen Steuersatz in
Höhe von 654,50 € pro 1000 l zu besteuern

73
.

Laut Subventionsbericht führte die Steuerbefrei-
ung des Kerosins im Jahr 2006 zu Steuerminder-
einnahmen im Umfang von 395 Mio. €

74
, was

jedoch nur den Treibstoffverbrauch für den in-
ländischen Flugverkehr berücksichtigt. Insgesamt
verursachte die Befreiung des Flugverkehrs von
der Energiesteuer bei einem Inlandsabsatz von
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Schätzungen der Bundesregierung gehen von Steuermehreinnahmen von 2,5 Mrd. € aus, vgl. Deutscher Bundestag (2006d)
68

berechnet aus Statistisches Bundesamt (2005b), Tabelle 32: Berufspendler/-innen im März 2004 nach benutztem Verkehrsmittel,
Entfernung zur Arbeitsstätte und Gemeindegrößenklassen

69
Die zumutbare Belastung richtet sich individuell nach der Höhe der Einkünfte und den Familienverhältnissen. Sie liegt derzeit
zwischen 1 % und 7 % des Gesamtbetrags der Einkünfte.

70
berechnet aus Daten in Distelkamp u.a. (2004), S. 61, 88; Die genannten Werte gelten bei Verwendung der Steuermehreinnah-
men zum Abbau des Staatsdefizits.

71
Distelkamp u.a. (2004), S. 89/90
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§ 27 (2) EnergieStG

73
EnergieStG § 2, Abs. 1, Nr. 3: "für 1000 l mittelschwere Öle der Unterposition 2710 1921 [...] der Kombinierten Nomenklatur
654,50 EUR" = Flugturbinenkraftstoff (Kerosin). Dies entspricht dem Steuersatz auf schwefelfreies, unverbleites Benzin. Der Steu-
ersatz setzt sich aus 501,1 € Verbrauchsteueranteil und 153,4 € Ökosteueranteil zusammen.

74
BMF (2007), 21. Subventionsbericht, S. 267



8,4 Mio. Tonnen Kerosin
75

für die zivile Luftfahrt
im Jahr 2006 einen Steuerausfall von ungefähr

66,,99  MMrrdd..  €€..

Lange galt ein EU-weites Verbot einer Kerosinbe-
steuerung. Die EG-Energiesteuerrichtlinie von
2003

76
erlaubt mittlerweile die Besteuerung des

Kerosins für Inlandsflüge sowie zwischen Mit-
gliedstaaten, falls dafür bilaterale Abkommen
vorliegen. Grundsätzlich ist demnach auch eine
EU-weite Kerosinsteuer möglich. Allerdings
bestehen hier von Seiten einiger Mitgliedstaaten
starke Widerstände, so dass – verstärkt wegen
des Einstimmigkeitsprinzips in Steuerfragen - die
Einführung einer EU-weiten Steuer bisher
schwierig durchsetzbar ist.

Auf internationaler Ebene schränkt zudem das
Chicagoer Abkommen die Besteuerung der
Treibstoffe im Flugverkehr ein, da es die Besteue-
rung des Kerosins verbietet, das sich bereits an
Bord befindet und dem internationalen Weiter-
flug dient. Allerdings ist – auch außerhalb der
EU – mit der Änderung bilateraler Luftverkehrs-
abkommen die Einführung einer Kerosinsteuer
möglich. Trotz der bestehenden Schwierigkeiten
ist zur steuerlichen Gleichbehandlung der Ver-
kehrsträger eine möglichst weiträumige –
zumindest EU-weite – Kerosinsteuer anzustre-
ben

77
. Sollte sich der im deutschen Steuersatz für

Kerosin enthaltene Verbrauchssteuersatz von
50,11 Cent/l nicht realisieren lassen, wäre der
Mindeststeuersatz der EG-Energiesteuerrichtlinie
von 30,2 Cent/l zu erheben

78
.

2.2.4 Energiesteuerbefreiung der Binnenschifffahrt

Der in der gewerblichen Binnenschifffahrt einge-
setzte Dieselkraftstoff ist steuerfrei

79
. Die Förde-

rung der Binnenschifffahrt ist zwar verkehrspoli-
tisch erwünscht, sollte jedoch nicht mit dem Ver-

zicht auf eine verursachergerechte Kostenanlas-
tung und Anreize zum effizienten Energieeinsatz
erfolgen. Der in Binnenschiffen eingesetzte
Kraftstoff weist - im Gegensatz zu dem in Lkw
und Dieselloks verwendeten Dieselkraftstoff -
einen höheren Schwefelgehalt auf und verur-
sacht daher bei der Verbrennung höhere Schwe-
feldioxid- und Staubemissionen. Die Steuerbefrei-
ung fördert so in erheblichem Umfang die
Schadstoffbelastung der Luft sowie die Versaue-
rung der Böden und Gewässer. 

Im Jahr 2006 verursachte diese Subvention Steu-
ermindereinnahmen in Höhe von

112299  MMiioo..  €€
8800
..

Auch zur Angleichung der Wettbewerbsbedin-
gungen zwischen den Verkehrsträgern – insbe-
sondere zwischen Schifffahrt, Lkw und Schienen-
güterverkehr – sollte Schiffsdiesel wie schwefel-
haltiger Dieselkraftstoff im Straßenverkehr mit
48,57 Cent/l besteuert werden. Dies würde
Anreize zur Erhöhung der Energieeffizienz
schaffen. Der Abbau der Steuerbefreiung sollte
EU-weit oder zumindest für die internationale
Rheinschifffahrt erfolgen. Dabei sind flankieren-
de Maßnahmen - wie Investitionsprämien für
effizientere, umweltfreundlichere Motoren -
sinnvoll, um Anpassungen der Binnenschifffahrt
zu vereinfachen.

2.2.5 Mehrwertsteuerbefreiung für internationale
Flüge 

Der grenzüberschreitende gewerbliche Flugver-
kehr ist in Deutschland von der Mehrwertsteuer
befreit, nur inländische Flüge sind mehrwert-
steuerpflichtig. Diese Steuerbefreiung begünstigt
den Flugverkehr gegenüber anderen Verkehrs-
trägern und ist mit Blick auf die steuerliche
Gleichstellung zwischen Flugzeug und Bahn
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__________ 
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BAFA (2007), Tab. 7j: Inlandsablieferungen nach ausgewählten Anwendungssektoren: Flugturbinenkraftstoff, schwer (15) an die
Luftfahrt + Sonstige = 8,44 Mio. t (ohne Lieferungen an das Militär). Bei einer Dichte des Kerosins von 0,8 und einem Steuersatz
von 654,5 €/1000l ergibt sich die bezifferte Summe (8,44 Mio. t/0,8*654,5€).

76
Art. 14, 2003/96/EG

77
Die Besteuerung des Kerosins sollte zusätzlich zur Einbeziehung des Flugverkehrs in das EU-Emissionshandelsystem erfolgen.
Während der Emissionshandel ausschließlich dem Klimaschutz dient, handelt es sich bei der Kerosinsteuer um eine rein fiska-
lisch begründete Verbrauchssteuer. 

78
Neben der Erhebung einer Verbrauchssteuer auf Kerosin gibt es - selbst bei Einbeziehung des Flugverkehrs in den EU-Emissi-
onshandel - verschiedene Gründe, den Kerosinverbrauch zusätzlich mit der Ökosteuer zu belegen: 1. Es ist damit zu rechnen,
dass der EU-Emissionshandel im Flugverkehr zunächst nur auf Grundlage der CO2-Emissionen erfolgt, ohne dass dabei die wei-
teren negativen Klimawirkungen des Flugverkehrs (Veränderung der natürlichen Wolkenbildung, Ozonaufbau) berücksichtigt
werden, 2. Der Emissionshandel leistet wegen seiner auf den Klimaschutz beschränkten Zielsetzung keinen Beitrag zur Interna-
lisierung externer Kosten, die durch die sonstigen negativen Umweltwirkungen des Flugverkehrs entstehen (Beeinträchtigung
der Luftqualität zum Beispiel durch den Ausstoß von Stickstoffoxiden, Belastung durch Fluglärm).
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§ 27 (1) EnergieStG

80
BMF (2007), 21. Subventionsbericht, S. 268



abzubauen. Aus Umweltschutzsicht ist dies eben-
falls dringend erforderlich, da es sich bei dem
Flugzeug um das klimaschädlichste Verkehrsmit-
tel handelt (siehe Abschnitt 2.2.3).

Aus der Mehrwertsteuerbefreiung entstanden
Bund und Ländern im Jahr 2006 Mindereinnah-
men in Höhe von

11,,5566    MMrrdd..  €€
8811  

,,

davon allein 400 Mio. € aus Flügen innerhalb
der EU. Im Jahr 2006 lag der Mehrwertsteuersatz
bei 16 %. Mit dem derzeitigen Steuersatz von 19
% liegt der Steuerausfall noch höher.

Der innerdeutsche Streckenanteil sollte schon
kurzfristig mit dem vollen Mehrwertsteuersatz
(19 %) belegt werden. Um einheitliche Rahmen-
bedingungen für grenzüberschreitende Ver-
kehrsträger zu schaffen, ist mittelfristig die Erhe-
bung einer EU-weiten Mehrwertsteuer für inner-
gemeinschaftliche, grenzüberschreitende Flüge
anzustreben.

2.2.6 Pauschale Besteuerung privat genutzter
Dienstwagen

Bei privater Nutzung der Dienstwagen muss der
Nutzer monatlich im Rahmen der Einkommen-
steuer 1 % des Listenpreises des Fahrzeugs bei
Erstzulassung als geldwerten Vorteil versteuern

82
.

Diese niedrige pauschale Besteuerung ist für
Unternehmen ein Anreiz, einen Teil des Gehalts
an den Arbeitnehmer in Form von Dienstwagen
auszuzahlen. Die Dienstwagen prägen den
-gesamten Pkw-Bestand. Von den Neuzulassun-
gen in Deutschland waren im Jahr 2006 mehr
als 50 % Dienstwagen

83
. Dienstwagen sind meist

größere Fahrzeuge mit einem überdurchschnitt-
lichen Kraftstoffverbrauch. So dient beispielswei-
se der überwiegende Anteil schwerer Gelände-
wagen der gewerblichen Nutzung, nur noch
jedes vierte Fahrzeug hat einen privaten Halter

84
.

Das Dienstwagenprivileg fördert somit den Pkw
als Verkehrsmittel und trägt zu Umweltbelastun-
gen des Straßenverkehrs bei (vgl. Abschnitt 2.1).
Die private Nutzung der Dienstwagen ist deshalb
höher zu besteuern und – wie etwa in Großbri-
tannien – nach den CO2-Emissionen zu differen-

zieren. Für Fahrzeuge mit geringen CO2-Emissio-
nen (etwa bis zu 130 g/Kilometer) sollte der
Gesetzgeber diesen Satz senken, während er den
Satz für Fahrzeuge mit höheren Emissionen
(zum Beispiel über 130 g/Kilometer) stufenweise
heben sollte. In Großbritannien führte die im
Jahr 2002 eingeführte Staffelung der Besteue-
rung der privaten Nutzung der Dienstwagen
nach CO2-Emissionen bereits zu einer signifikan-
ten Reduktion der CO2-Emissionen

85
.

Die sich durch eine Anhebung der Besteuerung
privat genutzter Dienstwagen ergebenden Steu-
ermehreinnahmen sind schwierig zu quantifizie-
ren. Ein Gesetzesentwurf zum Abbau von Steuer-
vergünstigungen und Ausnahmeregelungen der
Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen aus
dem Jahr 2002 schätzt den Steuerzuwachs
wegen Anhebung des geldwerten Vorteils von 
1 % auf 1,5 % des Listenpreises auf jährlich

550000  MMiioo..  €€
8866
..

Unabhängig von der Besteuerung der privaten
Nutzung ist eine generelle, umweltorientierte
Reform der steuerlichen Behandlung von Dienst-
wagen notwendig. Grundsätzlich sollte der
Gesetzgeber die Absetzbarkeit der Anschaffungs-
und Betriebskosten nach den Treibhausgasemis-
sionen oder dem Kraftstoffverbrauch der Fahr-
zeuge staffeln. Beispielsweise könnten die Kosten
emissionsarmer Fahrzeuge (zum Beispiel bis zu
130 g CO2/Kilometer) in vollem Umfang zur Sen-
kung der Steuerlast angerechnet werden, wäh-
rend Fahrzeuge, deren CO2-Emissionen oberhalb
dieses Schwellenwerts liegen, nur noch zum Teil
steuerlich abzugsfähig wären. Der absetzbare
Anteil der Kosten sollte dabei nach steigenden
Emissionsmengen eines Fahrzeugs gestaffelt sin-
ken. Dies würde gezielt Anreize für den Erwerb
emissionsarmer Dienstwagen schaffen.

3 Bau- und Wohnungswesen 

3.1 Wirkungen auf die Umwelt

Bautätigkeiten verursachen einen sehr hohen
Ressourcenverbrauch. Sie haben einen erhebli-
chen Material- und Energieaufwand zur Folge
und gehen zu Lasten der begrenzten natürlichen
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berechnet aus der Umsatzsteuerstatistik des Statistischen Bundesamtes, Statistisches Bundesamt (20008a)
82

Ab 2007 gilt die 1 %-Regelung nur noch für Wagen, die zu mehr als 50 % dienstlich genutzt werden.
83

Kraftfahrt-Bundesamtes (2007b)
84

Deutsche Umwelthilfe (2007)
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Her Majesty's Revenue & Customs (2006). Im Jahr 2005 wurden die Emissionen so um 0,2 bis 0,3 Mio. Tonnen CO2 gesenkt.
86

Deutscher Bundestag (2002), S. 22



Ressource Fläche. Der Bau der Siedlungen und
Infrastrukturen nimmt jeden Tag eine Fläche
von über 100 Hektar neu in Anspruch. Insge-
samt erstreckt sich die Siedlungs- und Verkehrs-
fläche auf 12,9 % Deutschlands.

87
Knapp die

Hälfte dieser Fläche ist versiegelt. Für eine nach-
haltige Siedlungsentwicklung ist die Verringe-
rung der Flächeninanspruchnahme ein elemen-
tares Ziel. Trotz einer leichten Abnahme des
Flächenwachstums (von jährlich 129 Hektar zwi-
schen 1997 und 2000 auf 114 Hektar zwischen
2002 und 2005) ist die derzeitige Entwicklung
vom Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
noch weit entfernt, die zusätzliche Flächeninan-
spruchnahme für Siedlung und Verkehr bis zum
Jahr 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren.
Hinzu kommt, dass der in den letzten Jahren zu
verzeichnende Rückgang überwiegend konjunk-
turell bedingt war. Es ist demnach wahrschein-
lich, dass die Flächeninanspruchnahme im Zuge
des derzeitigen Wirtschaftsaufschwungs wieder
steigen wird. Die beschlossene Abschaffung der
Eigenheimzulage wird voraussichtlich die Flä-
cheninanspruchnahme senken

88
. Um das 30-Hek-

tar-Ziel zu erreichen, sind jedoch weitere Maß-
nahmen erforderlich. Grundsätzlich ist das Ziel
des Flächensparens bei allen staatlichen Rege-
lungen systematisch zu berücksichtigen, die die
Inanspruchnahme der Siedlungs- und Verkehrs-
flächen beeinflussen. Erforderlich ist außerdem
die vorrangige Nutzung der Brachflächen in
Siedlungsbereichen gegenüber Freiflächen
außerhalb, denn die so erschließbaren Potenzia-
le zur Minderung der Flächeninanspruchnahme
sind erheblich. So ließe sich allein der gewerbli-
che Flächenbedarf mindestens für die nächsten
zehn Jahre aus dem geschätzten Brachflächenbe-
stand von circa 140.000 Hektar decken

89
.

Der Flächenverbrauch und die zunehmende Zer-
siedlung ziehen eine Kette sich verstärkender
Wechselwirkungen nach sich, die vielfache
negative Umweltauswirkungen zur Folge haben.
Mit der Flächeninanspruchnahme gehen sowohl
Lebensräume als auch die begrenzte natürliche
Ressource Boden als Produktionsfaktor für die
landwirtschaftliche Nutzung verloren. Folgen
der Zersiedlung sind zudem Verkehrserzeugung,
Landschaftszerschneidung und Bodenversiege-

lung. Diese Folgen tragen wiederum vermehrt
zur Belastung verschiedener Umweltgüter bei -
wie Klima, Wasser, Boden, Luft, Gesundheit und
Biodiversität.

Die Zerstörung und Zerschneidung von Habita-
ten als Folge der Ausdehnung der Siedlungs- und
Verkehrsfläche sind eine wichtige Ursache für
den Rückgang der biologischen Vielfalt

90
. Die

Versiegelung schränkt zudem die natürlichen
Bodenfunktionen weitgehend ein und beein-
trächtigt den Wasserhaushalt. Denn das
beschleunigte Abfließen der Niederschläge
behindert die Grundwasserneubildung und ver-
stärkt die Hochwassergefährdung.

Die zunehmende Zersiedlung erzeugt zusätzli-
chen Verkehr und führt damit zu steigenden
Schadstoff- und Lärmemissionen (vgl. Abschnitt
2.1). Die hohe Verkehrsleistung ist auch die Ursa-
che für den vergleichsweise hohen Energiever-
brauch in Räumen mit niedriger Sied-
lungsdichte

91 
. Wegen der stetig abnehmenden

Siedlungsdichte (Nutzer pro Quadratkilometer
Siedlungsfläche) sinkt außerdem die Rentabilität
der Nah- und Fernwärmenetze und damit das
Potenzial für den künftigen Einsatz der Kraft-
Wärme-Kopplung, weil die Netzlängen pro Ein-
wohner steigen und sich die Pro-Kopf-Kosten für
den Bau und die Pflege der Infrastrukturen erhö-
hen. Dadurch verringern sich bereits die mittel-
fristigen Handlungsmöglichkeiten im Klima-
schutz, um CO2-Emissionen zu vermindern. Zer-
siedlung wirkt sich damit indirekt auch negativ
auf den Klimaschutz aus.

Das Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen geht größtenteils zu Lasten landwirtschaft-
lich genutzter Flächen. Damit findet eine perma-
nente Landnutzungsänderung statt, die nicht
oder nur zu hohen Kosten reversibel ist. Der Ver-
lust hochwertiger Böden verringert die Potenzia-
le für eine ökologische landwirtschaftliche Nut-
zung und für die umweltgerechte Produktion
nachwachsender Rohstoffe. Die geringe Nutzung
der Brachflächen hat in vielen Fällen ebenfalls
nachteilige Wirkungen auf Umweltgüter. Als Fol-
ge der ehemaligen gewerblichen Nutzung wei-
sen Brachflächen häufig einen hohen Versiege-
lungsgrad auf. Versiegelte Flächen verhindern,
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Statistisches Bundesamt (2006b)
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So gingen im Jahr 2007 die Zahl der Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser im Vergleich zum Jahr 2006 um
mehr als 30% zurück (Statistisches Bundesamt, 2008b).
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EEA (2006), S. 29/30



dass Regenwasser im Boden versickern kann und
haben deshalb – wie oben bereits genannt -
negative Folgen für den Wasserhaushalt. Darü-
ber hinaus sind Brachen oft durch Bodenkonta-
minationen gekennzeichnet, die im Falle einer
Entwicklung für gewerbliche oder Wohnbau-
zwecke zu beseitigen wären. Die nachteiligen
Wirkungen auf Umweltgüter entstehen sowohl
aus der Inanspruchnahme neuer Flächen als
auch als Folge der ausbleibenden Sanierung der
kontaminierten Brachflächen.

Für den Bau der Siedlungen und der Infrastruk-
turen ist zudem ein erheblicher Materialbedarf
nötig. Im Jahr 2003 wurden rund 626 Mio. Ton-
nen mineralischer Baustoffe in Deutschland ein-
gesetzt (etwa 86 % der in Deutschland einge-
setzten mineralischen Rohstoffe)

92
. Der Gebäude-

bestand stellt ein beachtliches, indirektes Materi-
allager dar, das Jahr für Jahr wächst.

Die im Folgenden beschriebenen Subventionen
begünstigen tatsächlich oder potenziell die
Zunahme der Bauaktivitäten für Siedlungszwe-
cke, die Flächeninanspruchnahme und die fort-
schreitende Zersiedlung der Landschaft. Denn
Subventionen senken die Kosten des Neubaus
von Wohneigentum (vgl. Abschnitt 3.2.1 bis
3.2.3) oder der Neuerschließung der Industrie-,
Gewerbe- und Verkehrsflächen (vgl. Abschnitt
3.2.4). Die staatlichen Gelder begünstigen die
Flächeninanspruchnahme, ohne dabei zwischen
Brach- und Freiflächen zu differenzieren. Sie ver-
stärken generell den Anreiz zum Bauen – auch
auf der „grünen Wiese“. Aus Umweltschutzsicht
sind Investitionen in den Gebäudebestand und
in die Nutzung von Brachflächen und innerstäd-
tische Baulücken für Siedlungszwecke jedoch
vorrangig zu fördern.

3.2 Die wichtigsten umweltschädlichen Sub-
ventionen im Bau- und Wohnungswesen

3.2.1 Eigenheimzulage

Die Eigenheimzulage ist immer noch die größte,
einzelne staatliche Subventionsmaßnahme in
Deutschland. Der Deutsch Bundestag führte sie
1995 als Instrument der Wohneigentumsförde-
rung – besonders in Hinblick auf sozial- und
familienpolitische Ziele – ein. Hinsichtlich des

Abbaus umweltschädlicher Subventionen ist es
ein Erfolg, dass sie seit dem 1. Januar 2006 nicht
mehr gilt. Altfälle (Bauantrag oder Kaufvertrag
vor dem 31. Dezember 2005) können allerdings
weiterhin die volle Förderung über maximal
acht Jahre in Anspruch nehmen. Die Eigenheim-
zulage wird so noch mindestens bis zum Jahr
2013 gezahlt. Die Förderung beträgt jährlich
maximal 1.250 € (in Abhängigkeit von der Höhe
der Herstellungs- oder Anschaffungskosten),
zuzüglich 800 € Zulage für jedes Kind. In den
Jahren 1996 bis 2000 entfiel knapp die Hälfte
der Grundförderungen auf den Neubau. Mit der
Kinderzulage wurde der Neubau stärker geför-
dert als der Bestandserwerb

93
.

Der andauernde Trend zum Eigenheimbau, ins-
besondere der Bau von Ein- und Zwei-
familienhäusern, konzentriert sich zunehmend
auf ländliche Gebiete. Neben anderen Faktoren
fördern die oft günstigen Grundstückspreise auf
dem Land den Neubau. Die Eigenheimzulage
begünstigte diese Entwicklung

94
. Eine Erhöhung

der Flächeninanspruchnahme und des Ver-
brauchs natürlicher Ressourcen sowie eine Stei-
gerung der verkehrsbedingten Umweltbelastun-
gen sind die Folge. Die Eigenheimzulage ist mit
dem Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
für Siedlung und Verkehr auf 30 Hektar pro Tag
bis 2020 nicht vereinbar. Ihre Abschaffung ist
deshalb ein wichtiger Schritt zu einer umweltge-
rechten Wohnungspolitik. Nicht zuletzt ange-
sichts des Überangebotes an Wohnraum in vie-
len Regionen und der zunehmenden Notwendig-
keit beruflicher Mobilität ist die Eigenheimzula-
ge nicht mehr zeitgemäß. Wegen der langfristi-
gen demografischen Entwicklung (Bevölkerungs-
rückgang, Überalterung) wird außerdem die
Zahl junger Menschen, die Wohneigentum
potenziell stark nachfragen, eher sinken als stei-
gen.

Im Jahr 2006 betrug das Subventionsvolumen
der Eigenheimzulage insgesamt noch

99,,224444  MMrrdd..  €€
9955
..

Mit der Abschaffung der Eigenheimzulage leiste-
te die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag
für eine nachhaltige Entwicklung. Um die Flä-
cheninanspruchnahme als Folge des Wohnungs-
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Kinderzulage zusammen, sie beinhaltet die Förderung für Neu- und Bestandsbauten.



baus zu verringern, sollte sich die künftige Woh-
nungspolitik darauf konzentrieren, den Woh-
nungsbestand sowie die Innenbereiche der Städ-
te, insbesondere auch für ältere Menschen,
attraktiver zu machen. Vor allem ist die energe-
tische Sanierung der Altbauten aus Gründen des
Klimaschutzes dringend

96
.

3.2.2 Bausparförderung

Der Staat fördert das Bausparen mit der Woh-
nungsbauprämie und der Arbeitnehmer-Sparzu-
lage. 

Die Wohnungsbauprämie können alle Bausparer
erhalten, deren zu versteuerndes Jahreseinkom-
men 25.600 € (Verheiratete 51.200 €) nicht über-
schreitet. Die Förderung beträgt 8,8 % der prä-
mienbegünstigten Einzahlungen in Höhe von
maximal 512 € (Verheiratete 1.024 €) pro Jahr.
Damit beträgt die Wohnungsbauprämie jährlich
bis zu 45,06 € (oder 90,11 € für Verheiratete).

Die Arbeitnehmer-Sparzulage dient der staatli-
chen Förderung der privaten Vermögensbildung
und besteht aus zwei unabhängigen Förderwe-
gen. Neben der Beteiligung am Produktivvermö-
gen fördert der Staat zusätzlich die Geldanlage
in Bausparverträgen. Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, deren zu versteuerndes Jahresein-
kommen die Grenze von 17.900 € (bei Verheira-
teten 35.800 €) nicht übersteigt, können die
Arbeitnehmer-Sparzulage erhalten, falls sie Teile
ihres Gehalts – häufig in Kombination mit
vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitge-
bers – auf ihr Bausparkonto überweisen lassen.
Der Staat gewährt ihnen dann eine Zulage von 
9 % der Einzahlungen in Höhe von maximal 
470 €, so dass die Arbeitnehmer-Sparzulage für
Bausparer 42,30 € im Jahr erreichen kann.

Es ist fraglich, ob die Wohnungsbauprämie und
die Arbeitnehmer-Sparzulage für Bausparverträ-
ge ihren eigentlichen Zweck effektiv erfüllen,
die Bildung von Wohneigentum zu fördern.
Denn es gibt erhebliche Mitnahmeeffekte. Poten-
ziell verstärkt die Bausparförderung jedenfalls
den Anreiz zum Eigenheimbau und damit auch
zur Flächeninanspruchnahme. Sie ist insofern

nicht mit dem 30-Hektar-Ziel der deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie vereinbar. Auch ange-
sichts des Überangebotes an Wohnraum in vie-
len Regionen, der zunehmenden Notwendigkeit
beruflicher Mobilität und der langfristigen
demografischen Entwicklung sind Wohnungs-
bauprämie und die Gewährung der Arbeitneh-
mersparzulage für Bausparverträge nicht mehr
zeitgemäß.

Nach Berechnungen der Bundesregierung
betrug die Bausparförderung durch das Woh-
nungsbauprämien-Gesetz im Jahr 2006 

550000,,33  MMiioo..  €€
9977
..

Für die Arbeitnehmer-Sparzulage wendeten
Bund und Länder im selben Jahr 280 Mio. €

98

auf, wobei nicht bekannt ist, welchen Anteil das
Bausparen als Anlageform daran hat. Inwieweit
die Abschaffung der Arbeitnehmer-Sparzulage
für Bausparverträge zu Steuermehreinnahmen
führen würde, ist offen, da Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer auf andere, weiterhin geför-
derte Formen der Vermögensbildung auswei-
chen könnten. 

Die Förderung der Vermögensbildung für Haus-
halte mit kleinen und mittleren Einkommen –
wie die Wohnungsbauprämie und die Arbeit-
nehmer-Sparzulage – sollte zukünftig nicht mehr
das Bausparen begünstigen. Der Staat sollte kei-
ne regional undifferenzierten Anreize für zusätz-
lichen Wohnungsbau geben. Zur gezielten
Unterstützung des Wohnraumbestandes sollte
sich die Wohnungsförderung des Bundes in
Zukunft auf die Modernisierung und ener-
getische Sanierung bestehender Gebäude
beschränken. Unabhängig von Vermögens-
bildung und Eigentumserwerb sollte der Staat
gezielt da unterstützen, wo der Eigentümer tätig
wird, um Wohnraum instand zu setzen, zum Bei-
spiel im Rahmen der KfW-Förderprogramme.

Bei der Gestaltung neuer Förderungen im Bau-
und Wohnungswesen besteht grundsätzlich die
Gefahr, dass räumlich nicht spezifizierte Förde-
rungen zu ökologischen, sozialen und finanziel-
len Problemen führen – wie das Beispiel der
Altersvorsorge zeigt. Das neue Eigenheimrenten-
gesetz, das selbst genutztes Wohneigentum in
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die „Riester-Rente“ einbezieht, fördert den Kauf,
den Bau oder die Entschuldung einer Wohnung
oder eines Hauses sowie den Erwerb von Antei-
len an Wohngenossenschaften. Damit gibt die
Eigenheimrente bundesweit undifferenziert neue
Anreize für den Wohnungsbau und kann somit
zur weiteren Zersiedelung beitragen. Die Eigen-
heimrente sollte vorrangig im Gebäudebestand
und möglichst auch bei der energetischen Sanie-
rung der Gebäude zum Einsatz kommen. Aus
Umweltschutzsicht sind die mit der Eigenheim-
rente geförderten Wohnungen danach zu über-
prüfen, ob sie nach ihrer Lage, Größe und bauli-
chen Beschaffenheit tatsächlich für ein alters-
und umweltgerechtes Wohnen geeignet sind. 

Nicht nur im Interesse einer langfristig tragfähi-
gen Altersvorsorge sondern auch hinsichtlich
des effizienten Einsatzes öffentlicher Gelder ist
die Eigenheimförderung kritisch zu hinterfra-
gen. Denn vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels und einer langfristig rückläu-
figen Bevölkerungszahl ist es ohnehin zweifel-
haft, ob Wohneigentum in Zukunft noch in
jedem Fall eine sichere, wertbeständige Geldan-
lage zur Altersvorsorge sein wird. Bei sinkender
Immobiliennachfrage drohen für viele Eigenhei-
me Wertverluste.

3.2.3 Soziale Wohnraumförderung

Wegen der im Durchschnitt guten Versorgung
mit Wohnungen entwickelte der Bund den sozia-
le Wohnungsbau im Jahr 2002 mit dem Wohn-
raumförderungsgesetz zu einer sozialen Wohn-
raumförderung weiter. Seitdem orientiert sich
sich die Förderung vermehrt in Richtung des
Wohnungsbestands. Diese Entwicklung ist posi-
tiv zu bewerten. Dennoch liegt der Anteil des
geförderten Wohnungsbaus an den jährlich neu
gebauten Wohnungen weiterhin bei 11 bis 
12 %

99
. Die soziale Wohnraumförderung trägt

damit immer noch in erheblichem Umfang zur
erhöhten Flächeninanspruchnahme und den
daraus folgenden Umweltschäden bei (vgl.
Abschnitt 3.1).

Für die soziale Wohnraumförderung stellt der
Bund Gelder zur Verfügung, die die Länder min-
destens zu gleichen Teilen kofinanzieren müs-
sen. Im Rahmen der Föderalismusreform wurde

die Zuständigkeit für die Gesetzgebung zur
sozialen Wohnraumförderung zum 1. September
2006 vom Bund auf die Länder übertragen. Seit
dem Jahr 2007 beteiligt sich der Bund damit
nicht mehr direkt an der sozialen Wohnraumför-
derung. Allerdings steht den Ländern bis zum
Jahr 2013 eine Kompensation von jährlich 518
Mio. € aus dem Bundeshaushalt zu

100
. Diese Gel-

der müssen die Länder für die soziale
Wohnraumförderung verwenden. Die für das
Jahr 2006 vom Bund bereitgestellten Hilfen an
die Länder für die soziale Wohnraumförderung
beliefen sich auf 294 Mio. €

101
. Zusammen mit

den Geldern der Länder betrug das bereitgestell-
te Fördervolumen somit mindestens

558888  MMiioo..  €€..

Zwar ging in den letzten Jahren der Wohnungs-
bau in Deutschland stark zurück, so dass die
soziale Wohnraumförderung insgesamt deutlich
weniger Neubauten subventioniert. Auch ist die
Umorientierung der Förderung zugunsten des
Wohnungsbestands zu begrüßen. Dennoch: Fol-
gerichtig sollte die öffentliche Hand die Subven-
tionierung des Wohnungsneubaus möglichst
vollständig einstellen und die Gelder nur noch
zur Bestandsförderung einsetzen. Um zielgerech-
ter diejenigen zu unterstützen, die sich nicht aus
eigener Kraft am Wohnungsmarkt angemessen
versorgen können, sollte sich die Förderung
außerdem vermehrt auf die betroffenen Haus-
halte konzentrieren (Subjektförderung) anstatt
auf Wohnraum (Objektförderung). Daher emp-
fiehlt das Umweltbundesamt, das Instrument des
Wohngeldes stärker zu nutzen und den kommu-
nalen Erwerb von Belegungsrechten im Bestand
für bedürftige Haushalte auszuweiten.

3.2.4 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“

Ziel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) ist der
Ausgleich der Standortnachteile strukturschwa-
cher Regionen, um diesen den Anschluss an die
allgemeine Wirtschaftsentwicklung zu ermögli-
chen und regionale Entwicklungsunterschiede
abzubauen. Besonders die Förderung von Investi-
tionen der gewerblichen Wirtschaft zur Schaf-
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen steht
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dabei im Vordergrund
102

. Die Durchführung der
Fördermaßnahmen ist Sache der Länder. Der
Bund wirkt jedoch an der Rahmenplanung und
Finanzierung mit. Bund und Länder stellen die
Gelder zu je 50 % bereit. Hinzu kommen Förder-
gelder der EU-Strukturfonds

103
– insbesondere des

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE). Für das Jahr 2006 wurden GA-Fördergel-
der in Höhe von insgesamt 1,776 Mrd. € (inklusi-
ve EFRE) bewilligt. Davon flossen 1,457 Mrd. € in
die gewerbliche Wirtschaft und 319 Mio. € in
die Infrastruktur

104
. Für das Jahr 2007 stellten

Bund und Länder für die regionale Wirtschafts-
politik der GA gut 1,2 Mrd. € zur Verfügung.
Zusammen mit den EU-Geldern standen damit
im Jahr 2007 insgesamt rund 1,75 Mrd. € GA-
Förderung bereit

105
.

Die Verbesserung und der Ausbau der wirt-
schaftsnahen Infrastruktur ist ein zentraler För-
derbereich der Gemeinschaftsaufgabe. Dazu
gehört auch die Neuerschließung von Gewerbe-
flächen. Nach Angaben des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) wurden
zwischen 1991 und 2006 knapp 20 % aller für
die Infrastrukturförderung bewilligten Gelder
für die Erschließung von Industrie- und Gewer-
begeländen verwendet, während nur 3 % in die
Wiederherrichtung von Brachflächen flossen

106
.

Besonders in den neunziger Jahren förderte man
überwiegend die Neuerschließung. Von 1991 bis
1999 flossen 35 % der GA-Gelder in gemeindli-
che Investitionen zum Ausbau der wirtschaftsna-
hen Infrastruktur, wovon ein knappes Drittel (4,7
Mrd. €) für die Neuerschließung von Industrie-
und Gewerbeflächen verwendet wurde, während
nur circa 0,85 Mrd. € der Revitalisierung von
Brachflächen zugute kamen

107
. Aus einer Befra-

gung der Länder durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit im Jahr 2003 geht her-
vor, dass die Revitalisierung von Brachflächen
bei der Förderung mit der GA an Bedeutung

gewonnen hatte. Dennoch wird auch weiterhin
die Neuerschließung in erheblichem Umfang
bezuschusst. So ergab die Umfrage

108
, dass von

1998 bis 2002 mindestens 419 Mio. € in die Neu-
erschließung von Gewerbeflächen flossen

109
. Die

Förderkriterien der Gemeinschaftsaufgabe unter-
stützen auch im Förderzeitraum ab 2007 weiter-
hin die Erschließung neuer Flächen. Die öffent-
lich verfügbare Datenlage erlaubt gegenwärtig
jedoch noch kein Urteil darüber, in welchem
Verhältnis heute die Revitalisierung von Brach-
flächen zur Neuerschließung steht.

Die Neuerschließung der Industrie- und Gewer-
beflächen als Maßnahme der regionalen Struk-
turpolitik ist hinsichtlich des immer noch hohen
Zuwachses an Siedlungs- und Verkehrsfläche
(2002 bis 2005: durchschnittlich 114 Hektar pro
Tag) kritisch zu beurteilen. Gerade in den Regio-
nen, die Förderschwerpunkte der EU, des Bundes
und der Länder sind, wächst die Siedlungsfläche
im Verhältnis zur Bevölkerungsentwicklung
überproportional. Zugleich ist die Nutzungsin-
tensität neu erschlossener Flächen oft gering,
und es entstehen wachsende Leerstände in neu
entwickelten Industrie- und Gewerbegebieten.
Untersuchungen des Gewerbeflächenbestandes
der neuen Bundesländer zeigen, dass das vor-
handene Angebot den prognostizierten Bedarf
an Gewerbeflächen über die nächsten Jahrzehn-
te decken kann

110
. Die Erschließung neuer Gewer-

beflächen - vor allem im Außenbereich - trägt
unmittelbar zur Flächeninanspruchnahme und
damit zur Beeinträchtigung verschiedener
Umweltgüter bei (vgl. Abschnitt 3.1). Die unkriti-
sche Förderung solcher Vorhaben ist deshalb
nicht mit den deutschen Flächeneinsparzielen
vereinbar. Die Neuerschließung für Gewerbe
zieht in der Regel außerdem den Ausbau von
Verkehrsflächen nach sich, was - neben zusätzli-
cher Flächeninanspruchnahme - zu weiteren ver-
kehrsbedingten Umweltbelastungen führt (vgl.
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Abschnitt 2.1). Neben umweltschädlichen Infra-
strukturmaßnahmen - wie der Neuerschließung
von Gewerbeflächen - sind über die GA jedoch
auch ökologisch vorteilhafte Investitionen förder-
fähig - wie Abwasserreinigungsanlagen. Deshalb
ist es nicht möglich, den umweltschädlichen
Anteil der Subvention zu quantifizieren.

Instrumente der Strukturförderung - wie die GA
- könnten wichtige Impulse zum Flächensparen
geben

111
. Bei konsequenter Ausrichtung der

Strukturpolitik an den Nachhaltigkeitszielen
könnten deutsche und EU-Regionalförderung
bedeutende Instrumente zur Eindämmung der
zunehmenden Landschaftszersiedlung sein. Dazu
sind die Förderrichtlinien der GA um umweltori-
entierte Förderkriterien zu ergänzen, die dem
Brachflächenrecycling gegenüber der Neuer-
schließung der Gewerbeflächen eindeutig den
Vorrang geben. Fördervoraussetzung sollte sein,
dass der Antragsteller zunächst eine Bestands-
aufnahme der Siedlungsbrachen und der bisheri-
gen Industrie- und Gewerbestandorte (Altstand-
orte) vorlegt. Weitere Flächenerschließungen
sollten nur erfolgen, falls die verfügbaren Flä-
chenreserven ausgeschöpft wären.

Im Übrigen beruht die Förderung wirtschaftsna-
her Infrastrukturen auf einem veralteten Investi-
tionsbegriff, der allein die Bildung von Sachkapi-
tal als Investition anerkennt. In Einklang mit der
Lissabon-Strategie der EU sollte die deutsche
Wirtschaftsförderung künftig mehr Augenmerk
auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
mittels Förderung des so genannten Humankapi-
tals, der Innovation und des Umweltbewusstseins
richten.

4 Landwirtschaft

4.1 Wirkungen auf die Umwelt

Mit über 50 % Anteil an der Gesamtfläche ist die
Landwirtschaft der für die Flächennutzung be-
deutsamste Wirtschaftssektor in Deutschland

112
.

Die extensive landwirtschaftliche Nutzung erfüllt
mit der Offenhaltung und Pflege der Kulturland-
schaft wichtige ökologische Funktionen. Sie trägt

unter anderem zum Erhalt der biologischen Viel-
falt bei und unterstützt die Grundwasserneubil-
dung. In den letzten Jahrzehnten war die land-
wirtschaftliche Produktion jedoch von zuneh-
mender Intensivierung und Spezialisierung ge-
kennzeichnet. Die intensive landwirtschaftliche
Produktion ist eine der wichtigsten Ursachen für
Eutrophierung und Schadstoffbelastungen der
Umwelt (insbesondere Böden und Gewässer), die
Reduzierung der Biodiversität und die Beein-
trächtigung der natürlichen Bodenfunktionen

113
.

Die Landwirtschaft ist Hauptverursacher der
Ammoniak- (95 %) und der Lachgasemissionen
(61 %)

114
. Insgesamt stammen über 6 % aller

Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftli-
chen Quellen, insbesondere aus der Tierhaltung.
Damit trägt die Landwirtschaft zwar weniger
zum Klimawandel bei als die Energiewirtschaft
oder der Verkehr, verursacht aber mehr Treib-
hausgase als beispielsweise der Sektor „Handel,
Gewerbe, Dienstleistungen

115
.

Eine besondere Belastung der Umweltgüter geht
von den in der Landwirtschaft anfallenden Nähr-
stoffüberschüssen und Einträgen von Schadstof-
fen aus. Nutzpflanzen nehmen die Nährstoffe
aus landwirtschaftlichen Quellen auf. Überschüs-
sige Nährstoffe gehen in die Luft (vor allem als
Ammoniak und Lachgas) und in die Gewässer
(vor allem als Nitrat). Diese Nährstoffüberschüsse
haben weit reichende negative Wirkungen auf
den Naturhaushalt - wie Versauerung und Eutro-
phierung von Land-, Gewässer- und Küstenöko-
systemen mit nachfolgender Beeinträchtigung
der biologischen Vielfalt und Belastung des
Grundwassers, der Oberflächengewässer sowie
der Meere. Insbesondere der übermäßige Einsatz
stickstoffhaltiger Düngemittel trägt hierzu bei.
Der jährliche Stickstoffüberschuss in der deut-
schen Landwirtschaft beträgt seit den neunziger
Jahren über 100 kg/Hektar und befindet sich
damit noch erheblich über dem Ziel der deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie in Höhe von 80
kg/Hektar bis zum Jahr 2010.

Auch der unverändert hohe Absatz von Pflan-
zenschutzmitteln (PSM) ist aus Sicht des Umwelt-
schutzes kritisch zu beurteilen. Zwar schafft in
Deutschland ein strenges Zulassungsverfahren
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die Voraussetzungen dafür, den Schutz des
Naturhaushaltes vor den toxischen Wirkungen
der PSM sicherzustellen. In der Praxis kommt es
jedoch in erheblichem Ausmaß zu Verstößen
gegen die Anwendungsbestimmungen - bei-
spielsweise gegen die Auflage, bei der Anwen-
dung von PSM einen Mindestabstand zu Gewäs-
sern oder zum Feldgehölz einzuhalten

116
. Bislang

ist es den Bundesländern – die für die Überwa-
chung der PSM-Anwendung in Deutschland
zuständig sind – nicht gelungen, die Quote der
Fehlanwendungen in erforderlichem Maß zu
senken und damit Schäden an der Wasserquali-
tät und an der Biodiversität abzuwenden. Ein
weiteres, häufig übersehenes Problem besteht in
den indirekten ökologischen Wirkungen der
Pflanzenschutzmittelanwendung: Die Beseiti-
gung der Ackerbegleitflora mit so genannten
Breitband-Herbiziden entzieht einer Vielzahl von
Tierarten - zum Beispiel dem Rebhuhn - die Nah-
rung und somit auch die Lebensgrundlage. Das
Pflanzenschutzgesetz ermöglicht es nicht, derar-
tige Folgen für die Biodiversität in der Agrar-
landschaft einzudämmen. Bund und Länder
haben im Jahr 2005 ein „Reduktionsprogramm
chemischer Pflanzenschutz“ gestartet, das in der
Anwendungspraxis jedoch bislang weitgehend
wirkungslos geblieben ist.

Neben stofflichen Belastungen können Boden-
zerstörung oder -beeinträchtigungen die Folge
des Einsatzes schwerer Maschinen im Ackerbau
und des land- und forstwirtschaftlichen Wege-
baus sein.

Finanzhilfen und Steuervergünstigungen waren
und sind ein zentrales Instrument der Agrarpoli-
tik. Sie können – je nach Ausgestaltung – die
Umweltbelastungen aus der Landwirtschaft ver-
stärken oder vermindern. Die OECD identifizier-
te verschiedene Instrumente im Agrarsektor und
deren Wirkung auf die Umwelt

117
. Demnach

erhöhen preisstützende und produktionsgekop-
pelte Subventionen – die noch bis zum Jahr
2003 das zentrale Instrument der EU-Agrarpoli-
tik waren – den Druck auf Umweltgüter, indem
sie Produktionsanreize setzen und Intensivie-
rungstrends verstärken (vgl. Abschnitt 4.2.1 und
4.2.5). Eine solche Subventionspolitik fördert den
Anbau in Monokulturen, den erhöhten Einsatz

von Pflanzenschutz- und Düngemitteln und die
Bewirtschaftung ökologisch sensitiver Flächen,
womit eine Steigerung der Umweltbelastungen
durch die Produktion einhergeht. Entkoppelte
Direktzahlungen, wie sie die EU-Agrarreform
2003 einführte, wirken hingegen nicht direkt
umweltschädlich (vgl. Abschnitt 4.2.1). Wegen
der Bindung der Zahlung an Umweltstandards
(Cross Compliance) können sie sogar zur Verbes-
serung der Umweltqualität beitragen. Hier bleibt
abzuwarten, wie stark diese Anreize zur umwelt-
gerechteren Bewirtschaftung in der Praxis sind.

Neben produktionsgekoppelten Subventionen
kann auch die Subventionierung landwirtschaft-
licher Produktionsfaktoren zur Schädigung von
Umweltgütern beitragen, indem ein Anreiz zum
gesteigerten Einsatz der jeweiligen Faktoren ent-
steht. Beispiele hierfür sind der reduzierte Ener-
giesteuersatz für Agrardiesel (vgl. Abschnitt
4.2.3) oder die Kfz-Steuerbefreiung für Zugma-
schinen (vgl. Abschnitt 4.2.4).

Diese Beispiele zeigen, dass einige Agrarsubven-
tionen Umweltschäden der Landwirtschaft
erheblich verstärken können

118
. Prinzipiell sollte

sich die Gewährung aller Agrarsubventionen
nach den ökologischen Leistungen der Landwirt-
schaft richten und diese honorieren.

4.2 Die wichtigsten umweltschädlichen Sub-
ventionen in der Landwirtschaft

4.2.1 Agrarförderung der Europäischen Union

Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäi-
schen Union (EU) bestimmt im Wesentlichen die
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für
die deutsche Landwirtschaft. Die GAP basiert auf
zwei Säulen. Die erste Säule bildet die Markt-
und Preispolitik, die die Preise für viele landwirt-
schaftliche Produkte stabilisieren und die Ein-
kommen der Landwirte sichern soll. Als zweite
Säule der GAP sind Maßnahmen zur Förderung
der ländlichen Entwicklung zusammengefasst.
Sie sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Land-
wirtschaft stärken, Umwelt- und Lebensqualität
in ländlichen Räumen verbessern und außer-
landwirtschaftliche Einkommensmöglichkeiten
eröffnen. Im Vergleich zur ersten Säule bietet sie
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den Mitgliedstaaten bei der Gestaltung wesent-
lich mehr Spielraum. Allerdings müssen die Mit-
gliedstaaten Maßnahmen der zweiten Säule kofi-
nanzieren.

Das zentrale Instrument der ersten Säule der
GAP waren lange Zeit garantierte Mindestpreise
für landwirtschaftliche Produkte (Preisstützung).
Überproduktion (Stichworte „Butterberge“ oder
„Milchseen“) war die unerwünschte Folge dieser
Agrarpolitik. Um die künstlichen Produktionsan-
reize zu vermindern und den Markt zu entlas-
ten, fuhr die EU seit Anfang der neunziger Jahre
(McSharry-Reform 1992) preisstützende Maßnah-
men zunehmend zugunsten der Direktzahlun-
gen zurück. Die Kopplung der Direktzahlungen
an die Produktion blieb jedoch im Grunde erhal-
ten, da die Förderung an bestimmte Kulturen/
Produkte geknüpft war. Ökologisch vorteilhafte
Bewirtschaftungsformen, wie die extensive Grün-
landnutzung, waren dabei oft nicht förderfähig.

Umweltschützer haben die erste Säule der GAP
seit langem kritisiert, da sie zu einer Steigerung
und Ausdehnung der intensiven Produktion bei-
trug, zum Beispiel mit der Förderung bestimm-
ter Kulturen – etwa Mais. Diese Entwicklung ver-
stärkte deutlich den Druck, den die Landwirt-
schaft auf die Umwelt ausübte (vgl. Abschnitt
4.1)

119
. Umweltauflagen spielten bis vor kurzem

bei der Förderung über die erste Säule keine Rol-
le. Die bisherige Markt- und Preispolitik hatte
deshalb eindeutig umweltschädliche Wirkungen.

Erst die Luxemburger Beschlüsse vom Juni 2003
reformierten die GAP grundlegend. So sind die
Direktzahlungen seit dem Jahr 2005 weitgehend
von der Produktion entkoppelt. Deutschland
setzte die Entkopplung zunächst über ein so
genanntes Kombinationsmodell um. Demnach
setzten sich die Zahlungsansprüche eines Betrie-
bes aus der Höhe der in der Vergangenheit
erhaltenen Direktzahlungen (Durchschnitt der
Jahre 2000 bis 2002) und dem Umfang der bei-
hilfefähigen Fläche zusammen

120
. Von 2009 bis

2013 geht das Kombinationsmodell in ein reines
Regionalmodell über: Alle Zahlungsansprüche
eines Betriebes in einer Region werden sich
dann ausschließlich nach der Betriebsfläche rich-

ten (regional einheitliche Flächenprämie), unab-
hängig von deren agrarischer Nutzung.

Die Direktzahlungen sind außerdem daran
gebunden, dass der Betrieb die Standards für
Umwelt, Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit
sowie Tiergesundheit und Tierschutz einhält
(„Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen“ –
Cross Compliance). Im Bereich Umwelt bedeutet
dies im Wesentlichen die Einhaltung der guten
fachlichen Praxis. Der Landwirt ist ferner ver-
pflichtet, seine Flächen in einem „guten land-
wirtschaftlichen und ökologischen Zustand“ zu
halten. Außerdem muss Dauergrünland weitge-
hend erhalten bleiben, das heißt, Landwirte dür-
fen nur einen sehr geringen Anteil in andere
Nutzungsformen umwandeln.

Neben der Entkopplung der Direktzahlungen
von der Produktion und der Einführung der
Cross Compliance ist die so genannte obligatori-
sche Modulation ein weiteres Kernelement der
Reform. Die obligatorische Modulation verpflich-
tet die Mitgliedstaaten, Direktzahlungen an die
Landwirte aus der ersten Säule zugunsten der
Förderung der ländlichen Entwicklung (zweite
Säule) zu kürzen. Seit dem Jahr 2007 sinken so
in Deutschland die Direktzahlungen an die
Landwirte (Betriebsinhaber), die über einen Frei-
betrag von 5000 € hinausgehen, jährlich um 
5 %. Dieser Kürzungssatz gilt zunächst bis zum
Jahr 2012. Eine Ausdehnung der Modulation
steht derzeit zur Debatte

121
.

Schließlich gibt die Reform mit der so genann-
ten 10-%-Regelung (national envelope) die Mög-
lichkeit, bis zu 10 % des Direktzahlungsvolu-
mens für die Förderung besonderer Formen der
landwirtschaftlichen Tätigkeit und der Qualitäts-
produktion einzusetzen. So können die Mitglied-
staaten beispielsweise besonders umweltscho-
nende, extensive Bewirtschaftungsformen
begünstigen, ohne Gelder aus der zweiten Säule
und die nationale Kofinanzierung bereitstellen
zu müssen. Diese Regelung wandte Deutschland
bisher jedoch nicht an.

Mit der vollständigen Entkopplung der Direkt-
zahlungen von der Produktion (einschließlich
der Abschaffung der bisherigen Tierprämien
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und Integration der Gelder in die Flächenprä-
mie) haben diese keinen Einfluss mehr auf die
Intensität der landwirtschaftlichen Produktion
und sind deshalb nicht per se umweltschädlich
wie die früheren, produktionsgekoppelten Zah-
lungen. Hinzu kommt, dass die regional einheit-
liche Flächenprämie bisher ökonomisch nicht
berücksichtigte Flächen – wie Grünland und
Landschaftselemente (Biotope, Kleinstrukturen) –
mit einbezieht und diese deshalb an Wert gewin-
nen. Der Ansatz der Reform ist jedoch noch stär-
ker als bisher zu nutzen, um Umweltschutzziele
zu erreichen. Bei allen Bestrebungen zur Entbü-
rokratisierung ist daher unbedingt darauf zu
achten, die Umweltstandards der Cross Compli-
ance konsequent anzuwenden und kontinuier-
lich weiter zu entwickeln. Ausnahmeregelungen
zugunsten kleinerer Betriebe („neue de minimis-
Regelungen“) sind aus Sicht des Umweltschutzes
nicht gerechtfertigt und stellen eine Gefährdung
seiner Ziele dar. 

Die zweite Säule der GAP ist aus Umweltschutz-
sicht hingegen positiv zu beurteilen. Agrarum-
weltprogramme – einschließlich der Förderung
des ökologischen Landbaus – sind unter ande-
rem ein wichtiger Teil der zweiten Säule. Die
Einhaltung der guten fachlichen Praxis bildet
dabei den Ausgangspunkt für die Honorierung
darüber hinausgehender ökologischer Leistun-
gen und spielt daher eine wichtige Rolle. Maß-
nahmen der zweiten Säule konnten jedoch bis-
her die negativen Umweltwirkungen der ersten
Säule insgesamt nur mildern, jedoch nicht kom-
pensieren

122
. Denn die erste Säule hat einen

wesentlich größeren Einfluss auf die Entwick-
lung der Landwirtschaft als die zweite Säule. So
steht für Preisstützungen und Direktzahlungen
ein vielfach größeres Finanzvolumen zur Verfü-
gung als für Maßnahmen zur ländlichen Ent-
wicklung. Im Jahr 2006 verfügte Deutschland
über 5,6 Mrd. €

123
in der ersten, jedoch nur über

1,5 Mrd. €
124

in der zweiten Säule
125

.

Deshalb sollte die EU – zusätzlich zur umweltge-

rechten Weiterentwicklung der ersten Säule –
die zweite Säule stärken

126
. Im Rahmen der mit-

telfristigen finanziellen Vorausschau für die Jah-
re 2007 bis 2013 der GAP kürzte sie die Gelder
für die ländliche Entwicklung jedoch, was in
Deutschland vor allem die Förderung der
Umstellung auf den Ökolandbau trifft. Eine
angemessene Erhöhung der obligatorischen
Modulation – wie sie die EU-Kommission vor-
schlägt127 – könnte diese Kürzungen kompensie-
ren. Dabei sollte jedoch ein Weg gefunden wer-
den, um den Ländern im Interesse des Umwelt-
schutzes und der ländlichen Entwicklung den
Zugriff auf dieses umgeschichtete Budget zu ver-
einfachen. Bisher müssen die Länder EU-Gelder
der zweiten Säule kofinanzieren, wozu etliche
wegen ihrer Budgetsituation kaum in der Lage
sind.

Die Cross Compliance in Kombination mit der
Stärkung der zweiten Säule, zum Beispiel mit
der Modulation, bietet eine Chance, Umweltbe-
lastungen der Landwirtschaft deutlich zu redu-
zieren und die umweltgerechte Entwicklung
ländlicher Räume zu fördern. Die Möglichkeiten
hierzu sollte Deutschland voll ausschöpfen.

4.2.2 Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)
dient dazu

128

eine leistungsfähige, auf künftige Anforde-
rungen ausgerichtete Land- und Forstwirt-
schaft zu gewährleisten,

die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen
Vergleich zu ermöglichen sowie

den Küstenschutz zu verbessern.

Dabei sind die Ziele des Umwelt- und des Tier-
schutzes zu beachten.

Der jährlich angepasste GAK-Rahmenplan stellt
das zentrale Instrument zur Anwendung der
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zweiten Säule der EU-Agrarpolitik in Deutsch-
land dar, wie sie im „Nationalen Strategieplan
der Bundesrepublik Deutschland für die Entwick-
lung ländlicher Räume 2007-2013“ beschrieben
ist. Die GAK dient als inhaltliche und finanzielle
Grundlage für Länderprogramme zur Bindung
der jeweiligen EU-Gelder

129
. Die EU kann Maß-

nahmen der GAK kofinanzieren, in der Förder-
periode bis 2006 zu maximal 50 % in den alten
Ländern und 75 % in den neuen Ländern, ab
2007 zu maximal 80 % in Konvergenzgebieten

130

und 55 % im übrigen Bundesgebiet. Die GAK
finanziert sich zu 60 % aus dem Bundeshaushalt
und zu 40 % aus den Länderhaushalten, wobei der
Bund die Kofinanzierung aus der EU akquiriert.
Im Jahr 2005 beliefen sich die Ausgaben der GAK
auf gut 1 Mrd. €

131
. Zu den Förderbereichen der

GAK gehören unter anderem „Verbesserung der
Ländlichen Strukturen“, „Verbesserung der Pro-
duktions- und Vermarktungsstrukturen“, „Nach-
haltige Landbewirtschaftung“ und „Forsten“.

Ursprünglich zielte die Förderung überwiegend
auf produktivitätssteigernde Maßnahmen und
trug so zur Intensivierung der Landwirtschaft
und den damit verbundenen Umweltbelastun-
gen bei. Im Rahmen der Neuausrichtung der
GAK nahmen Bund und Länder in den letzten
Jahren bereits wesentliche Änderungen in den
Zielsetzungen und Inhalten einzelner Fördertat-
bestände vor. Dadurch ließen sich negative
Umweltwirkungen deutlich abbauen und in öko-
logisch neutrale bis positive Effekte umwan-
deln

132
. Dennoch fördert die GAK weiterhin auch

Maßnahmen, die nachteilige Auswirkungen auf
die Umwelt haben können

133
, beispielsweise mit

der Förderung bestimmter wasserwirtschaftli-
cher und kulturbautechnischer Maßnahmen.
Auch schließt die Förderung der integrierten
ländlichen Entwicklung und forstwirtschaftlicher
Maßnahmen Infrastrukturmaßnahmen – wie den
Ausbau land- und forstwirtschaftlicher Wege
und die Asphaltierung oder Betonierung vorhan-
dener Wege – ein. Die GAK ist deshalb nach öko-
logischen Kriterien kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln und die Förderung umweltschädlicher

Maßnahmen weitgehend abzubauen.

4.2.3 Steuervergütung für Agrardiesel

Der Bund vergütet Dieselkraftstoff für die Land-
und Forstwirtschaft mit 21,48 Cent/l

134
. Agrardie-

sel erhält so einen ermäßigten Steuersatz in
Höhe von 25,56 Cent/l gegenüber dem Regel-
steuersatz in Höhe von 47,04 Cent/l. Das Haus-
haltsbegleitgesetz 2005

135
beschränkte diese Steu-

erentlastung je Betrieb auf 10 000 l pro Jahr und
zog von der Vergütung zusätzlich einen Pausch-
betrag (so genannter Selbsterhalt) von 350 € ab. 

Laut 20. Subventionsbericht der Bundesregie-
rung soll die Agrardieselvergütung Wettbewerbs-
nachteile der deutschen Landwirtschaft bei den
Dieselkraftstoffkosten im EU-Vergleich mindern.
Die gegenwärtige Verzerrung der Treibstoffprei-
se bedeutet jedoch, dass Anreize zum effizienten
Einsatz des Kraftstoffs schwächer sind als in
anderen Wirtschaftssektoren. Aus Umweltschutz-
sicht ist die Steuerentlastung für Agrardiesel des-
halb kein adäquates Mittel zur Stützung der
Land- und Forstwirtschaft, sondern hat umwelt-
und klimaschädliche Wirkungen (vgl. Abschnitt
2.1). Für Agrardiesel sollte deshalb der Regelsteu-
ersatz gelten.

Die Steuerbegünstigung für Agrardiesel führte
2005 zu Steuermindereinnahmen in Höhe von
410 Mio. €. Da im Jahr 2006 die oben genannten
Einschränkungen der Vergütung wirksam wur-
den, reduzierte  sich diese Summe seither auf

118800  MMiioo..  €€
113366

..

Anstelle der Steuerentlastung für Agrardiesel
lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt-
schaft mit diesen Geldern effizienter und
umweltgerechter stärken. Die bei Abschaffung
dieser Subvention entstehenden zusätzlichen
Steuereinnahmen ließen sich für die ländliche
Entwicklung (zweite Säule) – insbesondere die
Agrar-Umweltprogramme – verwenden und
könnten somit weitgehend im Landwirtschafts-
sektor verbleiben. Sollte die Agrardieselverbilli-
gung nicht gänzlich abgeschafft werden, so
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wäre als zweitbeste Lösung die Vergütung der
Steuer nach einem pauschalierten Verfahren zu
befürworten

137
. Dabei unterstellt der Gesetzgeber

einen spezifischen Dieselkraftstoffverbrauch je
Hektar Fläche und erstattet die Steuer teilweise
nach Maßgabe der Landwirtschaftsfläche. Diese
Form der Erstattung wäre mit den produktions-
unabhängigen („entkoppelten“) Direktzahlungen
im Rahmen der Agrarreform kompatibel. Die
Erstattung wirkte wie eine pauschale Flächen-
prämie, da der tatsächliche Treibstoffverbrauch
für die Steuervergütung keine Rolle mehr spie-
len würde, denn der Agrardiesel würde in Höhe
des Regelsatzes von 47,04 Cent/l besteuert.
Damit wäre der Anreiz zum kraftstoffsparenden
Verhalten in der Land- und Forstwirtschaft
genau so groß wie in anderen Sektoren.

4.2.4 Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von
der Kraftfahrzeugsteuer

Landwirtschaftliche Zugmaschinen sind von der
Kfz-Steuer befreit

138
. Diese Steuerbefreiung

datiert aus dem Jahr 1922 und diente der Förde-
rung der Motorisierung der Land- und Forstwirt-
schaft. Diese Zielsetzung ist mittlerweile über-
holt. Außerdem unterstützt diese Vergünstigung
einen überdimensionierten Maschinenbesatz

139
.

Dies hat auch die Folge, dass Betriebe einen zu
großen Maschinenbestand (ausgedrückt in
kW/Hektar) besitzen, anstatt Rationalisierungs-
potenziale - wie so genannte Maschinenringe -
adäquat zu nutzen.

Der Trend zu immer schwereren Maschinen in
der Landwirtschaft führt zur vermehrten Schädi-
gung landwirtschaftlich genutzter Böden durch
Verdichtung. Verdichtungsschäden sind teilweise
irreversibel und schränken die natürlichen
Bodenfunktionen ein.

Im Jahr 2006 verursachte die Kfz-Steuerbefrei-
ung für Zugmaschinen in der Landwirtschaft
den Ländern Steuermindereinnahmen von

5555  MMiioo..  €€
114400

..

Auch hier knüpft die Förderung der Landwirt-
schaft an der falschen Stelle an. Alternativ könn-
te man die Gelder zur Stärkung der ländlichen
Entwicklung oder direkt zur Honorierung ökolo-

gischer Leistungen (etwa die Instandhaltung
ökologisch wertvoller Flächen mittels extensiver
Nutzung oder die Pflege der Landschaftselemen-
te) nutzen.

4.2.5 Subventionen für die Branntweinproduktion

Diese Subvention soll der Absatzsicherung des -
überwiegend in kleinen und mittleren Brenne-
reien erzeugten - Agraralkohols dienen, die
wegen ihrer ungünstigen Produktionsbedingun-
gen Wettbewerbsnachteile gegenüber Großbren-
nereien in anderen europäischen Mitgliedstaa-
ten haben. Den deutschen Brennereien soll da-
mit ein angemessenes Einkommen aus dieser
Tätigkeit gesichert werden. Seit dem Jahr 2000
ist der deutsche Agraralkoholmarkt grundsätz-
lich liberalisiert. Dennoch können landwirt-
schaftliche Brennereien bis zum Jahr 2010 beihil-
fegestützt Agraralkohol im Rahmen ihres Kontin-
gents erzeugen und über die Bundesmonopol-
verwaltung vermarkten. Die EU-Kommission
genehmigte die Zuschüsse zum Branntweinmo-
nopol bis Ende 2010 als Ausnahmeregelung zum
grundsätzlichen Verbot nationaler produktions-
bezogener Beihilfen. Danach sind keine Zuschüs-
se mehr zulässig.

Die Produktionsweisen der circa 10.000, einem
landwirtschaftlichen Betrieb angeschlossenen
Brennereien sind sehr unterschiedlich und rei-
chen von umweltgerecht (zum Beispiel auf Basis
von Streuobstwirtschaft) bis ökologisch bedenk-
lich (zum Beispiel auf Basis intensiven Kartoffel-
anbaus)

141
. Da diese Subvention an die Produkti-

on gekoppelt ist, setzt sie prinzipiell Anreize zur
Intensivierung der Bewirtschaftung. Im Jahr
2006 unterstützte der Bund die Produktion von
Agraralkohol mit

8866  MMiioo..  €€
114422

Alternativ zur derzeitigen Regelung sollten die
begünstigten Produzenten die Förderung der
Agraralkoholerzeugung in Form von Direktzah-
lungen erhalten, die von den Produktionsmen-
gen und Preisen unabhängig sowie an extensive,
ökologisch förderungswürdige Produktionsver-
fahren gebunden sind. Diese Maßnahme ist
kurzfristig umzusetzen, da die Zuschüsse ohne-
hin nur noch bis zum Jahr 2010 laufen.
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5 Zusammenfassung der wichtigsten
umweltschädlichen Subventionen

Wie die vorangegangenen Ausführungen zei-
gen, spielen umweltschädliche Subventionen in
Deutschland eine beachtliche Rolle: Im Jahr
2006 gingen fast 42 Mrd. € der staatlichen
Begünstigungen zu Lasten der Umwelt (s. Tabel-
le 1). Betrachtet man die Verteilung der analy-
sierten umweltschädlichen Subventionen auf ein-
zelne Sektoren, so stand im Jahr 2006 der Ver-
kehr – insbesondere wegen der Steuerbefreiun-
gen für den Flugverkehr – mit 19,6 Mrd. € an
der Spitze, gefolgt vom Bereich Energie mit 
11,6 Mrd. € und dem Bau- und Wohnungswesen
mit gut 10 Mrd. €

143
. Da dieser Bericht nur einen

Überblick über die wichtigsten Subventionen des
Bundes gibt und Förderprogramme auf Landes-
und kommunaler Ebene fast nicht betrachtet, ist
die Darstellung nicht vollständig, und das tat-
sächliche Volumen umweltschädlicher Subven-
tionen in Deutschland liegt noch höher. Zudem
war es in einigen Fällen nicht möglich, den
umweltschädlichen Anteil der Subventionen zu
quantifizieren, zum Beispiel in der Regionalför-
derung, so dass das in der Tabelle angegebene
Gesamtvolumen auch aus diesem Grund nur
eine Untergrenze darstellt.

Die ermittelten umweltschädlichen Subventio-
nen von knapp 42 Mrd. € sind zum Teil schon
aus rechtlichen Gründen nicht sofort und voll-
ständig abbaubar, wie das Beispiel der Eigen-
heimzulage zeigt. Sie werden daher vielfach
noch auf Jahre hinaus die öffentlichen Haushalte
und damit letztendlich auch den Steuerzahler in
erheblichem Maße belasten. Schon aus diesem
Grund ist es wichtig, vor Einführung einer Sub-
vention ihre Sinnhaftigkeit und ihre langfristi-
gen Folgen für die öffentlichen Haushalte sorg-
fältig zu prüfen. Darüber hinaus rufen umwelt-
schädliche Subventionen für den Staat weitere
(Folge-)Kosten hervor. Denn zur Beseitigung der
subventionsbedingten Umweltschäden sind wei-
tere Budgets für Umweltschutzausgaben zur Ver-
fügung zu stellen. Hinzu kommt, dass umwelt-
schädliche Subventionen den Wettbewerb zu
Lasten umweltfreundlicher Techniken und Pro-
dukte verzerren. Dies wiederum führt tenden-
ziell dazu, dass der Staat in erhöhtem Maße sol-
che umweltgerechten Techniken und Produkte
fördern muss, damit sie im Wettbewerb eine fai-
re Chance haben und sich im Markt durchsetzen

können. Der Abbau umweltschädlicher Subven-
tionen würde somit die öffentlichen Kassen
gleich in mehrfacher Hinsicht entlasten.

Subventionen können die Umwelt auf vielfältige
und komplexe Weise schädigen, weshalb eine
Quantifizierung der resultierenden Umweltbelas-
tungen schwierig ist. Auch die Vernetzung und
Wechselwirkungen der verschiedenen Umweltgü-
ter machen die Abgrenzung des jeweiligen Scha-
dens schwierig. Daher erfasst dieser Bericht die
Schädigungen der Umweltgüter Klima, Luft, Was-
ser, Boden, Artenvielfalt und Landschaft, Gesund-
heit sowie Ressourcen durch Subventionen nur
qualitativ. Dabei zeigt die Studie, dass Subventio-
nen über Primär- und Sekundäreffekte alle
betrachteten Umweltgüter belasten oder gefähr-
den. Primäreffekte sind Umweltschäden, die
direkte Folgewirkungen der Subvention sind, das
heißt die Subvention begünstigt Aktivitäten, die
die Umweltschäden unmittelbar auslösen. Sekun-
däreffekte sind Umweltschäden, die die Subventi-
on indirekt über Wirkungsketten auslöst. Dabei
handelt es sich um so genannte Zweitrundenef-
fekte oder Rückwirkungen, die die primär
geschädigten Umweltgüter an andere Umweltgü-
ter übertragen. Tabelle 1 gibt einen Überblick,
welche negativen Primär- und Sekundäreffekte
aus den einzelnen Subventionen entstehen.

Obwohl die Summe umweltschädlicher Subventio-
nen immer noch sehr hoch ist, gibt es in der Sub-
ventionspolitik der letzten Jahre auch positive Ent-
wicklungen. Die in der Tabelle 1 zusammenge-
fassten Zahlen beziehen sich – soweit verfügbar –
auf das Jahr 2006. Einige der behandelten Sub-
ventionstatbestände, wie die Eigenheimzulage,
sind bereits abgeschafft, befinden sich allerdings
noch in der Abwicklungsphase, so dass aus die-
sem Grund weiter Gelder fließen. Andere Begüns-
tigungen, wie die Entfernungspauschale, wurden
ab dem Jahr 2007 reduziert. Allerdings sind in
den letzten Jahren auch wieder neue umwelt-
schädliche Subventionen hinzugekommen, bei-
spielsweise die Steuerentlastung für bestimmte
energieintensive Prozesse und Verfahren. Eine sys-
tematische Prüfung der Subventionen auf negati-
ve Umweltwirkungen ist dringend geboten, um
den Staatshaushalt zu entlasten und die Umwelt
zu schonen. Denn nur so lässt sich eine nachhalti-
ge staatliche Ausgabenpolitik erreichen. Der fol-
gende Teil III beschreibt, wie ein solcher „Umwelt-
check“ für Subventionen mit einem umweltbezo-
genen Subventionscontrolling möglich wäre.
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Dieser Betrag wird sich in den nächsten Jahren wegen der Abschaffung der Eigenheimzulage jedoch deutlich reduzieren.
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Umweltgut

Sektor
Mio.
Euro

(2006) Klima Luft Wasser Boden

Arten-
vielfalt

und�Land-
schaft

Gesund-
heit

Res-
sourcen

1 Energiebereitstellung�und�-nutzung

Strom-�und�Energiesteuer-Ermäßigungen
für�das�Produzierende�Gewerbe�und�die
Land-�und�Forstwirtschaft

2.163

Spitzenausgleich�bei�der�Ökosteuer�für
das�Produzierende�Gewerbe

1.940

Steuerentlastung�für�bestimmte�ener-
gieintensive�Prozesse�und�Verfahren

322*

Steinkohlesubventionen 2.285

Begünstigungen�für�die�Braunkohlewirt-
schaft

min.�196

Energiesteuervergünstigungen�für�Kohle 157*

Herstellerprivileg�für�die�Produzenten
von�Energieerzeugnissen

400

Energiesteuerbefreiung�für�die�nicht-
energetische�Verwendung�fossiler�Ener-
gieträger

min.
1.600

Kostenfreie�Zuteilung�der�CO2-
Emissionshandelszertifikate

2.500

Subventionierung�der�Kernenergie n.q.

2 Verkehr

Energiesteuervergünstigung�für�Diesel-
kraftstoff

6.150

Entfernungspauschale 4.350

Energiesteuerbefreiung�des�Kerosins 6.900

Energiesteuerbefreiung�der�Binnenschiff-
fahrt

129

Mehrwertsteuerbefreiung�für�internatio-
nale�Flüge

1.560

Pauschale�Besteuerung�privat�genutzter
Dienstwagen

500

3 Bau-�und�Wohnungswesen

Eigenheimzulage 9.244

Bausparförderung 500

Soziale�Wohnraumförderung min.�588

GA�„Verbesserung�der�regionalen�Wirt-
schaftsstruktur“

n.q.

4 Landwirtschaft

Agrarförderung�der�Europäischen�Union n.q.

GA�„Verbesserung�der�Agrarstruktur�und
des�Küstenschutzes“

n.q.

Steuervergütung�für�Agrardiesel 180

Befreiung�landwirtschaftlicher�Fahrzeu-
ge�von�der�Kraftfahrzeugsteuer

55

Subventionen�für�Branntweinproduktion 86

Summe�(2006) 41.805

Primäreffekte

Sekundäreffekte

*�jährlich�(im�August�2006�eingeführt)� n.q.�=�nicht�quantifizierbar



III Umweltbezogenes 
Subventionscontrolling: 
Der „Umweltcheck“ für 
Subventionen

1 Bedeutung eines umweltbezogenen
Subventionscontrollings

Die lange Liste der umweltschädlichen Subven-
tionen verdeutlicht, dass es sich nicht um Einzel-
fälle sondern um ein weitreichendes Problem
handelt, das nur mit einer systematischen
Berücksichtigung der verschiedenen Umwelt-
schutzaspekte im Rahmen der Subventionspolitik
lösbar ist. Dies würde nicht nur die Umwelt ent-
lasten, sondern auch einen Beitrag dazu leisten,
einige andere Probleme der Subventionspolitik
zu beseitigen. Denn viele Subventionen existie-
ren schon Jahrzehnte – zahlreiche
Steuervergünstigungen stammen aus der Zeit
vor 1940. Daher sind die Ziele vieler Subventio-
nen nicht mehr zeitgemäß. Einige Subventionen
sind außerdem nicht nur umweltschädlich, son-
dern verfehlen auch ihre Hauptziele oder errei-
chen diese nur ineffizient, so dass diese Subven-
tionen allein schon deswegen reformbedürftig
sind. Ein Beispiel hierfür ist die soziale Wohn-
raumförderung, die den Neubau von Wohnun-
gen finanziert (vgl. Abschnitt II 3.2.3).

Ein umweltbezogenes Subventionscontrolling hat
vor diesem Hintergrund die Funktion,

umweltbelastende (Neben-)Wirkungen der
Subventionen aufzuspüren,

die Effektivität und Effizienz umweltschädli-
cher Subventionen mit Blick auf ihr jeweiliges
Hauptziel zu überprüfen sowie 

die Ziele umweltschädlicher Subventionen
kritisch zu prüfen.

Dies bildet dann die Grundlage für die Entwick-
lung und Realisierung von Reformen. Ein sol-
ches Controlling stellt somit eine wichtige
Voraussetzung für eine effektive, effiziente und
umweltgerechte Subventionspolitik dar.

Die Erfahrung zeigt, dass es sehr schwierig ist,
einmal bestehende Subventionen zu streichen
oder zu reformieren. Es existieren Hemmnisse,
die in mangelnder Transparenz und im politi-
schen Prozess begründet sind. Oft fehlen Infor-
mationen über die genauen Wirkungsweisen
und Begünstigten der Subventionen, oder diese
Informationen sind asymmetrisch auf die Akteu-

re verteilt. Die Subventionsempfänger sind in
der Regel eine homogene Gruppe, die oft gut
informiert und organisiert ist und es versteht, im
politischen Prozess ihre Vorteile zu wahren. Die
Subventionsfinanziers sind als Steuerzahler und
Wähler eine heterogene, sehr große und somit
schwierig organisierbare Gruppe, die sich für die
Abschaffung einer einzelnen Subvention nicht
besonders stark interessiert und engagiert. Folg-
lich ist es für politische Entscheidungsträger mit
Blick auf Wahlentscheidungen oft vorteilhaft,
Subventionen beizubehalten oder auszubauen.
Bei umweltschädlichen Subventionen kommt
hinzu, dass die zusätzlichen Umweltkosten zu
Lasten der Allgemeinheit gehen, also die Subven-
tionsempfänger diese Kosten nicht tragen müs-
sen.

Um die Hemmnisse für Subventionsreformen
abzubauen, ist es entscheidend, die genannten
Defizite aufzudecken, Transparenz zu schaffen
und so den Reformdruck zu verstärken. Ein
geeigneter Weg ist eine systematische, regelmä-
ßige Wirkungs- und Erfolgskontrolle für alle Sub-
ventionen. Diese geht über die gegenwärtige
Subventionsberichterstattung der Bundes-
regierung weit hinaus. Ein umweltbezogenes
Subventionscontrolling würde zwei essentielle
Aufgaben erfüllen: Transparenz schaffen (Sub-
ventionsprüfung) und auf dieser Grundlage Ent-
scheidungen für eine effektive, effiziente und
umweltgerechte Subventionspolitik vorbereiten
(Subventionssteuerung).

Um das Ziel einer nachhaltigen Finanzpolitik zu
erreichen, sollte die Umweltverträglichkeit gene-
rell und auf Dauer ein zentrales Kriterium bei
allen einnahmen- und ausgabenpolitischen Ent-
scheidungen des Staates werden. Ein umweltbe-
zogenes Subventionscontrolling ist deshalb nicht
nur als „Umweltcheck“ für die bestehenden, son-
dern auch für alle neuen Subventionen einzu-
führen. Ein solches System entlastet nicht nur
die Umwelt, sondern bietet auch eine Reihe wei-
terer Vorteile (vgl. Abb. 1). Es ist nicht zuletzt
auch ein wichtiger Hebel, die Steuergelder der
Bürgerinnen und Bürger effizient einzusetzen. 
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Das umweltbezogene Subventionscontrolling
sollte drei Phasen umfassen

145
:

1. SSuubbvveennttiioonnssssccrreeeenniinngg:: Ziel dieses ersten
Arbeitsschrittes ist es, alle expliziten und
impliziten Subventionen zu identifizieren,
die möglicherweise umweltschädlich sind,
und Prioritäten für die weitere Analyse der
Subventionstatbestände zu setzen.

2. SSuubbvveennttiioonnsspprrüüffuunngg:: In dieser Phase des
Subventionscontrollings geht es darum,
potenziell umweltschädliche Subventionen
vertieft zu analysieren – sowohl mit Blick
auf ihre Umweltwirkungen als auch mit
Blick auf die Frage, ob ihr Hauptziel noch
zeitgemäß ist und die betreffende Subven-
tion dieses Ziel effizient erreicht.

3. SSuubbvveennttiioonnsssstteeuueerruunngg:: Im Mittelpunkt die-
ser Phase steht das Ziel, konkrete Vorschlä-
ge für den Abbau oder die Reform umwelt-
schädlicher Subventionen zu entwickeln
und auf diese Weise politische Entscheidun-
gen für eine effektive, effiziente und
umweltgerechte Subventionspolitik vorzube-
reiten.

Die nächsten Abschnitte erläutern die einzelnen
Phasen des Subventionscontrollings. Sie konzen-
trieren sich dabei auf die Beschreibung der
umweltschutzbezogenen Prüf- und Analyseschrit-
te. Das heißt, die Vorgehensweise bei der Analy-
se der Hauptziele der Subventionen und der Effi-
zienz, die jeweiligen Ziele zu erreichen, stellen
wir im Folgenden nicht im Einzelnen dar.

2 Erste Phase: Screening umwelt-
schädlicher Subventionen

Als erster Schritt des Screenings sind zunächst
systematisch alle potenziell umweltschädlichen
Subventionen zu identifizieren. Dies ist eine
anspruchsvolle Aufgabe, denn erstens ist die
Wirkungsweise der Subventionen komplex, und
zweitens reicht es nicht aus, nur die expliziten
Subventionen dem Screening zu unterwerfen.
Vielmehr sind alle staatlichen Eingriffe in den
Blick zu nehmen, um auch die impliziten Sub-
ventionen, also verdeckte Begünstigungen, erfas-
sen zu können (vgl. Teil I, Kapitel 2). 

Aufbauend auf dieser Analyse sind in einem
zweiten Schritt Prioritäten zwischen den ausge-
wählten Subventionen für die weiteren Phasen
des Subventionscontrollings (Subventionsprüfung
und -steuerung) zu setzen. Dabei sind jene Sub-
ventionen auszuwählen, deren Abbau oder
Reform den größten Umweltnutzen verspricht.
Die Bildung von Prioritäten ermöglicht, die für
ein Subventionscontrolling zur Verfügung ste-
henden zeitlichen und finanziellen Möglichkei-
ten effizient zu nutzen. Das Screening stellt
jedoch kein Ausschlussverfahren dar. Langfristig
ist anzustreben, alle bestehenden und neu einzu-
führenden Subventionen vertieft zu überprüfen.

Zur Identifizierung potenziell umweltschädlicher
Subventionen und ihrer Priorisierung stehen im
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Umweltbezogenes
Subventionscontrolling

Schaffung�von
Transparenz

Optimierung�der
Subventionspolitik

Verbesserung�der
Umweltqualität

Entlastung�des
Staatshaushalts

Abbau�von�Reform-
hemmnissen

Höhere�Effizienz�und
Effektivität�der
Subventionen

Abbildung 1: Vorteile des umweltbezogenen Subventionscontrollings
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Der hier vorgestellte Entwurf eines umweltbezogenen Subventionscontrollings ist auf Basis des OECD-Vorschlags einer Checklis-
te zu umweltschädlichen Subventionen (OECD 2005), der Ergebnisse eines abgeschlossenen UFOPLAN-Projekts (Sprenger und
Rave, 2003) und der Zwischenergebnisse des Forschungsprojekts "Monitoringbericht zu klimaschädlichen Subventionen und
umweltbezogenes Subventionscontrolling", FKZ 204 14 106, entstanden. Das letztgenannte Projekt wird das Konzept weiter aus-
arbeiten.



Screening-Prozess folgende Schlüsselfragen im
Vordergrund:

1. Hat ein staatlicher Eingriff möglicherweise
umweltschädigende Auswirkungen?

2. Handelt es sich bei der Maßnahme um eine
Subvention?

3. Wie umweltschädlich ist die Subvention?
Verhindern oder vermindern andere politi-
sche Instrumente potenzielle Umweltschä-
den?

4. Gibt es Hindernisse, die eine Reform der
Subvention derzeit ausschließen?

Zu 1. Um potenziell umweltschädliche Maß-
nahmen gezielt zu erfassen, sollte das Screening
in einem ersten Schritt jene ökonomischen Akti-
vitäten erfassen, von denen zu vermuten ist, dass
sie die Umwelt besonders belasten (vgl. Abb. 2).
Das kann beispielsweise die energetische Nut-
zung fossiler Brennstoffe, die intensive Düngung
im Ackerbau oder die Bebauung freier Flächen
sein. Hierbei ist es sinnvoll, die Umweltrelevanz
anhand fester Kriterien zu ermitteln. Das kön-
nen Umweltindikatoren sein, etwa die Emission
von Treibhausgasen, der Stickstoffüberschuss in
der Landwirtschaft oder die Zunahme an Sied-
lungs- und Verkehrsfläche. Steht die jeweilige
ökonomische Aktivität mit politischen Zielen –
wie sie zum Beispiel in der Nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie definiert sind – im Konflikt, sind
in einem zweiten Schritt möglichst umfassend
die staatlichen Instrumente zu identifizieren,
von denen zu vermuten ist, dass sie die jeweilige
ökonomische Aktivität fördern. Bei der Nutzung
fossiler Brennstoffe schließt dies beispielsweise
staatliche Regelungen zur Gewinnung, zum Han-
del und Gebrauch fossiler Brennstoffe ein.

Zu 2. Weiterhin klärt der Screening-Prozess, ob
es sich bei dem jeweiligen Instrument überhaupt
um eine Subvention handelt. Hierbei ist ent-
scheidend, wie weit man den Subventionsbegriff
fasst. Um bei der Subventionsanalyse alle staatli-
chen Handlungsdefizite und Fehlentwicklungen
im Umweltbereich umfassend erkennen zu kön-
nen, empfiehlt sich für die Identifizierung
umweltschädlicher Subventionen ein weiter Sub-
ventionsbegriff (vgl. Teil I, Kapitel 2). Handelt es
sich hiernach nicht um eine Subvention, ist das
Instrument nicht in der Subventionsprüfung,
sondern eventuell in einem alternativen Ansatz
zu untersuchen.

Zu 3. Handelt es sich um eine Subvention, so
ist zu untersuchen, ob es Faktoren gibt, die vor-

erst gegen die intensive Subventionsprüfung
sprechen. So ist es zum Beispiel möglich, dass
andere Instrumente (etwa gesetzlich festgelegte
Grenzwerte oder Quoten) die potenziellen
Umweltschäden einer Subvention effektiv
begrenzen oder verhindern. Wäre dieses der
Fall, wäre die Prüfung der Subvention aus
Umweltschutzsicht nicht vorrangig

146
, weil der
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Ausgangspunkt:

Umweltschädliche�Aktivitäten

Beispiel:
Energetische�Nutzung�fossiler�Brennstoffe

Aufbau�eines�Screenings
umweltschädlicher�Subventionen

Welche�staatlichen�Instrumente
sind�relevant?

Beispiel:�Energiesteuergesetz

Sind�darunter�Subventionen?

Beispiel:
Energiesteuer-Ermäßigungen�für�das�Produ-

zierende�Gewerbe�und�die�Land-�und
Forstwirtschaft

Wird�der�Umweltschaden�durch
andere�staatliche�Eingriffe

begrenzt?

Gibt�es�Hindernisse�für�die�Reform
der�Subvention?

Prioritätensetzung�für�die
Subventionsprüfung

Abbildung 2: Aufbau eines Screenings umweltschädlicher
Subventionen
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Andere Gründe können dennoch dafür sprechen, die Subvention vorrangig zu prüfen, zum Beispiel das Ziel der effektiven und
effizienten Verteilung öffentlicher Gelder.



Subventionsabbau keine oder nur eine geringe
Verbesserung der Umweltsituation verspräche. 

Zu 4. Außerdem können Hindernisse existie-
ren, die einen Ab- oder Umbau der Subvention
schwierig machen. So kann beispielsweise die
EU die Gestaltung einer Subvention vorgeben
oder der Subventionsabbau mit EU-Recht oder
internationalen Abkommen kollidieren. Ein Bei-
spiel hierfür sind die internationalen bilateralen
Luftverkehrsabkommen, die die Einführung
einer flächendeckenden Kerosinsteuer behin-
dern. Dies kann dafür sprechen, eine ausführli-
che Prüfung der Subvention zunächst zurückzu-
stellen. 

Gibt es keine derartigen Hindernisse und ist eine
erhebliche Umweltentlastung als Folge des
Abbaus der Subvention oder ihrer Reform zu
erwarten, so wäre die Subvention in jedem Fall
im Rahmen der Subventionsprüfung vertieft zu
analysieren.

3 Zweite Phase: Umweltbezogene Sub-
ventionsprüfung

Die Kernaufgabe eines umweltbezogenen Sub-
ventionscontrollings ist es, Transparenz mit
einer intensiven Subventionsprüfung zu schaf-
fen. Öffentlichkeit, Regierung und Parlament
benötigen eine gute Informationsbasis, um –
unabhängig von den Sonderinteressen der
Begünstigten – über Subventionen entscheiden
zu können. Diese Grundlage schafft die Subventi-
onsprüfung mit einer unabhängigen fachlichen
Bewertung. Sie ist damit notwendige Vorausset-
zung für eine an Nachhaltigkeitszielen orientier-
te Subventionssteuerung (vgl. Abschnitt 4). Die
folgenden Ausführungen beschreiben die
wesentlichen Grundsätze und Elemente der Sub-
ventionsprüfung.

Ziel der Prüfung ist es, zu analysieren, ob die
Subvention sinnvoll begründet ist, ob und wie
sie ihr primäres Förderziel erreicht und welche
negativen, umweltschädigenden (Neben-) Wir-
kungen von ihr ausgehen. Ausmaß und Wirkun-
gen der Begünstigung sind zu ermitteln sowie
die fiskalischen Kosten, die Begünstigten und die
Verantwortlichkeiten offenzulegen. Wirkte die
Subvention negativ auf die Umwelt, wäre darü-
ber hinaus zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt,
diese negativen Wirkungen mit einer Umgestal-
tung der Subvention, der Wahl eines anderen
Instruments oder mit flankierenden Instrumen-
ten zu vermeiden oder zumindest zu verringern.

Um festzustellen, ob eine Subvention gerechtfer-
tigt ist, ist zunächst zu prüfen, ob und inwieweit
hinsichtlich des verfolgten Ziels noch Förderbe-
darf besteht. Dies ist nicht immer klar zu beant-
worten, weil der Gesetzgeber die Ziele häufig
unscharf formuliert oder teilweise widersprüchli-
che Ziele verfolgt. Da viele Subventionen nicht
befristet sind, kommt es häufig vor, dass der
Staat weiterhin Subventionen gewährt, obwohl
das damit verfolgte politische Ziel längst erreicht
worden ist oder sich herausgestellt hat, dass das
Ziel mit diesem Instrument gar nicht erreichbar
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Eingriff�begründet?

Besteht�noch�Förderbedarf?

Welche�negativen�Umweltwir-
kungen�sind�zu�erwarten?

Bewertung�der�Umweltwirkungen�der
Subvention�anhand�geeigneter

Indikatoren

Ist�der�(verbleibende)�Umweltschaden
akzeptabel?

Inwieweit�lässt�sich�der�Um-
weltschaden�vermindern?

Sind�andere�Instrumente
umweltschonender?

Lässt�sich�der�Umweltschaden�durch�die
Umgestaltung�der�Subvention�mindern?

Gibt�es�Möglichkeiten,�die�Umweltschäd-
lichkeit�der�Subvention�mit�flankieren-
den�Instrumenten�zu�mindern�(zum

Beispiel�durch�Auflagen)?

Aufbau�der�Umweltprüfung
von�Subventionen

Informationsgrundlage�für�die
Subventionssteuerung

Abbildung 3: Aufbau der Umweltprüfung von 
Subventionen



ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Befreiung
landwirtschaftlicher Zugmaschinen von der
Kraftfahrzeugsteuer. Diese Steuerbefreiung gilt
unbefristet und wurde ursprünglich im Jahr
1922 zur Förderung der Motorisierung und
Rationalisierung der Land- und Forstwirtschaft
eingeführt. Dieses Ziel ist längst erreicht, den-
noch gibt es die Subvention weiterhin.

Besteht kein Förderbedarf mehr, ist die Subventi-
on nicht mehr gerechtfertigt und somit abzu-
schaffen. Ist die Förderung jedoch grundsätzlich
ökonomisch und politisch (weiterhin) gerechtfer-
tigt, sind die Effektivität und Effizienz der Sub-
vention im Hinblick auf das Förderziel sowie die
Umweltwirkungen zu prüfen. Die Untersuchung
dieser zwei Dimensionen sollte vernetzt ablau-
fen, um den Prüfprozess zu vereinfachen und
den Aufwand so gering wie möglich zu halten.

Die Umweltprüfung der Subvention (vgl. Abb. 3)
ermittelt soweit wie möglich, welche negativen
Auswirkungen die Subvention auf die Umwelt
hat. Die Umweltwirkungen der Subvention sind
systematisch anhand verschiedener Umweltdi-
mensionen und -kriterien zu analysieren. Voraus-
setzung ist hierbei, dass die betroffenen Umwelt-
güter und die Art der Wirkungen bekannt sind,
um anhand geeigneter Indikatoren, wie sie etwa
für Umweltqualitätsziele definiert sind, den
Umweltschaden der Subvention zu schätzen.
Hierbei können zum Beispiel Bewertungskrite-
rien zum Einsatz kommen, die der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zugrunde liegen. Es sind
auch sektorale oder Produktivitätsindikatoren
anwendbar, wie sie beispielsweise in der deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie zu finden sind. Ist
eine Quantifizierung der Umweltschäden nicht
möglich, sollte eine möglichst detaillierte quali-
tative Beschreibung der Umweltwirkung erfol-
gen, um adäquate Informationen für die
Subventionssteuerung zur Verfügung zu stellen.
Daraufhin ist zu untersuchen, ob sich der
Umweltschaden vermindern lässt, zum Beispiel
mit dem Einsatz alternativer Fördermöglich-
keiten, der Umgestaltung der Subvention oder
flankierender Instrumente. Am Ende der
Umweltprüfung ist zu beurteilen, ob der verblei-
bende Umweltschaden vertretbar ist.

In der Prüfung der Wirkungen auf das Förder-
ziel ist zu untersuchen, inwieweit die Subvention
als Instrument geeignet ist, das Förderziel zu
erreichen oder ob es hierfür eventuell sinnvolle-
re Alternativen gibt - zum Beispiel ordnungs-
rechtliche Instrumente. Ist eine Subvention das

am besten geeignete Instrument, ist außerdem
zu prüfen, welche spezielle Subventionsform –
zum Beispiel Finanzhilfen - am sinnvollsten ist.
Wird die Subvention als geeignet befunden, so
sind deren Effektivität und Effizienz zu bewerten
- das heißt, es ist zu untersuchen, in welchem
Ausmaß und zu welchen Kosten die definierten
Ziele erreichbar wären.

Subventionen sind in regelmäßigen zeitlichen
Abständen in einer umweltbezogenen Subventi-
onsprüfung zu überprüfen, um sicher zu stellen,
dass sie auch unter geänderten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und polititschen Zielen
Teil einer effizienten und effektiven staatlichen
Ausgabenpolitik sind.

4 Dritte Phase: Umweltbezogene Sub-
ventionssteuerung

Auf Grundlage der aus der Subventionsprüfung
gewonnenen Informationen ist es Aufgabe der
umweltbezogenen Subventionssteuerung, Ent-
scheidungen für eine effektive, effiziente und
umweltgerechte Subventionspolitik vorzuberei-
ten. Dies kann auf verschiedene Weise gesche-
hen, und zwar mit der Entwicklung von Vor-
schlägen 

zum Abbau umweltschädlicher Subventionen,

zur Umgestaltung umweltschädlicher Subven-
tionen und/oder 

zum Einsatz alternativer Instrumente. 

Besonders wichtig ist es dabei, solche Subventio-
nen abzuschaffen oder umzugestalten, die einer
rationalen, umweltgerechten Subventionspolitik
widersprechen, weil sie das Hauptziel der Sub-
vention nur ungenügend erreichen, ineffizient
sind oder den Zielen einer dauerhaft umweltge-
rechten Entwicklung widersprechen. Die Textbox
auf Seite 42 stellt die Grundsätze einer effekti-
ven, effizienten und umweltgerechten Subventi-
onspolitik dar, die bei der Reform bestehender
und der Einführung neuer Subventionen zu
beachten sind. 

Bei der Subventionssteuerung ist es wichtig, alle
positiven und negativen Aspekte der Subventio-
nen gegeneinander abzuwägen. Dabei kann zwi-
schen dem Förderziel der Subvention und
Umweltzielen ein Zielkonflikt bestehen, der mit
einer politischen Entscheidung zu lösen ist.
Umweltziele sind hier zumindest gleichgewich-
tig zu berücksichtigen. Außerdem ist es oft der
Fall, dass Konflikte zwischen dem Förderziel und
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Umweltzielen nur vordergründig bestehen und
sich mit einer Umgestaltung der Subvention
lösen oder zumindest entschärfen lassen. Ein
Beispiel hierfür ist die Reform der gemeinsamen
Agrarpolitik der EU, die die Direktzahlungen von
der Produktion entkoppelt und in regional ein-
heitliche Flächenprämien überführt (vgl.
Abschnitt II 4.2.1). Eine solche Umgestaltung
kann unter Umständen auch die Effektivität und
Effizienz der Subvention erhöhen.

Unter den heutigen ökonomischen Rahmenbe-
dingungen verzerren Subventionen oft syste-
matisch den Wettbewerb zu Gunsten umwelt-
schädlicher Produkte und Produktionsweisen.
Deswegen kann es in einigen Fällen – unter
Beachtung der Gestaltungsgrundsätze für Sub-
ventionen – notwendig sein, nachhaltige Produk-
tions- und Konsumweisen gezielt zu fördern. Ein
umweltorientiertes Subventionscontrolling ist
hierbei in zweierlei Hinsicht hilfreich. Erstens
schaffen die Gelder, die beim Abbau umwelt-
schädlicher Subventionen frei werden, finanziel-
le Spielräume für die ökologische Modernisie-
rung der Volkswirtschaft. Und zweitens geht in
dem Maße, in dem der Staat umweltschädliche
Subventionen abbaut, auch der Bedarf für die
staatliche Begünstigung umweltfreundlicher Pro-
dukte und Produktionsweisen zurück.
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Grundsätze einer effektiven, effizienten und umweltgerechten Subventionspolitik

1. Eingehende Prüfung der Subventionsbegründung: 

In regelmäßigen Abständen ist zu überprüfen, ob die Begründung für die Subvention weiterhin stichhaltig ist, oder ob diese
im Zuge laufender - zum Beispiel ökologischer, wirtschaftlicher, technischer oder politischer - Veränderungen nicht mehr
besteht. Auf diese Weise unterliegt die Begründung des staatlichen Eingriffs einem wiederkehrenden Rechtfertigungsdruck.

2. Prüfung alternativer Instrumente

Subventionen sind nur eines von mehreren Instrumenten, um wirtschafts- oder umweltpolitische Ziele zu erreichen. Daher
ist - neben der Prüfung der Subventionsbegründung - auch festzustellen, ob die gewählte Subvention ihr Ziel effektiv und
kostengünstig erreicht oder ob andere Instrumente besser geeignet wären. 

3. Befristung 

Die Befristung von Subventionen verhindert, dass sich die Begünstigten an sie gewöhnen und sorgt dafür, dass sie sich
rechtzeitig an veränderte wirtschaftliche Bedingungen anpassen. Befristete Subventionen können auslaufen, ohne dass es
einer erneuten politischen Entscheidung bedarf. Eine Verlängerung der Subvention wäre dann neu zu begründen.

4. Degressive Gestaltung

Im Zeitablauf sinkende Subventionen schaffen bei den Begünstigten Anreize, allmählich von den Hilfen unabhängig zu wer-
den und sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Degressiv gestaltete Hilfen sind zum Beispiel bei der Bewältigung von
Krisensituationen in einzelnen Branchen oder bei der Markteinführung neuer Techniken erforderlich. Die Degression macht
deutlich, dass die Subvention keine Dauerlösung ist, und vereinfacht ihren vollständigen Abbau. 

5. Eigenbeteiligung des Subventionsempfängers 

Falls der Subventionsempfänger keine vollständige Förderung erhielte, sondern einen Teil selbst aufbringen müsste, würde
ein Anreiz erhalten bleiben, mit den Zuwendungen sparsam umzugehen. Der Begünstigte gewöhnte sich weniger an die
staatlichen Hilfen und bliebe selbstständiger.

6. Abbau von Steuervergünstigungen, Ersatz durch andere Subventionsformen

Steuervergünstigungen sind relativ intransparent, schwierig zu quantifizieren und im politischen Prozess schwierig abzu-
bauen. Wegen der Progression der Steuersätze können bei Einkommensteuervergünstigungen auch unerwünschte Vertei-
lungswirkungen und damit Gerechtigkeitsprobleme auftreten. Zur Beseitigung dieser Nachteile und aus Gründen der Steuer-
vereinfachung sind transparentere Subventionsformen - wie direkte Finanzhilfen - den Steuervergünstigungen vorzuziehen.

7. Subjekt- statt Objektförderung

Statt Produktions- oder Konsumweisen (Objekte) zu subventionieren, die umweltschädigende Wirkungen haben, ist es ziel-
genauer, die als förderungswürdig identifizierten Subventionsempfänger (Subjekte) mit Zuwendungen direkt zu unterstüt-
zen. Ein Beispiel hierfür sind von der Produktion entkoppelte Direktzahlungen an die Landwirte. Diese Direktzahlungen ver-
hindern Mitnahmeeffekte und Sickerverluste. Außerdem wird auf diese Weise transparent, wer letztendlich von der Subven-
tion profitiert.

8. Mengenunabhängige Subventionen

Subventionen, die an Mengen anknüpfen, regen Produktion und Konsum zusätzlich an und fördern so deren Umwelt- und
Ressourcenverbrauch. Stattdessen sollten die Begünstigten pauschale Subventionen erhalten, die an das Ausmaß ihrer För-
derungswürdigkeit angepasst sind. 

9. Umweltverbessernde Gegenleistung des Empfängers, Umweltauflagen

An Bedingungen oder Umweltauflagen geknüpfte Subventionen sorgen dafür, dass der Begünstigte tatsächlich umweltschüt-
zende Aktivitäten betreibt und die Förderung nicht zweckentfremdet. Auf diese Weise lassen sich Umweltstandards gut
erreichen. 

10. Konsistenz mit anderen Subventionen und staatlichen Maßnahmen

Um Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Politikbereichen - zum Beispiel der Umwelt- und Wirtschaftspolitik - zu vermei-
den, ist jede Subvention auf ihre Wechselwirkungen mit anderen Subventionen und staatlichen Maßnahmen zu überprüfen
und gegebenenfalls auf diese abzustimmen.
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SSuubbvveennttiioonn SSttrroomm--  uunndd  EEnneerrggiieesstteeuueerr--EErrmmääßßiigguunnggeenn  ffüürr  ddaass  PPrroodduuzziieerreennddee  GGeewweerrbbee
ssoowwiiee  ddiiee  LLaanndd--  uunndd  FFoorrssttwwiirrttsscchhaafftt

BBeesscchhrreeiibbuunngg Unternehmen des Produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirt-
schaft sind nur i.H.v. 60 % der Regelsteuersätze für Heizstoffe von der Ener-
giesteuer belastet, um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu
gefährden. Diese Ausnahmeregelung ist aus Umweltschutz- und Wettbe-
werbssicht zu weitreichend. Die Anreize zum energiesparenden Verhalten
bleiben weit hinter denen anderer Wirtschaftssektoren und der privaten
Haushalte zurück.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen, die das Produzieren-
de Gewerbe verursacht, lassen sich erheblich senken, zum Beispiel mit Ener-
gieträgerwechsel oder energiesparenden Querschnittstechniken. Jedoch
bestehen in den Industriebetrieben zu geringe steuerliche Anreize zur ener-
gieeffizienten Produktion.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 2,163 Mrd. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall (1,85 Mrd. € Stromsteuer plus 313 Mio. € Mineralölsteuer)

Ab 2007: knapp 2,3 Mrd. € jährlich

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die Gewährung reduzierter Steuersätze soll künftig an die erfolgreiche Ein-
führung von Energiemanagementsystemen geknüpft werden. Dies stellt
sicher, dass die Betriebe im Gegenzug für die Energiesteuer-Ermäßigungen
auch Energieeinsparungen und energieeffiziente Produktionsweisen umset-
zen.

SSuubbvveennttiioonn SSppiittzzeennaauussgglleeiicchh  bbeeii  ddeerr  ÖÖkkoosstteeuueerr  ffüürr  ddaass  PPrroodduuzziieerreennddee  GGeewweerrbbee

BBeesscchhrreeiibbuunngg Unternehmen des Produzierenden Gewerbes erhalten 95 % ihrer Ökosteuer-
zahlungen (i.H.v. 60 % der regulären Energiesteuersätze) erstattet, die über
die Entlastungen bei den Rentenversicherungsbeiträgen hinausgehen. Damit
sollen für vergleichsweise energieintensive Unternehmen erhebliche Belas-
tungen durch die Ökosteuer im internationalen Wettbewerb vermieden wer-
den. Die aus dieser Regelung resultierenden Grenzsteuersätze betragen in
Bezug auf den Ökosteueranteil nur 3 % oder weniger der regulären Ökosteu-
ersätze. 

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Der Spitzenausgleich schwächt die Anreize zum energiesparenden Verhalten
und zur energieeffizienten Produktion in den begünstigten Unternehmen
sehr stark. Der Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen energiein-
tensiver Unternehmen lassen sich noch weiter senken.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 1,94 Mrd. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Aus Umweltschutzsicht ist es sinnvoll, den Spitzenausgleich spätestens nach
dem Jahr 2012 abzuschaffen und somit die stark ermäßigten marginalen
Steuersätze zu erhöhen, um den Anreiz zur Verminderung des Energiever-
brauchs und der Treibhausgasemissionen zu steigern. Zur Abfederung unzu-
mutbarer Härten für energieintensive Betriebe im internationalen Wettbe-
werb ist der Spitzenausgleich durch eine Härtefallregelung zu ersetzen.

ANHANG 
Faktenblätter der umweltschädlichen Subventionen

1  Energiebereitstellung und -nutzung



48

SSuubbvveennttiioonn SStteeuueerreennttllaassttuunngg  ffüürr  bbeessttiimmmmttee  eenneerrggiieeiinntteennssiivvee  PPrroozzeessssee  uunndd  VVeerrffaahhrreenn

BBeesscchhrreeiibbuunngg Energieerzeugnisse mit zweierlei Verwendungszweck und energieintensive
Prozesse, zum Beispiel chemische, metallurgische und mineralogische Pro-
duktionsverfahren sowie die Herstellung von Baugrundstoffen, sind aus
Gründen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von der Energiebesteue-
rung befreit.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Bei den begünstigten Industrieprozessen wirken keinerlei steuerliche Anrei-
ze zum sparsamen Umgang mit Energie.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006-2007: 322 Mio. € auf Jahresbasis 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaal

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Streichung der pauschalen Steuerbefreiungen für die begünstigten chemi-
schen, metallurgischen und mineralogischen Produktionsverfahren. Spätes-
tens nach dem Jahr 2012 sollten die regulären Energiesteuersätze und die
vorgeschlagene Härtefallregelung gelten. 
Die EU sollte den Anwendungsbereich der EG-Energiesteuerrichtlinie auch
auf die bisher begünstigten Produktionsverfahren ausdehnen.

SSuubbvveennttiioonn SStteeiinnkkoohhlleessuubbvveennttiioonneenn

BBeesscchhrreeiibbuunngg Der Steinkohleabbau in Deutschland ist international nicht konkurrenzfähig.
Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen gewähren umfangreiche
Zuschüsse für den Absatz deutscher Steinkohle zur Verstromung, zum Absatz
an die Stahlindustrie und zum Ausgleich der Belastungen infolge von Kapa-
zitätsanpassungen.  

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Behinderung der Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung,
Methangasemissionen, Bergschäden, Überschwemmungsrisiken,
Grundwassergefährdung  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 2,285 Mrd. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall  

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Stärkere und schnellere Reduktion der Steinkohlesubventionen als bisher
geplant; stattdessen verstärkte Förderung erneuerbarer Energien und der
rationellen Energieverwendung, zum Beispiel der energetischen Gebäudesa-
nierung; Prüfung der Grundsatzentscheidung zum Auslaufen der Steinkohle-
subventionen im Jahr 2012 mit der Möglichkeit, die Subventionierung vor
2018 zu beenden; 
Dabei sind auch die Umweltwirkungen zu berücksichtigen.
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SSuubbvveennttiioonn BBeeggüünnssttiigguunnggeenn  ddeerr  BBrraauunnkkoohhlleewwiirrttsscchhaafftt

BBeesscchhrreeiibbuunngg Laut Bundesberggesetz sind auf bergfreie Bodenschätze 10 % des Marktprei-
ses als Förderabgabe zu zahlen, die für den Abbau von Braunkohle von den
Ländern nicht erhoben wird. Auch auf das Wasserentnahmenentgelt für die
Entwässerung der Braunkohletagebaue verzichten die betroffenen Bundes-
länder. Einseitige Subventionen der Braunkohle führen zu Wettbewerbsver-
zerrungen im Energiemarkt.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Braunkohle ist der fossile Energieträger mit der höchsten Klima-, Umwelt-
und Gesundheitsbelastung. Zu den gravierenden Tagebaufolgen gehören die
Schädigung des natürlichen Grundwasserhaushalts sowie die großräumige
Zerstörung von Landschaft und Siedlungen. Die hauptsächlich zur Stromer-
zeugung eingesetzte Braunkohle ist der fossile Energieträger mit den höchs-
ten klimaschädlichen CO2-Emissionen pro Energieeinheit.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: mindestens 196 Mio. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaal (Freistellung von der Förderabgabe in Höhe von circa 176 Mio. € plus min-

destens 20 Mio. € jährlich durch Freistellung von länderspezifischen Wasser-
entnahmeentgelten)  

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die Länder sollten die Förderabgabe für Braunkohle in Höhe von 10 % des
Marktwertes, circa 1 €/Tonne, einfordern.
Die Länder sollten für den Braunkohleabbau Wasserentnahmeentgelte zu
einem Abgabensatz erheben, der die Umwelt- und Ressourcenkosten der
Grundwasserentnahme abdeckt. 

SSuubbvveennttiioonn  EEnneerrggiieesstteeuueerrvveerrggüünnssttiigguunnggeenn  ffüürr  KKoohhllee    

BBeesscchhrreeiibbuunngg Seit August 2006 wird Kohle, die verheizt wird, in Deutschland besteuert.
Angesichts der umweltschädlichen Eigenschaften von Kohle im Vergleich zu
Heizöl und Erdgas liegt der Steuersatz mit 0,33 €/Gigajoule (GJ) deutlich zu
niedrig. Bis Ende des Jahres 2010 sind Privathaushalte von der Kohlesteuer
sogar vollkommen befreit.  

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Kohle ist der umwelt- und klimaschädlichste fossile Heizstoff.  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006-2007: 157 Mio. € auf Jahresbasis 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall  

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Schrittweise Anhebung des Kohlesteuersatzes auf ein dem leichten Heizöl
vergleichbares Niveau von 1,98 €/GJ;
gleichmäßige Besteuerung des Verheizens von Kohle im gewerblichen und
privaten Bereich;
Abfederung sozialer Härten durch ein Förderprogramm zur Umrüstung von
Kohleheizungen;
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SSuubbvveennttiioonn HHeerrsstteelllleerrpprriivviilleegg  ffüürr  ddiiee  PPrroodduuzzeenntteenn  vvoonn  EEnneerrggiieeeerrzzeeuuggnniisssseenn

BBeesscchhrreeiibbuunngg Das so genannte Herstellerprivileg des Energiesteuergesetzes erlaubt es
Betrieben, die Energieerzeugnisse produzieren, also zum Beispiel Raffine-
rien, Gasgewinnungs- und Kohlebetrieben, für ihre Produktion Energieträger
steuerfrei zu verwenden. Dies betrifft sowohl auf dem eigenen Betriebsgelän-
de hergestellte als auch fremdbezogene Energieträger wie Mineralöle, Gase
oder Kohle.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Raffinerie- und andere Prozesse der Herstellung von Energieerzeugnissen
sind häufig sehr energie- und emissionsintensiv. Wegen des Herstellerprivi-
legs fehlen für solche Verfahren steuerliche Anreize zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz und zur Verminderung der Treibhausgas- und Luftschadstoff-
emissionen.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 400 Mio. € 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Für die Raffinerien, Gasgewinnungs- und Kohlebetriebe sollten dieselben
energiesteuerlichen Regelungen gelten wie für andere energieintensive
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes auch. Unter Berücksichtigung
der EG-Energiesteuerrichtlinie ist auf kurze Sicht zu fordern, fremdbezogene
Energieträger in Herstellungsbetrieben der regulären Energiebesteuerung zu
unterziehen. Mittel- und langfristig müssen jedoch auch marktfähige eigen-
erzeugte Brennstoffe der üblichen Besteuerung unterliegen. Dazu ist eine
Aufhebung des Besteuerungsverbots für eigenerzeugte Energieträger in der
EG-Energiesteuerrichtlinie anzustreben.

SSuubbvveennttiioonn FFeehhlleennddee  EEnneerrggiieesstteeuueerr  ffüürr  ddiiee  nniicchhtt--eenneerrggeettiisscchhee  VVeerrwweenndduunngg  ffoossssiilleerr  EEnneerr--
ggiieettrrääggeerr

BBeesscchhrreeiibbuunngg Energieträger, die nicht als Heiz- oder Kraftstoff eingesetzt werden, sind von
der Energiebesteuerung ausgenommen. Dies betrifft vorwiegend Mineralöle,
Erdgas und Raffinerieprodukte, die die chemische und petrochemische
Industrie als Grundstoffe verwendet. Es fehlen steuerliche Anreize, fossile
Energieträger als Grundstoffe effizienter einzusetzen und durch erneuerbare
Rohstoffe zu ersetzen.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Auch die stoffliche Nutzung fossiler Energieerzeugnisse beansprucht endli-
che Ressourcen und lässt im Verlauf der Produktlebenszyklen Abfälle entste-
hen. Sie ist auch nicht frei von CO2-Emissionen.  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 1,6 - 1,7 Mrd. € 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Nicht energetisch genutzte Energieträger sind – möglichst EU-weit – gemäß
ihrer Umwelt- und Ressourcenbeanspruchung zu besteuern.
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SSuubbvveennttiioonn KKoosstteennffrreeiiee  ZZuutteeiilluunngg  ddeerr  CCOO22--EEmmiissssiioonnsshhaannddeellsszzeerrttiiffiikkaattee

BBeesscchhrreeiibbuunngg Im Rahmen des europäischen Emissionshandels hatte sich Deutschland für
die Handelsperiode 2005-2007 entschieden, die CO2-Emissionszertifikate den
Anlagen der Energiewirtschaft und der Industrie kostenlos zuzuteilen und
nicht zu veräußern. Diese kostenlose Zuteilung stellt eine Subvention für die
Anlagenbetreiber dar. Da die Emissionsrechte knapp und zugleich handelbar
sind, erhalten sie am Markt einen Preis. Für die Unternehmen bedeutet dies,
dass sie einen veräußerbaren Vermögenswert in Form eines Verschmut-
zungsrechts vom Staat geschenkt bekommen. Der Staat hat durch die kosten-
lose Vergabe der Emissionsrechte auf erhebliche Einnahmen verzichtet.
Auch in der zweiten Handelsperiode vergibt der Staat über 90 % der Zertifi-
kate kostenlos. Die Zuteilung richtet sich bei Energieanlagen nach Bench-
marks, die sich nach den Brennstoffen Gas und Kohle unterscheiden und an
der jeweils besten verfügbaren Technik orientieren.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die kostenlose Zuteilung ermöglicht es den Betreibern der am Emissionshan-
del teilnehmenden Anlagen, CO2 kostenfrei zu emittieren, soweit sie nicht
mehr als die ihnen zugeteilten Zertifikate benötigen. Durch die brennstoff-
differenzierte Zuteilung entstehen indirekt umweltschädliche Rückwirkun-
gen auf den Energieträgermix und den Bau neuer Kraftwerke. Die kostenlo-
se Zuteilung auf Basis historischer Emissionen setzte in der ersten Handels-
periode nur sehr geringe Impulse für die Änderung des CO2-intensiven Ener-
gieträgermixes im Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung.
In der zweiten Handelsperiode stellt die weitgehend kostenlose Zuteilung
von Emissionsberechtigungen anhand brennstoffdifferenzierender Bench-
marks – zum Beispiel für Kohlestrom – eine umweltschädliche Subvention
zugunsten der Betreiber von Kohlekraftwerken dar. Die aus Umweltschutz-
sicht wünschenswerte Umstellung der Stromerzeugung auf Gas befeuerte
Kraftwerke bleibt auf diese Weise weiter schwierig.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 2,5 Mrd. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall (bei einem konservativ geschätzten durchschnittlichen Zertifikatspreis in der

ersten Handelsperiode von 5 €/Tonne CO2)

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die Zuteilung des Emissionsbudgets sollte zumindest auf der Basis eines ein-
heitlichen, produktorientierten Benchmarks erfolgen.
Langfristig ist jedoch die vollständige Auktionierung der Zertifikate anzustre-
ben. Die Einnahmen sollten an den Staatshaushalt fließen und zum Teil für
Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben werden.
Bei der Überarbeitung der Emissionshandelsrichtlinie für die dritte Handels-
periode sollte die vollständige Auktionierung vorgesehen werden. Zumindest
ist ein hoher Mindestauktionsanteil vorzuschreiben, um den Weg zu einer
späteren vollständigen Auktionierung zu ebnen.
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SSuubbvveennttiioonn SSuubbvveennttiioonniieerruunngg  ddeerr  KKeerrnneenneerrggiiee

BBeesscchhrreeiibbuunngg Die Kernenergie erhielt vor allem zu Beginn der Nutzung der Kernkraft für
die Stromerzeugung hohe explizite Subventionen, insbesondere für die For-
schung. Insgesamt flossen seit dem Beginn der Förderung im Jahr 1956 bis
heute gut 40 Mrd. € an Bundesausgaben in die nukleare Forschung. Damit
wurde die Kernenergie insgesamt deutlich stärker gefördert als beispielswei-
se die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz, die seit dem Jahr
1974 nur gut 6 Mrd. € an Forschungsförderung erhielten. Die derzeitige
direkte staatliche Förderung der Kernenergie ist vergleichsweise gering. Ein
Großteil kommt weiterhin der Forschung zu Gute. Allerdings wird die Kern-
kraft auch heute noch in erheblichem Umfang durch implizite Subventionen
gefördert. Insbesondere die derzeitigen Regelungen zur Haftung bei Unfäl-
len in Kernkraftwerken sowie zu den von den Kernkraftbetreibern gebilde-
ten Rückstellungen stellen Vorteile mit subventionsähnlicher Wirkung in
Milliardenhöhe dar.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Wegen der Gesundheits- und Umweltbelastungen durch den Uranabbau, der
ungeklärten Endlagerung der Abfälle, der Gefahr schwerer Störfälle und der
möglichen militärischen Nutzung handelt es sich bei der Kernenergie um
eine inhärent umweltschädliche Technologie. Auch für den Klimaschutz gibt
es effektivere und effizientere Möglichkeiten. So entstehen bei der nuklearen
Stromerzeugung  – zum Beispiel beim Abbau und der Anreicherung von
Uran für Brennelemente – mehr Treibhausgase als bei der Nutzung der Win-
denenergie.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// nicht eindeutig quantifizierbar;
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall Auf Basis einer vereinfachten Modellrechnung schätzt das Deutsche Institut

für Wirtschaftsforschung (DIW) den Vorteil, der mit der derzeitigen Rückstel-
lungspraxis verbunden ist, auf jährlich mindestens 175 Mio. €. Schätzungen
der Begünstigung durch die begrenzte Versicherungspflicht reichen von 5
bis 185 Cent/kWh.  

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg  Die Rückstellungspraxis ist so zu reformieren, dass sie Unternehmen, die
Kernkraftwerke betreiben, durch Rückstellungen nicht begünstigt.
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SSuubbvveennttiioonn EEnneerrggiieesstteeuueerrsstteeuueerrvveerrggüünnssttiigguunngg  ffüürr  DDiieesseellkkrraaffttssttooffff

Beschreibung Mit 47,04 Cent/l liegt der Energiesteuersatz für schwefelfreien Dieselkraft-
stoff um 18,41 Cent/l unter dem Steuersatz von 65,45 Cent/l für Benzin.
Unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer ist die unterschiedliche Steuerbe-
lastung noch höher (21,9 Cent/l).
Die niedrigere Besteuerung von Diesel ist ein Instrument zur Begünstigung
des gewerblichen Straßengüterverkehrs.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Ein Diesel-Pkw belastet die Luft im Mittel etwa zehnmal mehr mit Stickstoff-
oxidemissionen als ein Benziner. Auch bei der Feinstaubbelastung stellen
Diesel-Pkw, die in der Regel noch nicht mit einem Partikelfilter ausgestattet
sind, wegen der kanzerogenen Wirkung von Feinstäuben im Vergleich zum
Otto-Pkw ein wesentlich höheres Risiko für die Gesundheit dar. Nicht zuletzt
aus klimapolitischer Sicht ist die steuerliche Vergünstigung von 18,41 Cent/l
nicht gerechtfertigt, denn Dieselkraftstoff hat einen höheren Kohlenstoffge-
halt als Benzin und erzeugt bei der Verbrennung pro Liter etwa 13 % höhere
CO2-Emissionen.  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 6,15 Mrd. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Der Dieselsteuersatz ist auf das Niveau des Benzinsteuersatzes anzuheben.
Gleichzeitig mit der Energiesteuer ist auch die Kfz-Steuer zwischen Diesel-
und Benzin-Pkw anzugleichen.

2  Verkehr
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SSuubbvveennttiioonn EEnnttffeerrnnuunnggssppaauusscchhaallee

BBeesscchhrreeiibbuunngg Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können Aufwendungen für Arbeits-
wege im Rahmen der Einkommensteuer mit einem Kostensatz von 30 Cent
je Kilometer einfacher Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort wie Wer-
bungskosten steuerlich absetzen. Dies senkt die Steuerlast, sobald der Wer-
bungskosten-Pauschbetrag überschritten ist. Seit 2007 gilt diese Vergünsti-
gung allerdings erst ab dem 21. Kilometer. Das Bundesverfassungsgericht
prüft derzeit, ob diese Kürzung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Ver-
gleichbare Steuerentlastungen sind in den meisten anderen EU-Ländern
unbekannt.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die Entfernungspauschale unterstützt das Wachstum des Verkehrs-
aufkommens sowie den Trend zu langen Arbeitswegen und zur Zersiedlung
der Landschaft. Sie begünstigt damit vor allem den Pkw, da das Angebot
öffentlicher Verkehrsmittel besonders in Gegenden mit niedriger Siedlungs-
dichte sehr eingeschränkt ist und deshalb für viele Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer keine Alternative darstellt. Die Entfernungspauschale wirkt
damit dem Klimaschutz entgegen und trägt zur Belastung mit Luftschadstof-
fen und Lärm bei. Die Flächeninanspruchnahme infolge der Zersiedlungs-
prozesse ist außerdem eine wichtige Ursache für den Verlust an Biodiversi-
tät. Eine Abschaffung der Entfernungspauschale könnte die CO2-Emissionen
bis 2015 um mehr als 2 Mio. t und die Flächeninanspruchnahme um mehr
als 30 Quadratkilometer pro Jahr reduzieren.  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 4,35 Mrd. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall 2007: 1,34 Mrd. €  

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Um die negativen ökologischen Anreize und Folgen der Entfernungs-
pauschale zu beseitigen, sollte sie vollständig entfallen. 
Der Gesetzgeber könnte unzumutbare Härten für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit sehr langen Arbeitswegen vermeiden, indem er besonders
hohe Wegekosten zwischen Wohn- und Arbeitsort als außergewöhnliche
Belastung bei der Einkommensteuer steuermindernd anerkennt. 
Ist eine vollständige Abschaffung der Entfernungspauschale und die Umstel-
lung auf eine Anerkennung der Wegekosten als außergewöhnliche Belas-
tung bei der Einkommensteuer nicht realisierbar, sollte der Gesetzgeber die
Grenze für steuerlich absetzbare Aufwendungen für Arbeitswege von derzeit
20 Kilometer auf mindestens 50 km erhöhen, so dass nur noch Fernpendler
in den Genuss der Entfernungspauschale kommen würden.
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SSuubbvveennttiioonn EEnneerrggiieesstteeuueerrbbeeffrreeiiuunngg  ddeess  KKeerroossiinnss

BBeesscchhrreeiibbuunngg Im Gegensatz zu den von Kfz und der Bahn verwendeten Kraftstoffen ist das
im gewerblichen Flugverkehr eingesetzte Kerosin von der Energiesteuer
befreit.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die Emissionen des Flugverkehrs sind wegen der Emissionshöhe um das 2-
bis 5-fache klimaschädlicher als bodennahe Emissionen. Die Flugverkehrsleis-
tung wächst zudem erheblich schneller als der technische Fortschritt in der
Triebwerksentwicklung. Daher werden die absehbaren technischen Maßnah-
men bei weitem nicht ausreichen, das heutige Niveau der Emissionen zu
halten oder zu reduzieren.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 6,9 Mrd. € 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Grundsätzlich ist Kerosin nach dem im Energiesteuergesetz vorgesehenen
Steuersatz von 654,50 € pro 1000 l zu besteuern. Zur steuerlichen Gleichbe-
handlung der Verkehrsträger ist eine möglichst weiträumige – zumindest
EU-weite – Kerosinsteuer anzustreben.

SSuubbvveennttiioonn EEnneerrggiieesstteeuueerrbbeeffrreeiiuunngg  ddeerr  BBiinnnneennsscchhiiffffffaahhrrtt

BBeesscchhrreeiibbuunngg Der in der gewerblichen Binnenschifffahrt eingesetzte Dieselkraftstoff ist
steuerfrei. § 27 (1) EnergieStG (vorher § 4 Abs. 1 Nr. 4 MinöStG)

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Der in Binnenschiffen eingesetzte Kraftstoff weist im Gegensatz zu dem in
Lkw und Dieselloks eingesetzten Dieselkraftstoff einen höheren Schwefelge-
halt auf und verursacht daher bei der Verbrennung höhere Schwefeldioxid-
emissionen. Diese Begünstigung fördert so vor allem die Schadstoffbelastung
der Luft und die Versauerung der Böden und Gewässer. 

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 129 Mio. € 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Auch zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen zwischen den Ver-
kehrsträgern – insbesondere zwischen Schifffahrt, Lkw und Schienengüter-
verkehr – sollte Schiffsdiesel wie schwefelhaltiger Dieselkraftstoff im Straßen-
verkehr mit 48,57 Cent/l besteuert werden. Dies würde Anreize zur Erhö-
hung der Energieeffizienz schaffen. Der Abbau der Steuerbefreiung sollte
EU-weit oder zumindest Rhein-weit erfolgen. Dabei sind flankierende Maß-
nahmen wie Investitionsprämien für effizientere, umweltfreundlichere Moto-
ren sinnvoll, um Anpassungen der Binnenschifffahrt zu erleichtern.

SSuubbvveennttiioonn MMeehhrrwweerrttsstteeuueerrbbeeffrreeiiuunngg  ffüürr  iinntteerrnnaattiioonnaallee  FFllüüggee

BBeesscchhrreeiibbuunngg Der grenzüberschreitende Flugverkehr ist in Deutschland von der Mehrwert-
steuer befreit, nur inländische Flüge sind mehrwertsteuerpflichtig.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die Emissionen des Flugverkehrs sind jedoch wegen der Emissionshöhe um
das 2- bis 5-fache klimaschädlicher als würden sie bodennah emittiert. Der
Flugverkehr wächst erheblich schneller als der technische Fortschritt in der
Triebwerksentwicklung. Daher werden die absehbaren technischen Maßnah-
men bei weitem nicht ausreichen, um das heutige Niveau der Emissionen zu
halten oder zu reduzieren.  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 1,56 Mrd. € jährlich, davon 400 Mio. € innerhalb der EU 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall (Mehrwertsteuersatz: 16 %)

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Der innerdeutsche Streckenanteil sollte schon kurzfristig mit dem vollen
Mehrwertsteuersatz von 19 % belegt werden. Um einheitliche Rahmenbedin-
gungen für grenzüberschreitende Verkehrsträger zu schaffen, ist mittelfristig
die Erhebung einer EU-weiten Mehrwertsteuer für innergemeinschaftliche,
grenzüberschreitende Flüge anzustreben.
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SSuubbvveennttiioonn PPaauusscchhaallee  BBeesstteeuueerruunngg  vvoonn  pprriivvaatt  ggeennuuttzztteenn  DDiieennssttwwaaggeenn

BBeesscchhrreeiibbuunngg Bei privater Nutzung der Dienstwagen muss der Nutzer monatlich im Rah-
men der Einkommenssteuer nur 1 % des Listenpreises des Fahrzeugs bei Erst-
zulassung als geldwerter Vorteil versteuern.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Diese pauschale Besteuerung ist für Unternehmen ein Anreiz, einen Teil des
Gehalts an den Arbeitnehmer in Form von Dienstwagen auszuzahlen. Die
Dienstwagen prägen den gesamten Pkw-Bestand. Von den Neuzulassungen
in Deutschland waren im Jahr 2006 mehr als 50% Dienstwagen. Dienstwa-
gen sind meist größere Fahrzeuge mit einem überdurchschnittlichen Kraft-
stoffverbrauch. So dient beispielsweise der überwiegende Anteil schwerer
Geländewagen der gewerblichen Nutzung.  Das Dienstwagenprivileg fördert
somit den Pkw als Verkehrsmittel und trägt zu Umweltbelastungen des Stra-
ßenverkehrs bei.  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 500 Mio. € jährlich 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall  

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die Besteuerung ist auf durchschnittlich 1,5 % anzuheben und – wie zum
Beispiel in Großbritannien – nach den CO2-Emissionen zu differenzieren. Für
Fahrzeuge mit geringen CO2-Emissionen (zum Beispiel bis zu 120 g/Kilome-
ter) sollte der Gesetzgeber diesen Satz senken, während er den Satz für Fahr-
zeuge mit höheren Emissionen (zum Beispiel über 130 g/Kilometer) stufen-
weise heben sollte.
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SSuubbvveennttiioonn EEiiggeennhheeiimmzzuullaaggee

BBeesscchhrreeiibbuunngg Die Eigenheimzulage ist immer noch die größte einzelne staatliche Subventi-
onsmaßnahme in Deutschland. Sie wurde 1995 als Instrument der Wohnei-
gentumsförderung - besonders in Hinblick auf sozial- und familienpolitische
Aspekte - eingeführt. Seit dem 1. Januar 2006 gilt sie für Neufälle nicht
mehr.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Der andauernde Trend zum Eigenheimbau, insbesondere der Bau von Ein-
und Zweifamilienhäusern, konzentriert sich zunehmend auf ländliche Gebie-
te. Neben anderen Faktoren fördern die oft günstigen Grundstückspreise auf
dem Land den Neubau. Die Eigenheimzulage hat diesen Anreiz zur Fläche-
ninanspruchnahme verstärkt. Eine Erhöhung der Flächeninanspruchnahme
und des Ressourcenverbrauchs sowie eine Steigerung der verkehrsbedingten
Umweltbelastungen sind die Folge.  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 9,244 Mrd. € 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Mit der Abschaffung der Eigenheimzulage leistete die Bundesregierung
einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung.

SSuubbvveennttiioonn BBaauussppaarrfföörrddeerruunngg

BBeesscchhrreeiibbuunngg Der Staat fördert das Bausparen mit der Wohnungsbauprämie und der
Arbeitnehmer-Sparzulage, falls die einzelnen Bausparer bestimmte Einkunfts-
grenzen nicht überschreiten.
Die Wohnungsbauprämie für Einzahlungen auf Bausparverträge beträgt
jährlich bis zu 45,06 € (oder 90,11 € für Verheiratete). Die Arbeitnehmer-
Sparzulage für Bausparverträge dient der staatlichen Förderung der privaten
Vermögensbildung und kann 42,30 € im Jahr erreichen. Dazu müssen die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teile ihres Gehalts – häufig in Kom-
bination mit vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers – auf ihr
Bausparkonto überweisen lassen. 
Wegen erheblicher Mitnahmeeffekte ist es fraglich, ob die Wohnungsbau-
prämie und die Arbeitnehmer-Sparzulage für Bausparverträge ihren eigentli-
chen Zweck, die Bildung von Wohneigentum zu fördern, effektiv erfüllen.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Potentiell verstärkt die Bausparförderung den Anreiz zum Eigenheimbau
und damit auch zur Flächeninanspruchnahme. Sie ist insofern nicht mit
dem 30-Hektar-Ziel der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie vereinbar. Auch
angesichts des Überangebotes an Wohnraum in vielen Regionen, der zuneh-
menden Notwendigkeit beruflicher Mobilität und der langfristigen demogra-
fischen Entwicklung sind Wohnungsbauprämie und die Gewährung der
Arbeitnehmersparzulage für Bausparverträge nicht mehr zeitgemäß.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 500,3 Mio. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall (nur Wohnungsbauprämie)  

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die Förderung der Vermögensbildung für Haushalte mit kleinen und mittle-
ren Einkommen – wie die Wohnungsbauprämie und die Arbeitnehmer-Spar-
zulage – sollte zukünftig nicht mehr das Bausparen begünstigen. Der Staat
sollte keine regional undifferenzierten Anreize für zusätzlichen Wohnungs-
bau geben und stattdessen nachhaltige Formen der Geldanlage und Alters-
vorsorge fördern. Zur gezielten Unterstützung des Wohnraumbestandes soll-
te sich die Wohnungsförderung des Bundes in Zukunft nur noch auf die
Modernisierung und energetische Sanierung bestehender Gebäude konzen-
trieren, zum Beispiel im Rahmen der KfW-Förderprogramme.

3  Bau- und Wohnungswesen
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SSuubbvveennttiioonn SSoozziiaallee  WWoohhnnrraauummfföörrddeerruunngg

BBeesscchhrreeiibbuunngg Wegen der im Durchschnitt guten Versorgung mit Wohnungen wurde der
traditionelle soziale Wohnungsbau im Jahr 2002 mit dem Wohnraumförde-
rungsgesetz zu einer sozialen Wohnraumförderung weiterentwickelt. Seit-
dem hat sich die Förderung vermehrt in Richtung des Wohnungsbestands
orientiert. Dennoch liegt der Anteil des geförderten Wohnungsbaus an den
jährlich neu gebauten Wohnungen in den letzten Jahren weiterhin bei 11
bis 12 %.
Für die soziale Wohnraumförderung stellt der Bund Gelder zur Verfügung,
die die Länder mindestens zu gleichen Teilen kofinanzieren müssen.
Im Rahmen der Föderalismusreform wurde die Zuständigkeit für die Gesetz-
gebung zur sozialen Wohnraumförderung zum 1. September 2006 vom
Bund auf die Länder übertragen. Ab dem Jahr 2007 beteiligt sich der Bund
damit nicht mehr direkt an der sozialen Wohnraumförderung.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die soziale Wohnraumförderung trägt immer noch in erheblichem Umfang
zur erhöhten Flächeninanspruchnahme und den daraus folgenden Umwelt-
schäden bei.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 588 Mio. € 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die Subventionierung des Wohnungsneubaus ist möglichst vollständig einzu-
stellen, und die Gelder sind allein zur Bestandsförderung einzusetzen. 
Die Förderung sollte sich – anstatt auf Wohnraum – vermehrt auf Haushalte
konzentrieren, die sich nicht aus eigener Kraft am Wohnungsmarkt ange-
messen versorgen können. Daher empfiehlt das Umweltbundesamt, das
Instrument des Wohngeldes verstärkt zu nutzen und den kommunalen
Erwerb von Belegungsrechten im Bestand für bedürftige Haushalte auszu-
weiten.
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SSuubbvveennttiioonn GGeemmeeiinnsscchhaaffttssaauuffggaabbee  „„VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  rreeggiioonnaalleenn  WWiirrttsscchhaaffttssssttrruukkttuurr““

BBeesscchhrreeiibbuunngg Ziel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GA) ist der Ausgleich der Standortnachteile strukturschwacher
Regionen, um diesen den Anschluss an die allgemeine Wirtschaftsentwick-
lung zu ermöglichen und regionale Entwicklungsunterschiede abzubauen.
Besonders die Förderung von Investitionen der gewerblichen Wirtschaft zur
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen steht dabei im Vordergrund.
Die Durchführung der Fördermaßnahmen ist Sache der Länder. Der Bund
wirkt jedoch an der Rahmenplanung und der Finanzierung mit. Bund und
Länder stellen die Gelder zu je 50% bereit. Hinzu kommen Fördergelder der
EU-Strukturfonds – insbesondere des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE). Für das Jahr 2006 wurden GA-Fördergelder in Höhe von
insgesamt 1,776 Mrd. € (inklusive EFRE) bewilligt. Davon flossen 1,457 Mrd. €
in die gewerbliche Wirtschaft und 319 Mio. € in die Infrastruktur. Für das
Jahr 2007 stellten Bund und Länder für die regionale Wirtschaftspolitik der
GA gut 1,2 Mrd. € zur Verfügung. Zusammen mit den EU-Geldern standen
damit im Jahr 2007 insgesamt rund 1,75 Mrd. € GA-Förderung bereit. 

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die Erschließung neuer Gewerbeflächen vor allem im Außenbereich trägt
zur Flächeninanspruchnahme und damit zur Beeinträchtigung verschiede-
ner Umweltgüter bei. Die Neuerschließung von Industrie- und Gewerbeflä-
chen als Maßnahme der regionalen Strukturpolitik ist hinsichtlich des
immer noch hohen Zuwachses an Siedlungs- und Verkehrsfläche (2002 –
2005: durchschnittlich 114 Hektar pro Tag) kritisch zu beurteilen. Gerade in
den Regionen, die Förderschwerpunkte der EU, des Bundes und der Länder
sind, wächst die Siedlungsfläche im Verhältnis zur Bevölkerungsentwicklung
überproportional. Zugleich ist die Nutzungsintensität neu erschlossener Flä-
chen oft gering, und es bestehen wachsende Leerstände in neu entwickelten
Industrie- und Gewerbegebieten.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// Der umweltschädliche Anteil ist nicht eindeutig quantifizierbar.
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die Förderrichtlinien der GA sind durch umweltorientierte Förderkriterien
zu ergänzen, die dem Brachflächenrecycling gegenüber der Neuerschlie-
ßung der Gewerbeflächen eindeutig den Vorrang geben. Fördervorausset-
zung sollte sein, dass der Antragsteller zunächst eine Bestandsaufnahme der
verfügbaren Siedlungsbrachen und der bisherigen Industrie- und Gewerbe-
standorte (Altstandorte) vorlegt. Weitere Flächenerschließungen sollten nur
dann erfolgen, falls die verfügbaren Flächenreserven ausgeschöpft wären.
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SSuubbvveennttiioonn AAggrraarrfföörrddeerruunngg  ddeerr  EEuurrooppääiisscchheenn  UUnniioonn

BBeesscchhrreeiibbuunngg Die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union (EU) bestimmt
im Wesentlichen die politischen Rahmenbedingungen für die deutsche
Landwirtschaft. Die GAP basiert auf zwei Säulen: Die erste Säule bildet die
Markt- und Preispolitik, die die Preise für viele landwirtschaftliche Produkte
stabilisieren und die Einkommen der Landwirte sichern soll. Als zweite Säule
der GAP sind Maßnahmen zur Förderung der ländlichen Entwicklung
zusammengefasst. Sie sollen die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft
stärken, Umwelt- und Lebensqualität in ländlichen Räumen verbessern und
außerlandwirtschaftliche Einkommensmöglichkeiten eröffnen.
Das zentrale Instrument der ersten Säule der GAP waren lange Zeit garan-
tierte Mindestpreise für landwirtschaftliche Produkte (Preisstützung). Über-
produktion (wie „Butterberge“ oder „Milchseen“) war die unerwünschte Fol-
ge dieser Agrarpolitik. Im Juni 2003 reformierten die Luxemburger Beschlüs-
se die GAP grundlegend. So sind die Direktzahlungen seit dem Jahr 2005
weitgehend von der Produktion entkoppelt. Sie sind außerdem an die Ein-
haltung von Standards in den Bereichen Umwelt, Futtermittel- und Lebens-
mittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz geknüpft („Einhaltung
anderweitiger Verpflichtungen“ – Cross Compliance). Ein weiteres Kernele-
ment der Reform ist die obligatorische Modulation. Danach sind die Mit-
gliedstaaten verpflichtet, Gelder aus der ersten Säule für die Förderung der
ländlichen Entwicklung (zweite Säule) zur Verfügung zu stellen.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die erste Säule der GAP wurde seit langem kritisiert, da sie zu einer Steige-
rung und Ausdehnung der intensiven Produktion beitrug, etwa durch die
Förderung bestimmter Kulturen wie Mais. Diese Entwicklung verstärkte deut-
lich den Druck, den die Landwirtschaft auf die Umwelt ausübte.
Mit der vollständigen Entkopplung der Direktzahlungen von der Produktion
(einschließlich der Abschaffung der bisherigen Tierprämien und Integration
der Gelder in die Flächenprämie) haben diese keinen Einfluss mehr auf
deren Intensität und sind deshalb nicht per se umweltschädlich wie die frü-
heren, produktionsgekoppelten Zahlungen.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// Im Jahr 2006 verfügte Deutschland über 5,6 Mrd. € in der ersten, jedoch nur
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall über 1,5 Mrd. € in der zweiten Säule. Aus den oben genannten Gründen

können die Direktzahlungen nicht als eindeutig umweltschädlich deklariert
werden. 

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Deutschland sollte die Möglichkeiten der GAP-Reform stärker als bisher nut-
zen, die umweltgerechte Entwicklung ländlicher Räume zu fördern.
Bei allen Bestrebungen zur Entbürokratisierung ist daher unbedingt darauf
zu achten, dass die Umweltstandards der Cross Compliance bei der Gewäh-
rung der Direktzahlungen konsequent angewendet und kontinuierlich wei-
terentwickelt werden. Zusätzlich ist die zweite Säule zu stärken. Die Cross
Compliance in Kombination mit der Stärkung der zweiten Säule, zum Bei-
spiel mit der Modulation, bietet eine Chance, Umweltbelastungen der Land-
wirtschaft deutlich zu reduzieren.

4  Landwirtschaft
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SSuubbvveennttiioonn GGeemmeeiinnsscchhaaffttssaauuffggaabbee  „„VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  AAggrraarrssttrruukkttuurr  uunndd  ddeess  KKüüsstteenn--
sscchhuuttzzeess““

BBeesscchhrreeiibbuunngg Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) dient dazu 
- eine leistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete Land- und

Forstwirtschaft zu gewährleisten,
- die Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Vergleich zu ermöglichen sowie
- den Küstenschutz zu verbessern.
Der jährlich angepasste GAK-Rahmenplan stellt das zentrale Instrument zur
Anwendung der zweiten Säule der EU-Agrarpolitik in Deutschland dar, wie
sie im „Nationalen Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland für die
Entwicklung ländlicher Räume 2007-2013“ beschrieben ist. Im Jahr 2006
betrug das Finanzvolumen gut 1 Mrd. €.  

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg  Im Rahmen der Neuausrichtung der GAK nahmen Bund und Länder in den
letzten Jahren bereits wesentliche Änderungen in den Zielsetzungen und
Inhalten einzelner Fördertatbestände vor. Dadurch ließen sich negative
Umweltwirkungen deutlich abbauen und in ökologisch neutrale bis positive
Effekte umwandeln. Dennoch fördert die GAK weiterhin auch Maßnahmen,
die nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben können, beispielsweise
bei der Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechnischer Maßnah-
men. Auch schließen die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung
und forstwirtschaftlicher Maßnahmen Infrastrukturmaßnahmen – wie den
Ausbau land- und forstwirtschaftlicher Wege und die Asphaltierung oder
Betonierung vorhandener Wege – ein.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// Der umweltschädliche Anteil ist nicht eindeutig quantifizierbar.
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die GAK ist nach ökologischen Kriterien kontinuierlich weiterzuentwickeln
und die Förderung umweltschädlicher Maßnahmen weitgehend abzubauen.
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SSuubbvveennttiioonn SStteeuueerrvveerrggüüttuunngg  ffüürr  AAggrraarrddiieesseell

Beschreibung Dieselkraftstoff für die Land- und Forstwirtschaft vergütet der Bund mit
21,48 Cent/l. Agrardiesel erhält so einen ermäßigten Steuersatz in Höhe von
25,56 Cent/l gegenüber dem Regelsteuersatz in Höhe von 47,04 Cent/l. Das
Haushaltsbegleitgesetz 2005 beschränkte diese Steuerentlastung je Betrieb
auf 10 000 l pro Jahr und zog von der Vergütung zusätzlich einen Pauschbe-
trag (so genannter Selbsterhalt) von 350 € ab.  

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die Verzerrung der Treibstoffpreise bedeutet, dass Anreize zum effizienten
Einsatz von Kraftstoff in der Landwirtschaft schwächer sind als in anderen
Wirtschaftssektoren mit den entsprechenden negativen Auswirkungen für
den Klimaschutz und die Luftqualität.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 180 Mio. € 
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Die bei Abschaffung dieser Subvention entstehenden zusätzlichen Steuerein-
nahmen ließen sich für die ländliche Entwicklung (zweite Säule) – insbeson-
dere die Agrar-Umweltprogramme – verwenden und könnten somit weitge-
hend im Landwirtschaftssektor verbleiben. Sollte die Agrardieselverbilligung
nicht gänzlich abgeschafft werden, so ist als zweitbeste Lösung die Vergü-
tung der Steuer nach einem pauschalierten Verfahren zu befürworten. Dabei
unterstellt der Gesetzgeber einen spezifischen Dieselkraftstoffverbrauch je
Hektar Fläche und erstattet die Steuer teilweise nach Maßgabe der Landwirt-
schaftsfläche. Diese Form der Erstattung wäre mit den produktionsunabhän-
gigen („entkoppelten“) Direktzahlungen im Rahmen der Agrarreform kom-
patibel. Die vorgeschlagene Erstattung wirkt wie eine pauschale Flächenprä-
mie, da der tatsächliche Treibstoffverbrauch für die Steuervergütung keine
Rolle mehr spielt, denn der Agrardiesel würde bei diesem Modell in Höhe
des Regelsatzes von 47,04 Cent/l besteuert. Damit wäre der Anreiz zum kraft-
stoffsparenden Verhalten in der Land- und Forstwirtschaft genau so groß wie
in anderen Sektoren.

SSuubbvveennttiioonn BBeeffrreeiiuunngg  llaannddwwiirrttsscchhaaffttlliicchheerr  FFaahhrrzzeeuuggee  vvoonn  ddeerr  KKrraaffttffaahhrrzzeeuuggsstteeuueerr

BBeesscchhrreeiibbuunngg Landwirtschaftliche Zugmaschinen sind von der Kfz-Steuer befreit. Diese
Steuerbefreiung datiert aus dem Jahr 1922 und diente der Förderung der
Motorisierung der Land- und Forstwirtschaft.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Diese Vergünstigung unterstützt einen überdimensionierten Maschinenbe-
satz. Der Trend zu immer schwereren Maschinen in der Landwirtschaft führt
zur vermehrten Schädigung von landwirtschaftlich genutzten Böden durch
Verdichtung. Verdichtungsschäden sind teilweise irreversibel und schränken
die natürlichen Bodenfunktionen ein.

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 55 Mio. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Alternativ könnten die Gelder zur Stärkung der ländlichen Entwicklung oder
direkt zur Honorierung ökologischer Leistungen (zum Beispiel die Instand-
haltung ökologisch wertvoller Flächen mittels extensiver Nutzung oder die
Pflege von Landschaftselementen) genutzt werden.
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SSuubbvveennttiioonn SSuubbvveennttiioonneenn  ffüürr  BBrraannnnttwweeiinnpprroodduukkttiioonn

BBeesscchhrreeiibbuunngg Diese Subvention soll der Absatzsicherung des – überwiegend von kleinen
und mittleren Brennereien erzeugten – Agraralkohols dienen, die wegen
ihrer ungünstigen Produktionsbedingungen Wettbewerbsnachteile gegen-
über Großbrennereien in anderen europäischen Mitgliedstaaten haben. Den
deutschen Brennereien soll damit ein angemessenes Einkommen aus dieser
Tätigkeit gesichert werden. Die Zuschüsse sind bis Ende 2010 durch die EU-
Kommission als Ausnahmeregelung zum grundsätzlichen Verbot nationaler
produktionsbezogener Beihilfen genehmigt.

UUmmwweellttwwiirrkkuunngg Die Produktionsweisen der ca. 10.000 einem landwirtschaftlichen Betrieb
angeschlossenen Brennereien sind sehr unterschiedlich und reichen von
umweltgerecht (zum Beispiel auf Basis von Streuobstwirtschaft) bis ökolo-
gisch bedenklich (zum Beispiel auf Basis intensiven Kartoffelanbaus). Da die-
se Subvention an die Produktion gekoppelt ist, setzt sie prinzipiell Anreize
zur Intensivierung der Bewirtschaftung.  

FFiinnaannzzvvoolluummeenn// 2006: 86 Mio. €
EEiinnssppaarrppootteennzziiaall

KKoonnkkrreetteerr  VVoorrsscchhllaagg Alternativ zur derzeitigen Regelung, sollte die Förderung der Agraralkohol-
erzeugung den begünstigten Produzenten in Form von Direktzahlungen
gewährt werden, die von den Produktionsmengen und Preisen unabhängig
sowie an extensive, ökologisch förderungswürdige Produktionsverfahren
gebunden sind.
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